
 

 

 

1. Ort und Zeitpunkt des Erscheinens 

Verantwortliche Gesellschaft? Über Zukunftsfähigkeit, Solidarität und Menschenrechte, Neukirchen-
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2. Historischer Zusammenhang  

Kurz nach dem Ende des 2. Weltkriegs ging der Ökumenische Rat der Kirchen in der 

Gründungsversammlung 1948 von der Vision einer freien, „verantwortlichen Gesellschaft“ aus, zu 

deren Verwirklichung die Kirchen beitragen sollten.  

Die folgenden Jahrzehnte haben jedoch gezeigt, dass im Namen von Freiheit und Demokratie ein 

Gesellschaftssystem geschaffen wurde, welches „unterentwickelte“ Länder strukturell benachteiligt 

und die Verletzlichkeit des Lebens auf der Erde immer deutlicher offenbart.  

Ende 2000 scheiterte der UNO-Klimagipfel in Den Haag. Die Hoffnung auf eine Umsetzung der 

Agenda 21 (Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung) der Vereinten Nationen  in Rio de Janeiro 1992 

(UNCED) hat sich nicht erfüllt. Enttäuscht wurden auch die Hoffnungen der ökumenischen Bewegung 

auf ein gemeinsames Zeugnis der Kirchen zur Jahrtausendwende.  

Was ist von der Vision einer verantwortlichen, zukunftsfähigen Gesellschaft übriggeblieben? 

Es gibt Stimmen, die nach Alternativen rufen. Ermessen sie aber wirklich, was die Korrektur des 

gegenwärtigen Kurses mit sich bringen würde? Gibt es eine gemeinsame Vision, in der sich die 

unterschiedlichen Bewegungen und Gruppen wiedererkennen können? 

Der vorliegende Band vereinigt Studien von kirchlichen Tagungen vor allem im Ökumenischen Institut 

Bossey bei Genf, welche zur aktuellen Debatte beitragen wollen. 
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Vorwort 

Vor einigen Jahren wurde das 50-jãhrige Jubilãum der 
Vereinten Nationen gefeiert, kurz darauf folgte das Jubi
lãum der Allgemeinen Erklãrung der Menschenrechte, und 
eine Reihe weiterer Jubilãen rief unüberhorbar die Zeit 
des Aufbruchs in den ersten Jahren nach dem Zweiten 
Weltlaieg in Erinnerung. Die Kirchen gedachten 1998 der 
Gründung des Okumenischen Rates der Kirchen in Am
sterdam (1948). Mit jedem dieser Jubilãen wurden die 
Hoffuungen wieder gegenwãrtig, die die Offentlichkeit 
damals bewegten. Inwieweit haben sie sich erfüllt? Wo 
stehen wir nach fünfzig Jahren »an der Schwelle zum 
dritten Jahrtausend«? 
Die Visionen sind gewiss nicht erloschen. Die Entwick
lungen der letzten fünf Jahrzehnte haben aber eine Situa
tion entstehen lassen, die damals nur von den wenigsten 
vorausgesehen wurde. Auf der einen Seite haben sich der 
Menschheit immer neue Horizonte erõffnet, auf der ande
ren Seite hat das Bewusstsein für die Verletzlichkeit der 
menschlichen Existenz, ja des Lebens auf dem Planeten 
überhaupt zugenommen. Immer eindringlicher stellt sich 
die Frage, wie tragfáhig die Grundlagen sind, auf denen 
wir die Zukunft aufzubauen entschlossen sind. 
Lange Zeit waren mit dem Anfang des neuen Jahrtausends 
gewisse Erwartungen verbunden. Der gute Vorsatz war in 
aller Leute Mund, bis dahin Altlasten abzubauen und die 
Voraussetzungen für eine solidere Zukunft zu schaffen. 
Der Weg soll!� freigelegt werden für eine >Agenda 21 <. 

Das Jahr des Ubergangs ist zu Ende. Es gab nur wenig zu 
feiem. Die Altlasten haben sich offensichtlich nicht ver
flüchtigt. 
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Wie durch kaum ein anderes Ereignis ist uns die Wider
sprüchlichkeit unserer Situation »an der Schwelle des drit
ten Jahrtausend« durch die Klimakonferenz in Den Haag 
vor Augen aefüh!i worden. Immer eindeutiger werden die 
Voraussage; von seiten der Wissenschaft. Durch die Unver
nunft menschlichen Verhaltens werden sich die klimati
schen Bedingungen des Planeten auf gefahrliche Weise ver
andern. Und doch konnte sich die Klimakonferenz der Ver
einten Nationen in Den Haag nicht eimnal auf ei ne beschei
dene erste MaBnahme einigen. Wah!·end die Ergebnisse der 
Wissenschaft gepriesen werden, solange sie der Innovation 
und dem >FOiischritt< dienen, werden sie missachtet, wenn 
sie dem heute eingeschlagenen Kurs des Wachstums zu
widerlaufen. Mit einer ans Kriminelle grenzenden Unver
frorenheit erklfuie der neue amerikanische Prasident Geor
ge W. Bush, dass di e Vereinigten Staaten nicht gewillt seien, 
ihren Beitrag an dem Treibhauseffekt zu verringern, solan
ge die Entwicklungslander von Massnah!n

_
en au?genommen 

seien. Die Folge dieser Weigerung lãsst s1ch le1cht voraus
sehen. Die Opfer von Wetteranomalien und Katastrophen 
werden vor allem in den Landern des Südens zuneh!nen. 
Es fehlt nicht an Widerstand gegen die Unvernunft. Mehr 
und mehr Stimmen rufen nach Altemativen. Wird aber 
wirklich ermessen, was die Korrektur des gegenwfu-tigen 
Kurses mit sich bringen würde? Gibt es eine gemeinsame 
Vision in der si eh die unterschiedlichen Bewegungen und 
Grupp�n wiedererkennen kotmen? Nur auf einer gemein
samen Grundlage kann der Widerstand wirklich Gestalt 
annehmen. 
Die Studien, die in diesem Band vereinigt sind, verstehen 
sich als Beitrag zu dieser Debatte. Sie sind im Rahmen 
von kirchlichen Tagungen, vor allem im okumenischen 
Institut Bossey, Genf entstanden. Zwei Vorstellungen, die 
in der Zeit nach Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle 
spielten, stehen im Mittelpunkt der Aufmerksarnkeit: Auf 
der einen Seite die Vorstellung einer >verantworthchen 
Gesellschaft< und auf der andem das Programm der Men
schenrechte. Wie sind diese Vorstellungen heute unter den 
verãnderten Umstãnden fünfzig Jahre spãter zu verste
hen? Insbesondere befassen sie sich mit der Frage, wel-
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cher Auftrag den christlichen Kirchen an der Schwelle des 
neuen Jahrtausends zufállt. 
Auch für die õkumenische Bewegung verbanden sich mit 
dem Jahr 2000 allerlei Erwartungen. Als das neue Jahrtau
send noch in einiger Feme lag, war oft davon die Rede, 
dass sich die Kirchen bis dahin zu einem gemeinsamen 
Zeugnis zusanunenfinden sollten. Es ist nicht dazu ge
konm1en. Gewiss hat sich manches in den gegenseitigen 
Beziehungen der Kirchen bewegt. Das Bild der Christen
heit als ganzer ist aber am Anfang des neuen Jahrtausends 
nicht weniger komplex und unübersichtlich, als es vorher 
gewesen ist. Das »Heilige J alu· 2000« hat gezeigt, wie seh!· 
si eh di e Kirchen nach wie vor ih!·en j e eigenen Wegen ver
pflichtet fühlen. 
Das Zeugnis der Kirchen ist aber letztlich nicht von 
menschlichem Planen abhangig. Es hat tiefere Wurzeln. 
Warum sollte also ein neuer Aufbruch nicht mõglich sein? 

Genf, den 16. April 2001 Lukas Vischer 
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I Was ist unter >verantwortlicher 

Gesellschaft< zu verstehen? 

Die Unruhe wachst 

Seit einigen Jahren ist das gegenwartig herrschende wirt
schaftliche System Gegenstand zunehmender Kritik. Un
überhürbar melden sich diejenigen zu Wort, die sich in 
ihren Rechten und ihren Hoffnungen verletzt fühleno Eine 
erste emsthafte Auseinandersetzung fand im Mai 1998 

anlasslich des 50-jãhrigen Jubilaums des GATT oder sei
ner Nachfolge-Organisation, der World Trade Organisa
tian (WTO), in Genf statt. Zwei Welten standen einander 
gegenübero Eine lange Reihe von Gratulanten hatte sich 
zur Jubilaumsfeier eingefunden, allen voran Prãsident 
Clinton, der in einer meisterhaft vorgetragenen Rede ein 
Sieben-Punkte-Programm für die Weiterentwicklung der 
Organisation entwickelteo Er beklagte zunachst, dass dem 
Schutz der Umwelt bisher zu wenig Beachtung geschenkt 
worden sei, und verlangte, dass die Verhandlungen der 
WTO künftig durch grossere Transparenz gekennzeichnet 
sein und einem weiteren Publikum zuganglich gemacht 
werden müssteno Seine Rede gipfelte aber in der Erklã
rung, dass sich die Vereinigten Staaten >aggressiv< für die 
Ausbreitung der Prinzipien des freien Handels bis in die 
letzten Winkel der Welt einsetzen würden, und endete mit 
der Forderung, dass künftig die Entscheidungen der WTO 
wesentlich rascher erfolgen müssteno 
Wiihrend die Konferenz tagte, ging es auf den Stral3en 
Genfs hoch hero Aus vielen Liindem waren sie zusam
mengekommeno Ein für Genf ungewohntes Bildo W ah
rend intemationale Konferenzen in der Regel in der 
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Ottentlichkeit unbemerkt bleiben und ihre Kommuniqués 
nur von Eingeweihten zur Kenntnis genommen werden, 
war die WTO-Konferenz mit einem Mal in aller Leute 
Mund . Die Übenaschung wurde dadurch noch erhõht, 
dass die Manifeslalionen auch allerlei Gewalttater anzo
gen, die sich ein Vergnügen daraus machten, Wagen um
zustof3en und Fenster einzuschlagen. Zu einer Kommuni
kation zwischen der WTO und der >Straf3e< kam es nicht. 
Und doch verfehlten die Manifestationen eine gewisse 
Wirkung nicht. Dem Vernehmen nach wurden die Dele
gierten aufgefordert, beim Verlassen des Konferenzsaals 
ihre Namenschilder in die Tasche zu stecken. Um Unann
nehmlichkeiten zu entgehen, sollten sie sich besser >na
menlos< au f die Straf3e begeben. 
Der Widerstand hat seither nicht nachgelassen. Vor allem 
die Manifestation gegen die Ministerkonferenz der Welt
handelsorganisation im November 1999 in Seattle fand 
weltweite Beachtung. Und seither rei/3t die Reihe der 
Proteste nicht ab. Manifestationen gegen die Symbole 
des Systems - unter ihnen auch das World Economic 
Forum in Davos- sind inzwischen bereits zur >Tradition< 
geworden. 
Lange Zeit war ein Einspruch dieser Art nicht melu· für 
méiglich gehalten worden. Die weltweite Liberalisierung 
der Markte wurde als unvermeidlich, ja als einzig ver
nünftige und zukunftsh·achtige Lõsung angesehen. Der 
Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteu
ropa galt als Beweis daft.ir, dass die politische Steuerung 
des Marktes nur Unheil mit sich bringen kõm1e. Die Ver
dichtung der globalen Vernetzung, verursacht durch die 
rasante Entwicklung von Wissenschaft und Teclu1ik, lief3, 
so wurde argumentiert, keine andere Wirtschaft als dieje
nige des liberalisierten Marktes zu. Globalisierung wurde 
gleichbedeutend mit lntensivierung des Welthandels durch 
den Abbau von nationalen Schranken. Das wirtschaftliche 
Wachstum der letzten Jahre, wenigstens in einer Reihe von 
Landem, schien der ldeologie Recht zu geben. Die sozia
len Kosten, die der Umbruch forderte, wurden als vor
übergehend eingestuft. Die éikologische Dimension des 
Systems wurde in der WTO nur am Rande diskutiert. 
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Ein Malaise blieb aber untergründig bestehen. Wer sich 
sozialer Gerechtigkeit und õkologischer Verantwortung 
verpflichtet wusste, betrachtete di e Ent.�icklung .. mit 
wachsender Sorge. Intellektuelle wamten. Ofter und ofter 
war die Meinung zu hõren, dass die aus dem Vorgang der 
Globalisierung abgeleitete ldeologie eine Utopie sei und 
ihre Versprechungen nicht zu h�lten vermõge. Wer sic�1 in 
d er W e !t d er heutigen Kunst, sei es d er LJteratur, des 1 he
aters, des Films, der Malerei oder der bi�denden Künste 
umsieht ist überrascht über das dunl<le Bild, das von der 
Zukunft

' 
entworfen wird. Alle Kritik prallte aber bisher an 

der geschlossenen Front ab, di e . si eh vor di e Ideo.logie 
stellte. Der Kurs schien unvem1e1dhch. Jetzt aber mmmt 
der Widerstand durch eine Bewegung von unten politi
sche Gestalt an. Noch glaubt die Melu·heit, dass es sich 
um ein vorübergehendes Phanomen handle. Verh·eter der 
Politik und Wirtschaft zeigen >Verstandnis< ft.ir die >be
rechtigten Anliegen< der Opposition . Sie geben zu, dass 
sie sich dem Dialog nicht genügend gestellt und keme 
ausreichende Aufklarung der Offentlichkeit betrieben 
hatten. In Wirklichkeit bleiben sie davon überzeugt, dass 
der Kurs keiner Anderung bedarf. Der Einspruch wird 
überspielt, als ob er nicht ins Gewicht fiele. . 
Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass d1e neue 
Opposition sich aus unterschiedlichen Elementen zusam
mensetze und bisher kein altematives Programm vorzu
weisen habe. Die Manifestanten von Seattle gehõrten in 
der Tat selu· unterschiedlichen Interessengruppen an. 
W ahrend für die einen die soziale Gerechtigkeit das be
stimmende Motiv war, ging es anderen in erster Linie um 
die õkologischen Konsequenzen des Systems. Von Ge
werkschaftlem und Bauern aus allen Teilen der Welt über 
Umweltgruppen und Tierschützern bis zu denen, die Freu
de an Manifestationen haben, war fast alles vertreten. 
Einig war sich die Opposition e�nzig .darin, dass die nega
tiven Folgen, die das gegenwartJge wtrtschafthche Sys�em 
mit sich bringt, nicht tragbar sind, dass es also so mcht 
weitergehen kann. Es "!uss e.in Weg gefunden .:-'erde1:, 
durch den die sowohl d1e soz1alen als auch d1e okologi
schen Kosten minimiert werden. Wird sich dieser Weg 
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weisen? There is no altemative, hiess es in den 1etzten 
Jalu·en immer wieder. Wird sich zeigen 1assen, dass dieser 
Slogan nicht zutrifft? Oder wird si eh die Opposition in der 
Tat wieder verflüchtigen, weil Proteste schlie/3lich keine 
Losung zu bieten verrnõgen? 

Kõnnen die Kirchen in diesem kritischen Augenblick 
etwas beitragen? Ihre Stimme war in Seattle kaum zu 
hõren, und es ist offensichtlich, dass in ihren Reihen eine 
gewisse Ratlosigkeit herrscht. Verfügen sie aber vielleicht 
in Wirklichkeit über das Potential einer Antwort? 
Das Risiko ist gro/3, dass es zu keiner neuen Sicht kommt. 
Ansatze zu einer Altemative sind an sich vorhanden. 1992 
fand in Rio de Janeiro die UNCED, der sog. Erdgipfel 
über Umwelt und Entwicklung statt, ein gro/3 angelegter 
Versuch, zu zeigen, was es braucht, damit weltweit sozia
le Gerechtigkeit verwirklicht werden kann, ohne der Um
welt nicht wieder gutzumachenden Schaden zuzufügen. 
Im Anschluss an den Bericht der UNO Kommission >Üur 
Common Future< (1987) stellte die Konferenz die Forde
rung auf, dass sich die Nationen gemeinsam auf das Ziel 
der >zukunftsfahigen Entwicklung< verpflichten sollten. 
Zwei Dimensionen sind in diesem Begriff enthalten. >Zu
kunftsfáhig< ist eine Gesellschaft, die mit den Ressourcen 
des Planeten haushalterisch umgeht, d.h. sich keine Ein
griffe in die Umwelt erlaubt, die die Chancen künftiger 
Generationen beeintrachtigt. Zukunftsfáhigkeit darf aber 
nicht aufKosten der armen Nationen erreicht werden. Die 
gegenwartige Generation hat die Aufga��, beides zu ver
wirklichen- Zukunftsfáhigkeit und die Uberwindung der 
Armut. Um annehmbare Lebensbedingungen für alle zu 
verwirklichen, braucht es weitere wirtschaftliche Ent
wicklung. Diese Entwicklung muss aber >zukunftsfáhig< 
gestaltet werden, d.h. sie muss sich an die zur Verfügung 
stehenden Mittel halten. Die Konferenz von Rio de Janei
ro gab sich nicht mit dem allgemeinen Prinzip zufrieden. 
Si e setzte Beispiele un d machte Vorschlage. Auf der Kon
ferenz wurden Konventionen verabschiedet, die den Na
tionen die gemeinsame Bewaltigung von zwei entschei
denden õkologischen Aufgaben erlauben sollten- der Be
kampfung des Klimawandels und der Erhaltung der Bio-
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diversitat. Darüber hinaus wurde die sog. Agenda 21 for
muliert, Vorschlage für verantwortliches Handeln in zahl
reichen Bereichen. Wahrend die beiden Konventionen 
von den Regierungen unterschrieben und spater ratifiziert 
wurden, blieb die Agenda 21 eine blosse Empfehlung der 
Konferenz. 
Einen Augenblick sah es damals so aus, als ob ei?e neue 
Situation entstanden ware. Zum ersten Mal war eme um
fassende Antwort auf die Umweltkrise gewagt worden. 
Die Nationen hatten sich zu bindenden Vertragen bereit 
gefunden. Der Elan begann sich aJ:>er bald zu verlieren. 
Rio + 5, die Nachfolgekonferenz, d1e 1997 den Stand der 
Rezeption überprüfen sollte, muss�e feststellen, da�s d�r 
Prozess ins Stocken geraten war. D1e Hoffuungen, d1e m1t 
den Konventionen verbunden waren, hatten sich nicht er
füllt. Die in der Agenda 21 enthaltenen Vorschlage waren 
zwar in weiten Kreisen, vor allem auf lokaler Ebene, als 
Signal für ein neues veran

_
twortlic�es Handell! verstanden 

worden. Sie waren aber mcht zu emem gememsamen po
litischen Programm entwickelt worden. . . 
Umgekehrt hatte sich in diese� se1b�n Zelt d�e Welthan
delsorganisation (WTO) gefest�gt. S1e hatte d1e Grundl�
gen für eine neue wirtsch�fthche Ordnung gelegt. S1e 
hatte verbindliche intemat10nale Abmachungen formu
liert und ratifizieren lassen. Das Prinzip des we1tweiten 
Handels wurde vorangetrieben, ohne auf die Einsichten 
und Empfehlungen der Konferenz von Ri o wirklich Rück
sicht zu nehmen. Immer wieder wurde darauf hingewie
sen dass jede Organisation den ihr erteilten Auftrag zu er
füll�n habe und dass es darum nicht die Aufgabe der Welt
handelsorganisation sei, sich mit Überlegungen über die 
oko1ogischen ErfoEdemisse zu befassen. Wirtschaftliche 
und õkologische Uberlegungen wurden darum verfolgt, 
als ob es um getrennte Welten ginge. Und doch war kiar, 
dass die Maximierung des Handels tiefgreifende Implika
tionen für die Umwelt hatte. Um nur ein einziges Beispiel 
zu nehmen: die motorisierte Mobilitat. Handel und Trans
port stehen in enger Beziehung zueinander. Von jeher 
hatten neue Verkehrsmittel eine Zunahme des Handels zur 
Folge. Die technologischen Errungenschaften im Verkehr 
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sind die Voraussetzung für die heutige Vision des welt
weiten Handels. Umgekehrt gesagt: Die Maximierung des 
Handels geht Hand in Hand mit einer neuen Maximierung 
des Verkehrs. Kaum ein anderer Faktor richtet aber so 
grof3e õkologische Schaden an wie der motorisierte Ver
kehr auf der StraJ3e und in der Luft. Um diesem Umstand 
gerecht zu werden, müsste also genau die umgeke�ute 
Richtung eingeschlagen werden. Statt den weltwelt�n 
Austausch zu fõrdem, müsste alles getan werden, um dte 
Transportwege zu verkürzen und d.h. die lokale Produk
tion und den lokalen Markt zu starken. 

Die Latte liegt zu hoch 

Aber warum bereitet die Integration der Gesichtspunkte 
so grol3e Schwierigkeiten? Warum wird das Offensichtli
che immer wieder verdrangt, als ob es nicht offensichtlich 
ware? Warum werden die GrurJdsatze der Erklarung von 
Rio mit grundsatzlicher Zustimmung begrüf3t, im ent
scheidenden Augenblick aber wieder aus den Augen ver
loren? Warum kein Nein, aber auch kein wirkliches Ja zur 
Bewahrung der Umwelt? Die Erklarung liegt wohl darin, 
dass die Spannung zwischen den beiden Welten bei nahe
rem Besehen weit grõf3er ist, als zunachst zugegeben wird. 
Das Faktum der õkologischen Krise wird anerkannt, ihr 
AusmaJ3 aber nicht wirklich wahrgenommen. Wird sie in 
ihrem wahren AusmaB wahrgenommen, wird eine kon
struktive Integration der beiden Welten immer un
wahrscheinlicher. Umgekehrt: Um die okologischen For
derungen mit dem herrschenden System kompatibel zu 
machen, muss das AusmaB der Krise verharmlost werden. 
Vier Überlegungen sollen dies verdeutlichen. 
l. Die õkologische Krise hat zahlreiche Aspekte. Die 
durch den Menschen verursachte Belastung der Umwelt 
findet in vielen Bereichen zugleich statt. Wird die õkolo
gische Krise als Ganze beschrieben, werden in der Regel 
die verschiedenen Fronten, an denen die menschliche 
Verantwortung heute herausgefordert ist, durch Stichwor
te angedeutet: die verantwortungslose Ausbeutung der 
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Ressourcen, die Verschmutzung von Luft und Boden, der 
Klimawandel, die Ausdehnung der Wüstengürtel, die zu
nehmenden Engpasse in der Wasserversorgung, die Aus
rottung von Tier- und Pflanzenarten und was dergleichen 
mehr ist. Ist aber mit dieser Aufzahlung das AusmaJ3 der 
Krise bereits erfasst? Für jede einzelne dieser Gefahren 
lassen sich Maf3nahmen nennen, die allenfalls zu einer 
Lõsung fúhren kõnnten. An Studien und Szen�ien fehlt 
es nicht: gesetzliche Neuregelungen, teclu1.�logische Ver
besserungen, da und dort auch gewisse Anderungen in 
den Lebensgewohnheiten. Was in diesen Studien und Sze
narien aber oft übersehen wird, ist der Umstand, dass die 
einzelnen Aspekte der Krise untereinander verbunden 
sind und darum nicht voneinander isoliert betrachtet wer
den kõnnen. Die eigentliche Gefahr der Krise besteht 
darin dass das Feuer an mehreren Orten zugleich brennt. 
Die Gefáhrlichkeit jedes einzelnen Feuers wird dadurch 
erhõht. Denn wie kann geloscht werden, wenn in Wirk
lichkeit ein Einsatz an so vielen Fronten zugleich erfor
derlich ist? 
2. Welchen Platz rãumen wir den lnteressen künftiger Ge
nerationen in unserem heutigen Verhalten ein? Das Prinzip, 
dass die Lebenschancen künftiger Generationen nicht ver
baut werden dürfen, ist unbestritten. Was hat es aber zu be
deuten? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Wie 
sind von Fall zu Fali die Ansprüche künftiger Generationen 
gegen di e Interessen der heutigen Generation zu gewichten? 
Es zeigt sich bald, dass eine konsequente Anwendung des 
Prinzips weit anspruchsvoller ist, a/s heute allgemein ange
nommen wird. Denn es geht j a nicht allein darwn, Schãden 
zu vermeiden, die offensichtlich nicht wieder gutzumachen 
sind. Es geht auch um die Frage, wie mit Risiken umzuge
hen ist. Vieles lãsst sich nicht mit Sicherheit voraussagen. 
Welches Recht haben wir, mit unseren Entscheidungen Ri
siken einzugehen, deren Folgen unsere Nachkommen zu 
tragen haben? Wer mit dem Konzept der nachhaltigen Ent
wicklung wirklich ernst macht, ist darwn zu grõf3ter Vor
sicht und Zurück11altung gezwungen. In der Regel wird aber 
die Unsicherheit der Voraussagen zugunsten der gegenwãr
tigen Generation und ihrer Bedürfnisse interpretieti. 



18 Was ist un/er !verantwortlicher Gesellschaft< zu verstehen? 

3. Der UNO-Bericht über die nachhaltige Entwicklung 
spricht von einer >gemeinsamen Zukunft< der reichen und 
der armeren Nationen. Wird diese Forderung emstge
nommen, ergeben sich für die Indus�enatione� tiefgrei
fende Konsequenzen. Das Gefalle zwtschen retchen und 
armen Nationen ist nicht neu. Es ist aber durch die õko1o
gische Krise noch verscharft worden. Es hat jetzt . auch 
eine õko1ogische Dimension. Denn d1e Industnenatwne� 
nehmen nicht nur einen unverha1tnismaf3ig hohen Ante!l 
der Ressourcen des P1aneten in Anspruch, sie tragen 
gleichzeitig durch ihre Lebensweise zur Zerstéirung des 
õkologischen Gleichgewichts in den süd1ichen Landem 
bei. W ahrend früher ein Ausgleich zwischen Nord und 
Süd durch wirtschaft1iches Wachstum erwartet werden 
konnte, wird jetzt eine neuartige Solidaritat erforderlich. 
Gerechtigkeit liisst sich nur durch die gerechte Verteilung 
der ve1jügbaren Ressourcen erreichen. �m die get?ein�a
me Zukunft zu sichem, müssten darum dte IndustrJenatw
nen ihre Ansprüche an die Natur noch weit drastischer 
senken, als sie bisher zuzugeben bereit sind. Wenn von 
Zukunftsfahigkeit die Rede ist, werden aber die Linien in 
der Regel nicht so weit ausgezogen. Di e Gefahren, die der 
Menschheit drohen, werden unter dem Gesichtspunkt der 
eigenen Zukunft beurteilt. Studien über Zukunftsfáhig
keit, die in den letzten Jahren in einzelnen Industrienatio
nen angestellt wurden, sprechen zwar von der Verpflich
tung gegenüber den õkonomisch ãrmeren Landern, 
kommen aber in den praktischen Folgerungen nur in zwei
ter Linie darauf zu sprechen. Und doch ist kiar, dass si eh 
das heutige Lebensniveau der Industrienationen nicht auf 
die gesamte Menschheit ausdehnen 1asst. 
4. Zu einem rea1istischen Verstandnis der Zukunftsfáhig
keit gehõrt di e Einsicht, dass die Bewiiltigung der okologi
schen Krise abhiingig ist von geschichtlichen Konstellatio
nen. Die Szenarien, die zur Lõsung der Probleme vorge
schlagen werden, gehen von der Erwartung aus, dass Pro
zesse in Gang gesetzt und ungestõrt durchgetragen werden 
kõnnen. Die Illusion ist offensichtlich. Alles Planen wird 
bereits heute und in Zukunft wohl in noch hõherem Maf3e 
durch unberechenbare geschichtliche Entwicklw1gen in 
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Frage gestellt. So entscheidend es angesichts der Verletz
lichkeit der Schõpfung ist, Konflikte zu vermeiden, hat 
doch die Wahrscheinlichkeit bewaffheter Konflikte kei
neswegs abgenommen. J e bedrangender die Knappheit der 
Ressourcen wird und j e rascher di e Bevõlkerung des Pla
neten wachst, desto leichter und haufiger kõnnen Konflik
te ausbrechen. Die Auseinandersetzungen über die Wass
serressourcen und die Fischfangquoten sind nur der erste 
Vorgeschmack dessen, was sich in Zukunft in noch hõhe
rem Maf3e wiederholen wird. Die Verwirklichung der Zu
kunftsfahigkeit findet in einer We1t statt, die durch stei
gende Gewalt und Desintegration überlieferter Gemein
schaftsformen gepragt ist. Um zum Ziele zu kommen, 
braucht es ein hohes MaB an Solidaritat, Konsequenz im 
Einsatz fl.ir die minimalen Rechte der Opfer und ein Enga-
gement für Versõhnung und Frieden. . 
Das Konzept der >zukunftsfah1gen Entwtcklung< stellt 
darum im Grunde weit hõhere Anforderungen, als es auf 
den ersten Blick den Anschein hat. Wo es in allen Konse
quenzen emstgenommen wird, zeigt sich, dass es zwi
schen Zukunftsfâhigkeit und dem herrschenden System 
keine selbstverstãndliche Brücke gibt. Gerade darum wird 
aber immer wieder versucht, dem Konzept die Spreng
kraft zu nehmen. Die Prioritat gilt dem Hauptwort >Ent
wicklung<, das Adjektiv >zukunftsfahig< dient einzig 
dazu, die Richtung, die durch das Hauptwort angedeutet 
ist, zu qualifizieren und zu korrigieren. Die õkologischen 
MaBnahmen werden de facto zum Anhangsel. Nachdem 
alles andere gesagt ist, kann auch noch von õkologischer 
Verantworiung die Rede sein. Sie darf aber nur so weit 
gehen, als die Erwartung weiterer wirtschaftlicher Ent
wicklung unangetastet bleibt. 

Machbarkeit oder Umkehr? 

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Überzeugung, dass 
die õkologische Krise im wesentlichen durch technologi
sche Effizienz überwunden werden kann. Der Bedarf an 
Ressourcen und Energie, wird immer wieder behauptet, 



20 IVas ist wHer ;vera!ltworrlicher Gesellschaft< zu verstehen? 

kann durch neue Technologi en und vor allem durch effi
zientcre Organi sation drastisch gesenkt werden. Nur ein 
Vicrtcl, in vielen Bereichen sogar n ur ein Zehntel des heu
tigen Aufwands reicht aus, um den Lebensstil unserer Ge
neration aufrechtzuerhalten. Die okologische Verantwor
tuno besteht darum im Wesentlichen darin, die kreativen 
tecl�nischen und administrativen Fahigkeiten des Men
schen si nnvoll einzusetzen. 
Nachhaltigkeit fordert aber in Wirklichkeit eine :U�ehr, 
cinc Kursandcrung und eine Neusetzung der Pnontaten. 
Dic Widersprüchlichkeit der gegenwartigen Debatte kann 

durch cin Bild verdeutlicht werden. Ein Schiff, das aus 
Jakarta ausgelaufen ist, stellt auf der Reise fest, dass es 
statt aufTokyo au f Manila Kurs genommen hat. �ta!t de� 
Kurs zu andern, setzt der Kapitan die Geschwmd1gke1t 
des Schiffes herab? Genau das geschieht heute. Mal3nah
men werden getroffen, die nicht an die Wurzel de� Pr?
blems reichen. Statt sich der Spannung zu stellen, w1rd s1e 
umgangen. . . . 
Technologische lnnovation und Effiz1enz smd unverz�cht
bar. lmmer deutlicher wird aber, dass Mal3nahmen d1eser 
Art allein nicht ausreichen, um den Weg fur eine gerechte 
und okologi sch verantwortliche Zukunft freizulegen. 
Nachhaltigkeit verlangt einen neuen Ansatz im Verstand
nis und der Gestaltung des menschlichen Lebens und der 
menschlichen Gesellschaft. 
Im Grunde steht dabei eine tiefere Frage auf dem Spiel. 
Das vielleicht hartnack igste Hindemis auf dem Weg zu 
einer Losung ist das heute herrschende Bild der Berufung 
des Menschen. Wozu ist er berufen? Der Mensch wird in 
erster Linie als Schopfer und Macher gesehen. Er ist der 
homo faber, der tatige Mensch, der die Welt nach seinem 
Willen gestaltet. lm Gegensatz zu früheren Generationen 
erhebt er sich mehr und mehr über die Natur und schafft 
sich seine eigene Welt. Schon immer war er ein schõpfe
risches Wesen. Schon immer auferlegte er der Natur sei
nen Willen. Die Stadt ist der Ausdruck dieses mensch
lichen Schaffens, von der Bibel bezeichnenderweise als 
Werk Kains angesehen. Heute beschrankt sich sein 
Schaffen nicht mehr auf seine unmittelbare Umgebung. 
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»Di e Grenze zwischen der >polis< und der Natur ist aufge
hoben worden«, schreibt Hans Jonas, »die Stadt der Men
schen, einstmals eine Enklave in der nicht-menschlichen 
Welt breitet sich über das Ganze der irdischen Natur aus 
und �surpiert ihren Platz. Der Unterschied zwischen dem 
Künstlichen und dem Natürlichen ist geschwunden, das 
Natürliche ist von der Sphare des Künstlichen verschlun
gen worden; und gleichzeitig erzeugt das totale Artef�kt, 
di e zur Welt gewordenen Werke des Menschen .. . eme 
neue Art von Natur, das heil3t eine eigene dynamische 
Notwendigkeit, mit der die menschliche Freiheit in einem 
ganzlich neuen Si�e k?nfrontiert ist.«1 . 
Die Triumphe, d1e Wtssenschaft und Techno�o�1e g�
feiert haben, noch feiern und aller Wa�rschemhchkeit 
auch in Zukunft feiern werden, priigen d1e Erwmtungen 
an das Leben. Der Mensch lebt in der Erwa:tung imm�r 
neuer Selbstverwirklichung. Er versteht s1ch als Teil 
einer Menschheit, die zu standig neuen Ufer� aufbrich�. 
Er sieht die Welt als Herausforderung an seme. KreatJ
vitiit und findet Erfullung in immer neuen Schntten der 
Innovation. So grofi die Zweifel an den gegenwiirtige? 
Entwicklungen sein mõgen, bleibt doch selbst der Zwet
felnde von der Erwartung neuer menschlicher Verwirkli
chungen gepragt. Er lebt in der E1wart�ng von Neuem. 
Die Forderungen, die sich aus dem Z1el der Zukunfts
fáhigkeit ergeben, laufen aber die�em Bild zuwider. �er 
homo faber müsste über semen etgenen Schatten s�r�n
gen sollte er sich in die Perspekhven der Zukunftsfahig
keit

' 
einfugen. Alles in ihm straubt sich gegen die Vorstel

lung von selbstaufer�egten Grenz�?· .Auf Wac�stum zu 
verzichten, erscheint 1hm als unertraghcher Verz1cht. .For
derungen von okologischer Sei te sto13en darum au f visze
ralen Widerstand. Sie verstoi3en gegen den gesunden 
menschlichen Elan, heisst es, und werfen in die Steinzeit 
zurück. Die Diskussion über die Erfordemisse der Zu
kunftsfáhigkeit mit Menschen, die von diesem Bild ge
priigt sind, ist aussichtslos. Ei!le Umkehr der Ge.sellsc�aft 
kann nur stattfinden, wenn eme Umkehr auf d1eser hef
sten menschlichen Ebene vorausgegangen ist. 
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Die biblische Botschaft spricht von einer andem Beru
fung. Sie sieht den Menschen als Geschõpf, dessen Be
stimmung es ist, Gott zu loben. Sie sieht ihn als Wesen, 
das seine Erfüllung in der Zuwendung zu andem Men
schen findet. Sie sieht ihn als Geschõpf unter Geschõpfen, 
das sich in die Ordnung der Schõpfung einfügt. Prioritiit 
hat immer die communio- mit Gott, den Menschen und 
der gesamten Schõpfung. Die Aufgabe der Kirchen ist es, 
dieses Verstãndnis des Menschen in die heutigen Ausein
andersetzungen über die Zukunft einzubringen. 
Kann aber diese Botschaft überhaupt gehõrt werden? Yie
len muss sie wie eine Erinnerung aus vergangener Zeit 
vorkommen, ein Yerstandnis des Menschen, das einzig in 
Augenblicken noch nachzuvollziehen ist, in denen wir 
von den Notwendigkeiten des tãglichen Lebens befreit 
sind, z.B. im Alter oder wãhrend der Ferien. Im normalen 
Ablauf des Lebens ist alles darauf angelegt, den Men
schen auf die Ziele der Innovation und des Wachstums 
auszurichten. Die biblische Botschaft kmm darum nicht 
selbstverstiindlich mit Gehõr rechnen. Ja, die hetTschen
den Werte haben so viel Gewicht, dass die biblische Bot
schaft, jedenfalls in dieser Form, für viele �hre R�levll?z 
verloren hat. Der Gegensatz ist offensichthch. D1e Pno
rit�it der communio stellt die Werte, die dem heutigen Kurs 
zugrunde liegen, fundamental in Frage. Innovation und 
Wachstum bringen letztlich keine Erfullung. Die Erwar
tung, dass di e gesteigerte Macht über die Natur zu Freiheit 
und damit zu einer hõheren Form des Menschseins fuhren 
wird, muss sich als Illusion erweisen. Die Qualitãt des 
Menschseins misst sich letztlich daran, inwieweit wir der 
Berufung zur communio mit Gott, den Menschen und der 
gesamten Schõpfung gerecht geworden sind. 
Wie ist dieser Gegensatz zu verstehen? Ist die Erftillung 
des Lebens nur dadurch zu erreichen, dass wir aus der 
Welt der Artefakte aussteigen? Einzelne mõgen so ent
scheiden. Die Wahl der totalen Altemative kann ein ein
drückliches Zeugnis sein. Als allgemeine Antwort kommt 
si e aber nicht in Frage. Denn es gibt letztlich kein Zurück 
aus der Welt, die der Mensch sich geschaffen hat. Er kann 
diese zweite Welt nicht sich selbst überlassen, sondem 
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muss die Verantwortung wahmehmen, die er übemom
men hat. Er ist, ob er es will oder nicht, mit den Aufgaben 
konfrontiert, die sich standig neu ergeben. Es reicht nicht 
mehr aus, die fundamentalen Gebote, die von jeher galten, 
zu erfullen. Er ist, aufGedeih und Verderb, fur das Funk
tionieren seiner Welt mit allen ihren Risiken verantwort
lich geworden. 
Hõren wir nochmals Hans Jonas: »Die modeme Technik 
hat Handlungen von so neuer GrõBenordnung, mit so neu
artigen Objekten und so neuartigen Folgen eingefuhrt, 
dass der Rahmen früherer Ethik sie nicht mehr fassen 
ka1m ... Gewiss, die alten Gebote der Nachstenethik- die 
Vorschriften der Gerechtigkeit, Bam1herzigkeit, Ehrlich
keit usw. - gelten noch immer ... fur di e nachste tagliche 
Sphare menschlicher Wechselwirkung. Aber diese Sphãre 
ist überschattet von einem wachsenden Bereich kollekti
ven Tuns, in dem Tãter, Tat und Wirkung nicht mehr die
selben sind wie in der Nahsphãre, und der durch die Enor
mitat seiner Krãfte der Ethik eine neue, nie zuvor er
trãumte Dimension der Verantwortung aufzwingt.«2 
Die Frage ist also, wie diese Verantwortung ausgeübt 
werden kann. Es reicht sicher nicht aus, wie es konserva
tive Kreise immer wieder tun, di e moralischen Werte der 
>guten alten Zeit< zu beschwõren. Der Blick muss sich 
nach vorne richten. Wege müssen gefunden werden, den 
von uns selbst in Gang gesetzten Entwicklungen in die 
bestmõgliche Richtung zu gehen. Jede neue Situation 
tragt ein Potential von Chancen und Gefahren in sich. 
Immer wieder neu muss damm der Frage standgehalten 
werden, wie mit diesem Potential umzugehen ist. Das 
biblische Bild der menschlichen Berufung kann in die
sem Augenblick als Leitlinie dienen. Was braucht es, 
damit der Mensch auch unter den neuen Umstãnden seine 
eigentliche Berufung zu erfüllen vermag? Wie kõnnen 
Bedingungen geschaffen werden, die es dem Menschen 
ennõglichen, seine Erfüllung als Mensch in der Gemein
schaft mit Gott, den Menschen und der gesamten Schõp
fung zu finden? 
Der Mensch hat sich also als verantwortliches Wesen in 
der Gemeinschaft zu bewãhren. Seine eigentliche Aufgabe 
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ist es, das Leben zu wãhlen. »Siehe«, heisst es im Deu
teronomium, »heute Iege ich vor euch Leben und Tod, 
wãhlet das Leben.« Und der Sache nach ãhnlich ist auch in 
den Sprüchen von einer Wahl zwischen Leben und Tod die 
Rede. »Wer mich findet«, sagt die Weisheit, »der findet 
das Leben und erlangt Wohlgefallen beim Herm. Wer 
rnich aber verfehlt, der schadigt sich selbst; alle die mich 
hassen, lieben den Tod (Spr 8,35-36).« Genau um diese 
Wahl geht es. Sie muss von jedem einzelnen, aber zu
gleich von der Gemeinschaft als ganzer getroffen werden. 
Verantwortung kann letztlich nur gemeinsam wahrge
nommen werden. Was es also angesichts der heutigen 
Situation braucht, ist eine >verantwortliche Gesellschaft<, 
das heif3t eine Gesellschaft, in der jedes Glied seine Ver
antwortung wahrnimmt und die so geordnet ist, dass ihm 
auch die Gelegenheit dazu gegeben wird; eine Gesell
schaft, deren Glieder bereit sind, si eh in jeder neuen Situ
ation für die Prioritat der communio einzusetzen. 

Das Konzept einer >verantwortlichen Gesellschaft< in der 
okumenischen Bewegung 

Der Begriff der verantwortlichen Gesellschaft spielte in 
der okumenischen Bewegung nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs eine wichtige Rolle. Die Gründungsversamm
lung des Ókumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam 
( 1 948) rief die Kirchen dazu auf, sich gemeinsam für eine 
>verantwortliche Gesellschaft< einzusetzen. Rufen wir uns 
in Erinnerung, wie der Begriff damals umschrieben 
wurde: Eine verantwortliche Gesellschaft ist eine Gesell
schaft, in der Freiheit die Verantwortung for Gerechtig
keit und offentliche Ordnung einschliej3t und al/e, die po
litische oder wirtschaftliche Macht ausüben, sich an je 
ihrem Ort vor Gott und Menschen verantwortlich wissen .3 
Der Begriff war bereits im Vorfeld der Versammlung ge
prãgt worden. Sein eigentlicher Promotor war der Englan
der J.H. Oldham. Er ging in seinen Überlegungen - ahn
lich wie spater Hans Jonas - von der neuen Situation aus, 
in die der modeme Mensch durch den Fortschritt von 
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Wissenschaft und Technik versetzt worden war. »Durch 
die Errungenschaften von Wissenschaft und Technik«, 
schrieb er, »ist dem Menschen die vollig neue Fahigkeit 
zugefallen, seine Umwelt zu gestalten, j a sogar sich selbst 
zu verãndem. Im Bewusstsein seiner Erfolge im Verhãlt
nis zur Natur stellt er sich jetzt der umfassenderen Aufga
be, die Gesellschaft und die Rolle des Menschen in der 
Gesellschaft umzugestalten. In der Vergangenheit beugte 
sich der Mensch vor den Kraften, die er nicht zu kontrol
lieren vermochte. Durch die neuen Fahigkeiten eroffnet 
sich vor seinen Augen eine weit groJ3ere Vision. Er ver
steht sich jetzt als das Wesen, das die Verantwortung fur 
die Gestaltung seines eigenen Schicksals übemehmen 
kann.«4 Diese Verantwortung geht weit über die Bereiche 
hinaus, für die er bisher zustãndig war. Will er den Sinn 
seiner Existenz nicht verfehlen, muss er sich ihr stellen. 
Oldham plãdierte dafur, dass diese neue Verantwortung 
vor Gott und den Menschen wahrgenommen werde. 
Wenige Monate nach der Vol lversammlung in Amster
dam, am 10 .  Dezember 1 948, verabschiedete die General
versammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Er
klãrung der Menschenrechte. Das Konzept einer >verant
wortlichen Gesellschaft< war in gewissem Sinne das er
gãnzende Gegenstück zur Erklãrung der Menschenrechte. 
Zu den Rechten, die die Erklãrung aufzahlt, gehürt auch 
das Recht jedes einzelnen, an der Gestaltw1g der Gesell
schaft mitwirken zu kõnnen. Art. 2 1  spricht ausdrücklich 
vom Recht auf eine demokratische Ordnung der Gesell
schaft. Eine >verantwortliche Gesellschaft< baut auf die
sem Recht auf. Sie geht davon aus, dass die in der Erklã
rung anvisierte Gesellschaft lebensfáhig ist, wenn ihre 
Glieder die ihnen zufallende Verantwortung je an ihrem 
Orte wahmehmen. In diesem Sinne war das Konzept zu
nãchst ein Appell zur Ausübung nicht nur persõnlicher, 
sondem auch õffentlicher Verantwortung. 
Es ging aber zugleich um mehr. Sowohl mit der Erklarung 
der Menschenrechte als auch dem Konzept der verant
wortlichen Gesellschaft war die Hoffnung auf eine fried
lichere Welt verbunden. Nach der mõrderischen Zerstü
rung, die der Krieg angerichtet hatte, musste es zu einem 
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Neuanfang kommen. Eine intemationale Ordnung musste 
entstehen, die der Barbarei des Krieges Grenzen setzen 
konnte . Oie Aufgaben, die sich der Menschheit als ganzer 
ste l len, mussten gemeinsam in Angriff genommen wer
den. Der Horizont der verantwortlichen Gesellschaft 
musste über die nationalen Grenzen hinausreichen. Alles 
musste daran gesetzt werden, dass eine widerstandsfáhige 
intcrnationale Ordnung zustande kommen konnte. 
Auf der Vollversammlung in Amsterdam fand die erste 
grol3e Debatte über die Rolle  der Kirchen in dem begin
nenden neuen Konflikt der Grol3machte statt. Was war 
aufgrund des Evangeliums zu halten von den Systemen, 
die dem Gegensatz zugrunde lagen? Schon Oldham hatte 
crklart: »Die Kirche kann sich in diesem Konflikt nicht 
eindcutig mit der cinen oder der andem Seite identifizie
ren .«5 So offensichtl ich die Kritik am Kommunismus war, 
durfte doch über die tiefgreifenden Mangel nicht hin
weggesehen werden, die den sogenannten freien Nationen 
anhafteten. Der Begriff einer >verantwortlichen Gesell
schaft< gab die Handhabe fur eine kritische Auseinander
setzung mit beiden Systemen. Wahrend das kommunisti
sche System keine wirkliche Partizipation zulasst und den 
Menschen entmündigt, kann in den westlichen Demokra
tien die unkontrol l ierte Freiheit zu Verantwortungslosig
keit und M issbrauch ftlhren . Die Vollversammlung plã
dicrtc fl.ir eine freie Wirtschaft, sprach sich aber zugleich 
dafür aus, dass durch staatliche Mal3nahrnen die Rahrnen
bedingungen fl.ir soziale Gerechtigkeit gesichert werden 
müsstcn. lm  Grunde hatte sie damit für die westliche 
Form des Sozialismus optiert. 
Gcrade darum stiel3 das Konzept der verantwortlichen Ge
sel lschaft zunehmend an Grenzen. War mit diesem Appell 
an die Verantwortung wirkl ich alles gesagt? Immer deut
lichcr zeigte sich, dass sich die erhoffte intemationale 
Ordnung auf dieser Basis nicht verwirklichen liel3. Auf 
die pol itische Domination der kolonialen Zeit folgte die 
wirtschaft l iche Domination durch die Industrienationen. 
Dic befreitcn Nationen blieben abhangig. Intemationale 
Programme zugunsten der Entwicklung >unterentwickel
ter Uinder< , wie die Bezeichnung damals lautete, führte zu 
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einem ersten Grad von Industrialisierung im Süden. Der 
wissenschaftliche und teclmologische Yorsprung der In
dustrienationen blieb aber bestehen und wurde durch 
jeden neuen Schub von Innov�tion bestatigt und ve�
scharft. Die intemationale Gememschaft wurde durch d1e 
Grol3machte und ihre Interessen beherrscht. Auf der inter
nationalen Ebene neue S trukturen auszuhandeln, schien 
ausgeschlossen. Die Enttãus�hun� des Südens w�ch

_
s .  

Immer klarer schien es, dass s1ch eme Neuordnung emz1g 
durch Gewalt erreichen liel3. Die Strukturen, durch die die 
Ungerechtigkeit festgeschrieben w�de, musste d�rchbro

chen werden. Um der wirtschafthchen Aggress10n und 
Ausbeutung Grenzen zu setzen, 1�mssten neue Machtv

_
er

haltnisse geschaffen werden. D1e Idee der Revolut10n 

oder des Umsturzes gewann zunehrnende Anziehungs-
kraft. 
In dieser neuen Situation erschien der Begriff der >verant-

wortlichen Gesellschaft< wenig geeignet. Es gin� jetzt 

vielmehr um di e Frage, o b und au f welche We1se d
_
1e Kir

che zur Überwindung ungerechter Strukturen �e1tragen 

konnte. Wie kom1te sie deutlich machen, dass d1e Sache 

der Unterdrückten und Ausgebeuteten auch ihre Sache 

war? Inwieweit konnte sie sich mit ihrem Kampf identifi

zieren? J a, inwieweit konnte sie auch die Anwendung von 
Gewalt gutheil3en? Aufgrund des

_ 
Kon�eptes der ver�nt

wortlichen Gesellschaft lie13en s1ch d1ese Fragen mcht 

ohne weiteres beantworten. Es schien zu statisch, vor 

allem aber zu weitgehend mit den Fragestellungen der 
westlichen Demokratien identifiziert. Um über den Rah

men der bisherigen Debatte hinauszukommen, musste der 
Begriff fal lengelassen werden. 
Die Wende fand in den sechziger Jahren, genauer auf der 
Konferenz ftlr Kirche und Gesellschaft in Genf ( 1 966) 

statt. Worum es dabei ging, lasst sich am besten aus den 
Gedanken ablesen, die Richard Shaull im Zusammen

hang mit der Konferenz für Kirche �n� G�sellsch�ft ent
wickelte. Er ging davon aus, dass wu m emer Zelt revo
lutionarer Umbrüche leben. Verãnderungen haben stattge
funden. Die Macht, die dem Menschen zugefallen ist, 
müsste die Herbeiftlhrung sozialer Strukturen ermog-
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lichen, »die ein grõ/3eres Ma/3 von Gerechtigkeit und ein 
hõheres Lebensniveau für die unterdrückten Klassen der 
Gesellschaft gewãhrleisten« . Das ist aber nicht der Fal i .  
Gerade darum formiert sich der Widerstand. »Ganze 
Klassen und Rassen haben entdeckt, dass ihre Leiden 
nicht unvermeidlich sind, und sind wach geworden für 
ei ne neue Hoffnung au f besseres Le ben . . .  Durch Massen
bewegungen finden sie eine neue ldentiUit, indem sie am 
Kampf um die Gestaltwerdung einer neuen Gesellschaft 
teilzunehrnen beginnen.« Oder anders gesagt: »Soziale 
Revolution ist der primãre Faktor, mit dem unsere Gene
ration zurechtkommen muss.«6 Zwei Konsequenzen erge
ben sich daraus für die Christen. In erster Linie haben wir 
am Kampf der Unterdrückten teilzunehmen. »lndem wir 
an diesem Kampf teilnehrnen, entdecken wir, dass unser 
Zeugnis in einer revolutionãren Situation nicht darin be
stehen kann, unsere Reinheit aufgrund gewisser moral i
scher Prinzipien aufrechtzuerhalten, sondem darin, in 
jedem Augenblick für unsere Mitmenschen frei und ver
fügbar zu sein.«7 Und daraus ergibt sich die zweite Kon
sequenz. Christen werden alles daran setzen, dass das ei
gentliche Ziel des Umbruchs, die Vennenschlichung der 
Gesellschaft, erreicht werden kann. Sie werden darurn 
immer für echte Versõhnung eintreten. 
So weit, so gut. Shaull geht aber über diese ersten Aussa
gen hinaus. Er versucht, eine theologische Interpretation 
des revolutionãren Prozesses zu geben. Er sieht die 
menschliche Geschichte als gõttliches Projekt. Gott han
deit in der Geschichte. Er treibt sein Werk der Ver
menschlichung voran. »Dieses Handeln Gottes ist zwar in 
gewissem Ma13e verborgen, das hei/3t aber nicht, dass wir 
zu einem Weltbild gezwungen wãren, nach dem Gott ab
wesend ist und die menschliche Geschichte als absurd an
gesehen werden muss.«8 Die Dynamik der Geschichte ist 
vorgezeichnet. Durch Revolutionen werden wir zum Ende 
geführt. »In dem Ma/3e, als der Einfluss Christi wãchst, 
werden vertraute Strukturen weggefegt. Der Kampf um 
die Vermenschlichung bewegt sich aufneue Horizonte zu. 
Zugleich werden wir mit neuen Gefahren konfrontiert. 
Die Krafte, die Christus widerstehen, werden stãrker und 
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nehmen mehr Platz ein .  Aber auf diesem Wege gibt es 
kein Zurück . . . Denn dieser Kampf ist der Ort, an dem die 
Auseinandcrsetzung um die Zukunft der Menschheit aus
gctragen wird; mi tten in apokalyptischen Ereignissen er
kenncn wir in Zeichen die Nahe des S1eges.«9 Unsere 
Teilnahme am Kampf der Unterdrückten um Gerechtig
kcit ist Te i lnahme an Gottes Projekt. Gott ist der Garant 
daflir dass die menschliche Geschichte zu ilu·er Erfüllung 
kom�t .  Er gibt dem revolutionãren Einsatz fur Gerechtig
kcit seinen letzten Sinn. 
Der Einfluss dieser Vision auf die õkumenische Bewegung 
in  den folgenden Jahren war enorm. Wenn sie sich a�ch 
keineswegs allgemein durchsetzte, . wurde 

.
doch das . . pohti

sche und soziale Handeln der �1rchen tmmer haufiger 
nach dem Vorbi ld von Shaulls Uberlegungen begründet. 
Das Engagement an der Seite der Armen und Unterdrück
ten kan n au f Gottes Verhei/3u�g z�hlen. Jeder Durc?bruc? 
im Sinne gro/3erer Gerechtigkeit und Mensc�hchk�It 
nimmt die Erfullung der Geschichte, Gottes �e1�h, h1er 
und jetzt voraus. Die Hof_fnung, d.ass Gott schhe�.l ich sei
ncr Gerechtigkeit zum S1eg verh!l ft und alle Tranen ab
wischt, ist fi.ir uns Grund und MotlvatiOn, durchzuhalt.en. 
Was der menschlichen Wahmehmung als Utop1e erschemt, 
wird durch Gott selbst herbeigeführt werden. 

Die bleibende Relevanz des Begriffs der >verantwort-
1 ichcn Gesellschaft< 

Ungefáhr zu derselben Zeit, als sich diese Neuori�ntie
rung des okumenischen Denkens vo.llzog.' wurden ?Ie er
sten Zeichen der õkolog1schen Knse s1chtbar. �m Er
schrecken ging durch die Welt . . so waren also d1e Res
sourcen, die bisher fur unvers1egbar gehalten worden 
waren in Wirklichkeit begrenzt. Der Raum, der dem 
Mens�hen auf diesem Planeten �ur Verfügun? steht, l�sst 
sich nicht beliebig erweitem. D1e Menschheit �uss s1�h 
an die ihr gezogenen Grenzen ha�ten, wem1 s1e auf ?le 
Dauer überleben soll. Ein neue.s B1ld der �ukun�t trat 1�s 
Bewusstsein. War die menschhche Gesch1chte b1sher fur 
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zukun ftstrtichtig gehalten worden, ste l l ten sich jetzt zu
nehmend Zweifel ein .  War das Überleben wirkl ich gesi
chert? Oder war die Menschheit viel leicht dabei ,  ihre ei
gene Existenz auf dieser Erde zu untergraben? Hatte die 
Erwartung einer besseren Zukunft am Ende der Ge
schichte bisher einige Plausibi l i Uit ftir sich gehabt, zeigte 
si eh jetzt, dass der Ausgang der menschl ichen Geschichte 
in der Tat vol l ig ungewiss war. Die utopische Rede von 
der Zukunft war in Frage gestel l t .  Ja, es wurde deutl ich, 
dass di e Industrienationen bereits jetzt weit über die ihnen 
zustehenden Verhal tnisse leben und damit  n icht nur die 
Überlebenschancen der armeren Uinder, sondem zukünf
tiger Generationen beeintrachtigen . Was hatte diese neue 
S i tuation zu bedeuten? Was hie/3 es, in  diesem neuen Um
feld ein Maximum von communio zu verwirk l ichen? 
Die Erkenntnis der okologische Krise ist im Grunde eine 
Herausforderung an den homo faber. Wie wird er mit den 
Folgen seines eigenen Tuns umgehen? Er wird durch die 
neue S i tuation zur Verantwortung gezogen. Er muss sie 

jetzt vor Gott und scinen Mitmenschen wahmehmen. Er 
mussjetzl so handeln, dass die negativen Folgen, die sich 
von al len Seiten zeigen, eingedammt werden konnen. 
Wei l  der Ausgang der menschlichen Geschichte radikal 
verborgen ist, sind ihm utopische Erwartungen verwehrt. 
Die Erftil l ung seiner Berufung l iegt nicht in einem zu
künftigen Zustand der Menschheit, sondem al lein darin, 
dass er seine Berufung vor Gott und den Menschen wahr
nimmt. Er muss sich an der communio genug sein Jassen. 
Was aus seinem Handeln wird, l iegt radikal in Gottes 
Handen. 
Mit der okologischen Krise erhielt der Begri ff der Verant
wortung neue Bedeutung. H ans Jonas veroffent l ichte sei
nen Entwurf >Prinzip Verantwortung<, und Georg Picht 
zeigte in einer sorgfált igen Studie, welches Potential dem 
Begri ff eigen war. 10  Das Verhangnisvol le  aber war, dass 
ausgerechnet in diesem Augenbl ick der Begriff der >ver
antwortl ichen Gesel lschaft< in der okumen ischen Bewe
gung nicht mehr zur Verfügung stand und sein  Potential 
darum nicht genutzt werden konnte. Es ist wohl zu einem 
guten Tei l  diesem Umstand zuzuschreiben, dass die Auf-
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gaben, di e si eh aus der okologisc
.
hen �i�e ergaben, in �er 

õkumenischen Bewegung nur widerwiihg und gegen v1e1 
Widerstand aufgenommen wurden. Sie passten nicht in 
das u topische Denken, das inzwischen be�errsc�end .ge
worden war. So entstand eine seltsam blocklerte Situatwn. 
Die von utopischen Erwartungen geprágte Sprache wurde 
weiterhin gesprochen, verlor aber von J�hr zu Jahr an 
Glaubwürdigkeit und Durchschlagskraft. S1e wurde durch 
die i mmer gro/3eren Ausma/3e der Krise dementiert. Eine 
neue Synthese des von den Kirch�n geforder�en Zeugnis
ses konnte aber n icht oder noch mcht formuhert werden. 
Es rãcht si eh heute, dass der Begriff der >verantwortl ichen 
Gese l lschaft< in Vergessenheit geriet und n icht l ãnger zum 
Gegenstand intensiver Reflexi?n gemacht wurde. So wie 
er vor fünfzig Jahren formuhert wurde, kann er hel:'te 
selbstverstãndl ich nicht aufrechterhalten werden. Zu vle
Jes hat sich in dieser Zeit des raschen Wandels verandert. 
Der grundlegende Ansatz e':"eist si�h aber auch heute a1s 
relevant und verdient es, weiterentwickelt und entfa1tet zu 
werden. Bevor wir uns fragen, worin die Umrisse einer 
verantwortl ichen Gesell schaft heute bestehen, halten wir 
e i  nen Augenbl ick inne und fragen nach der Bedeutung des 
Begri ffs der Verantwortung. 

1 .  Georg Picht ruft in Erinnerung, dass der Begriff der 
Verantwortung der Sache nach bibl ische Wurzeln hat. Er 
verweist auf 2 Kor 5,1 O. »Denn wir all e«, sagt Paulus 
dort »müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar wer
den 

'
damit jeder empfange, je nach dem er im Leibe ge

handelt  hat es sei gut oder bose.« Gott fordert Rechen
schaft .  Das

' 
Leben al ler Generationen, das Leben in sei

nen fUr uns unüberschaubaren Zusammenhángen und 
Wechselwirkungen wird vor ihm offenbar wer

.
den (vgl .  

auch Hebr 4, 1 3). Was wir jetzt, i m  Leibe, tun, 1st darum 
nicht belanglos. Es mus? v?r Got� veran�ortet

. 
werden. 

Das menschliche Leben 1st m gew1ssem Smne d1e yo�be
reitung auf di ese 1etzte Rechenschaft. Es geht dabe1 mc

.
ht 

al lein um Recht, Gebote und Anstand. Veran�ortung 
.
1st 

mehr als Gehorsam gegenüber dem Gesetz. D1e Frage �st, 
inwieweit Gottes Wil le und Anruf an den Menschen eme 
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Antwort crhal ten haben, inwiewc i t  wir  an der communio 
mit Gott festgchal ten habcn? 
2. De r Begri fT der Verantwortung hat von vornherein zwei 
Dimensionen. Er verweist in erster Linie au f eine Instanz 
vor der wir  uns zu verantworten haben. Er verweist abe; 
zugleich au f die  Aufgaben, fiir die wir  Verantwortung tra
gen. Verantwortung vor und Verantwortung fiir sind un
auflêisl ich m i teinander verbunden. Verantwortung vor 
Gott ist  Verantwortung füreinander. Gewiss muss si eh je
der einzelne Mensch vor Gott verantworten, er tTitt aber 
nie a l le in  vor Gott, sondern ist  immer von denen umge
ben, fúr d ie  ihm Verantwortung aufgetragen ist .  Gott hat 
uns durch das Gebot der L iebe an den Nachsten gebun
den. Der Nachste wird uns auch in der letzten Rechen
schaft beglei ten. Die Bibel spricht immer wieder von die
ser Verbindung. Im Gleichnis vom letzten Gericht im Mat
thausevangel ium w i rd es besonders deut l ich .  Die >Geseg
neten des Vaters< erfahren aus dem M unde Jesu, dass s ie  
i lu·e Verantwortung fúr d i e  H ungrigen, Durstigen, Frem
den, Nackten, Kranken und Gefangenen wahrgenommen 
haben. Er war in i hnen gegenwartig .  Er ist jetzt in ihrem 
Namen auch im Gerichte anwesend. In gewissem Sinne 
lasst sich darum sagen, dass w i r  n icht nur for den Nach
sten,  sondern, wei l  Gott selbst s ich mit  ihm identifiziert 
auch vor ihm verantwortl i c h  sind.  Und steht es nicht ahn� 
l ich m i t  Gottes Schopfung, fúr die Gott dem Menschen 
von al len Anfang an Verantwortung au fgetragen hat? Gott 
fordert Rechenschaft über die Art und Weise, wie wir 
d iese priv i legierte Rolle erfu l l t  haben. Er l iebt seine 
Schêipfung. Er durchdringt sie m it seinem Geist.  Was wir 
an ihr  tun, tun wir  zuglei ch an i hm .  Gott hbrt das Seufzen 
der Kreatur, die unter der Herrschaft des Menschen leidet. 
Wird es n i cht gegen uns sprechen? 
3. I st dieses Verstandni s  der Verantwortung an den christ
l ichen Glauben gebunden? Oder lasst sich auch losgelost 
davon von Yerantwortung reden? Mit andern Worten:  Ist 
der Mensch als verantwortl iches Wesen konst ituiert, und 
lasst sich darum von einer geme insamen Verantwortung 
über die Grenzen von Glauben und Nicht-Glauben reden? 
Die Frage ist offensichtl ich von entscheidender Bedeutung. 
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Denn die Bindung an einen Gott, der Rechenschaft fordert, 
war nie al lgemein anerkannt und kann vor allem heute 
nicht vorausgesetzt werden. So sehr der Begriff der Ver
antwortung durch die christliche Tradition gepragt i st, so 
sehr vor al lem das eben angedeutete Verstandnis auf christ
J ichen Pramissen beruht, ist das Bewusstsein der Verant
wortung dem Menschen eingegeben. A uch der Mensch, der 
s ich als autonomes Subjekt versteht, weil3, dass er Tei l  
einer Gemeinschaft ist und das Seine zum Wohl  der Ge
meinschaft beizutragen hat. Gewiss, er kann sich der Auf
gabe entziehen und sein eigenes Interesse über das Inter
esse des Gemeinwesens stellen. Er weil3 aber spontan, dass 
es auf sein Handeln ankommt. Die Erfahrung zeigt ihm, 
wohin > Verantwortungslosigkeit< flihrt. Indem seine Macht 
i.lber die Natur zunimmt, verstãrkt sich auch diese Erfah
rung. Gerade weil er sich als autonomes Wesen versteht, 
weiss er, dass er fúr die Folgen seines eigenen Handelns 
einzustehen hat. Es ist durchaus nicht so, dass der Glaube 
von vornherein weiser ware. Yiele der dringenden Aufga
ben, die sich aus der modernen Entwicklung ergeben, sind 
zuerst auf sãkularer Sei te nicht nur klarer erkannt, sondern 
auch entschlossener wahrgenommen worden. Was den 
Glauben vom Nicht-Glauben unterscheidet, ist die Dimen
sion der Beziehung. Der autonome Mensch ist auf si eh ge
stel lt. Er i st vor sich selbst verantwortlich flir die Aufga
ben, die er erkennt und übernimmt. Er ist in der Ausübung 
seiner Verantwortung l etztl ich e insam. Die doppelte 
communio - zu Gott und zu Gottes Geschüpfen - macht 
aber genau die Fülle des Begriffes aus. Der Glaube hat in
sofem eine befreiende Botschaft zu verkünden, als er die 
Einsamkeit des auf sich gestellten Subjekts durchbricht. 
4. Der Inhalt verantwortlichen Handelns ist nicht von 
vomherein und auf alle Zeiten festgelegt. Er ergibt s ich 
aus der Begegnung mit den Gegebenheiten der Welt. 
Indem die geschichtliche Entwicklung fortschreitet, ent
stehen neue Gegebenheiten und damit auch neue Aufga
ben, die darauf warten, erfúllt zu werden. Was wir zu tun 
haben, steht darum nicht von vornherein fest. Es muss 
vor Gott entdeckt werden. Immer wieder fal len uns Auf
gaben zu, die wir nicht vorausgesehen haben. Gewiss, 
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ein reiches Erbe von Geboten steht uns zur Verftigung. 
Sie spiegeln wider, was frühere Generationen im Um
gang mit den Gegebenheiten der Welt gelemt haben. Es 
wãre vermessen, dieses Erbe nicht zu achten. Im Um
gang mit  diesem Erbe kann uns kiar werden, wie 
menschl iche Gemeinschaft zustande kommt und erhalten 
wird. Die ererbten Gebote sind aber n icht das Ietzte 
Wort. Die Frage nach dem Inhalt der Verantwortung 
muss stãndig neu gestel l t  werden. Jede Generation findet 
sich vor einem neuen Horizont und hat über die ererbte 
Weisheit hinaus auch neuen Herausforderungen standzu
halten. Ein - viel leicht das - Kennzeichen unserer Zeit 
ist die Tatsache, dass di e Natur zum Gegenstand mensch
licher Verantwortung geworden ist. Bisher konnte sich 
die Ethik au f die Si tuat ion des Menschen und die Bezie
hungen von Mensch zu Mensch konzentrieren.  S i e  konn
te ungestraft anthropozentrisch sein. So weit seine Ein
gri ffe in die Natur gingen, bl ieben sie doch an der Ober
flãche. Jetzt ist er konfrontiert mit der Tatsache, dass seine 
Verantwortung die Sorge ftir die Natur einzuschliessen 
hat. Die Verantwortung hat damit eine Dimension erhal
ten, die früheren Generationen nicht bewusst war. 
5. Das heisst zugleich, dass sich der Umkreis menschlicher 
Verantwortung radikal erweitert. Solange die Auswirkun
gen menschlichen Handeln auf die unmittelbare Umge
bung beschrãnkt blieben, konnte sich auch die Ethik in die
sem engen Raum bewegen. Die Auswirkungen mensch
l icher Entscheidungen gehen aber heute wei t  über diese 
Grenzen hinaus, ja haben globalen Charakter. Was an 
einem Orte des Planeten geschieht, kann Folgen ftir viele 
oder sogar alle Orte haben. Was ein Mensch an einem Orte 
tut, muss in seinen Auswirkungen ftir das Ganze bedacht 
werden. Der Mensch trãgt je an seinem Ort Verantwor
tung ftir das Ganze. Wenn zerstõrerische Folgen vermie
den werden sollen, gehõrt darum jetzt zur Verantwortung 
des Menschen umfassendes Planen. Ein Rahmen muss 
geschaffen werden, in dem die von Menschen in Gang ge
setzten Entwicklungen konstruktiv aufgefangen werden 
kõnnen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass 
sich dieser Rahmen von selbst ergibt. Verantwortung muss 
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auch in globalen Bezügen wahrgenommen
. 
werden. Zu

gleich aber bleibt wahr, dass der M�nsch em begrenztes 

Wesen bleibt und auch durch alle M1ttel modemer Tech

nologie über die ihm gezogenen Grenze� hinauswiichst. 
.
Er 

kann Verantwortung immer nur an semem Ort und 1 m  

Rahmen seiner beschrãnkten Fãhigkeiten wahrnehm�n. Er 

ist ni eh t Ati as, d er das Himmelsgewolbe triigt, un� wud. e s 

n i e  sein. Seine Erkenntnisse sind beschrãnkt, seme ?m

schatzung der geschichtlichen �aktor
.
en fragmentansch 

und unsicher. Bei aller Macht, d1e er hmzug�wonnen h�t, 

bleibt ihm die Zukunft verschlossen. Gott s1tzt na�h w1e 

vor im Regimente. Zwei Konsequenzen ergeben s1ch da

raus. So weit  der Umkreis mensc�licher Veran�ortung 

icht haben wir die Zukunft letzthch Gottes Handen zu 

��erl�ssen. Und das heiBt, dass w.ir groBte Zurückhaltu�g 

zu üben haben bei allen Entsche1dungen, deren Auswir-

kungen ungewiss sind. . . 
6 Die Aufgaben, fur d1e w1r Verantwortung tragen, ste-

h
. 

n icht von vornherein fest. Sie müssen entdeckt und 

d:� auch übemommen werden. Dieser Pr�zess �st al�es 

andere als selbstverstandl ich. Wer �us� st�h mcht tm 

R .. kblick sa g en, das s er Aufgaben, dte s t eh thm stel lten, 
.uc

ht oder J. edenfalls ni  eh t rechtzeitig erkannt und erfasst 
ntC . 

l b  
. . 

h
. 

M hat. Die õkologische Krise tst s� st emstc ttge� en-

schen Iange Zeit verborgen gebheben. E�st als dte Zer

stõrung offensichtlich wurde, begannen s�ch Augen und 

Herzen allmãhlich zu õffnen. Und wer wetB, welche yer-

twortungen jetzt auf uns warten, von uns aber mcht an 
hrgenommen werden. Erkenntnis ist aber n ur der erste wa 

· h  · h d' A S chritt .  Die E insicht schli e0t mc t �utomattsc te us-

übung der Verantwortung em. Damtt Ve�an.twortung aus-

u" bt wird muss sich ein Trãger konstttmeren. Je nach ge ' . . p . 
Aufgabe kann es sich d�bet um eme ers?n ,  um :me 

Gruppe oder eine Institutwn handeln. Dam1t der Trager 

i n  d ie  Lage versetzt wird, seine Verantwortung wahrzu-

hmen müssen entsprechende Strukturen geschaffen ne , . 
b h · n 

werden. Die gegenwãrtige Krtse este t .zu emem gro1�en 

� ' l  darin dass zahlreiche Aufgaben b1sher noch keme 

T;�ger gefunden haben. Ja, die Frage dr�ngt sich auf, ob 

die Gesel lschaft so komplex geworden tst, dass verant-



36 Was ist unter >Verantwortlicher Gesellschaft< zu verstehen ? 

wortliches Handeln von vornherein überfordert ist. Das 
Konzept ei n er >verantwortl i eh en Gesel lschaft< erweist 
sich in dieser Hinsicht als hilfreich. Eine Gesel lschaft ist 
damit anvisiert, die die Übernahme von Verantwortung 
konsequent ermutigt und fordert : den S inn fiir Verant
wortung in ihren Gliedem zu starken sucht, den Dialog 
über die anstehenden Aufgaben in Gang halt, Mitte l zur 
Verfügung stellt und Strukturen schafft, die die Ausü
bung von Verantwmtung erleichtern. Gerade weil  die 
Gesellschaft so komplex geworden ist, wachst die Ver
suchung, auch Aufgaben auszuweichen, deren Dring
l ichkeit keinem Zweifel  unterl iegt. Eine verantwortl iche 
Gesellschaft sucht dieser Versuchung entgegenzuwirken 
und eine mogl ichst grol3e Zahl von Tragern bereitzustel
len. 
7.  Verantwortung ist unausweichlich von Versagen be
gleitet. Immer wieder müssen wir feststellen, dass wir die 
Verantwortung, die uns zugefallen ist, nicht erfiillt haben. 
Zur Verantwortung gehOrt, dass wir die Schuld für Geta
nes und Nicht-Getanes zu übernehmen haben. Es gibt 
nicht nur die Verantwortung für Aufgaben, die vor uns 
liegen, sondern die Verantwortung für das, was wir Men
schen und SchOpfung angetan haben. Die Vergangenheit, 
die uns begleitet, ist geprãgt von menschlichem Versa
gen. Die Schuld ist Teil der Rechenschaft, die wir vor 
Gott abzulegen haben. Niemand kann darum vor Gott be
stehen. Wir leben von der Vergebung. Eine verantwortli
che Gesellschaft muss auch diesem Umstand Rechnung 
tragen. Sie ist darauf angewiesen, dass es immer wieder 
zu Neuanfángen kommen kann. Damit sie echt sind, 
muss sie Transparenz im Verhãltnis zur Schuld üben. Sie 
muss es vermeiden, Schuld zu verdrangen oder anderen 
zuzuschieben. Sie muss Fehlentscheidungen zugeben 
konnen. Selbst in der Ausübung der Justiz wird sie es ver
meiden, Gottes letztem Urteil vorzugreifen. So wie jeder 
Mensch ist auch die Gesellschaft als ganze auf Gottes 
Barmherzigkeit angewiesen. Sie gibt den Mut, Verant
wortung zu übemehmen. 
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Verantwortliche Gesellschaft heute 

Uisst sich nun auf diesem Hintergrund beschreiben, wie 
eine verantwortliche Gesellschaft heute, fünfzig Jahre 
nach der Vollversammlung von Amsterdam, aussehen 
muss? Lassen sich wenigstens die grol3en Umrisse andeu
ten, durch die sie gekennzeiclmet sein muss? 
Eine Wamung sei vorausgeschickt. Die Vision einer ver
antwortlichen Gesellschaft ist nicht die Vision einer bes
seren Zukunft. Es geht nicht um eine vollkommene Ge
sellschaft, die sich irgendwann in der Zukunft einstellen 
sol l .  Visionen dieser Art haben sich immer wieder als il
lusorisch erwiesen und mussten früher oder spãter aufge
geben werden. Eine klassenlose Gesellschaft? Eine Welt, 
in der Krieg und Gewalt endgültig überwunden sind? Ein 
Zeitalter des Geistes, in dem die Menschlichkeit des Men
schen zur Erfullung kommt? Das Axiom, dass di e mensch
liche Geschichte notwendig eine Aufwarts-Bewegung zu 
einem dieser Ziele sei, hat sich nicht bestãtigt. Viele Zei
chen deuten im Gegenteil in die entgegengesetzte Rich
tung. So manches Positive der Fortschritt gebracht haben 
mag, stehen uns nicht weniger sein� neg�tiven Folgen vor 
Augen. Die zunehmende Verletzhchke1t der Natur und 
darnit auch der menschlichen Gesellschaft lãsst sich kaum 
mehr leugnen. Verheissungen einer besseren Zukunft klin
gen darum heute hohl. Einzig in reichen Industrienationen 
wie den USA oder Europa konnen sie noch auf ein ge
wisses Gehür rechnen. Es kann sich einzig darum han
deln, die Umrisse einer Gesellschaft zu beschreiben, die 
sich den Herausforderungen der Zeit stellt, d.h. die Ent
wicklung mit ihren Chancen und Risiken in bestrnõgliche 
Bahnen zu Jenken sucht. 
Vier Perspektiven sind hier wichtig, vier Perspektiven, die 
in gleichem Mal3e und gleichzeitig zu berücksichtigen 
sin d:  

J Mal3e 

Zur Verantwortung gehõrt heute in erster Linie die Aner
kennung von MaBen. Wenn er dem menschlichen Ge-
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schlecht weiterhin Wohnung bieten soll ,  darf der Planet 
nicht überbelastet werden. Herman Daly hat gelegentlich 
ein überaus anschauliches Bild verwendet. Er spricht von 
einer okologischen Plimsoll-Linie. 1 1  Die Plimsoll-Linie 
ist au f Transportschiffen eingezeichnet und zeigt an, wie 
grof3 die Ladung der Schiffs sein darf. Die Linie darf nicht 
unter den Meeresspiegel sinken. Menschliche Aktivitãt 
muss sich an die >Pl imsoll-Linie des Planeten< halten. 
Jede Überbelastung muss vem1ieden werden. Menschli
che Aktivitat muss sich also Grenzen setzen. Menschliche 
Produktion und menschlicher Konsum konnen nicht un
begrenzt ausgedehnt werden. Das wirtschaftliche System 
ist ein Sub-system des Biosystems und darf nicht über die 
ihm gesetzten Grenzen hinauswachsen. 
Die negativen Folgen menschlicher Aktivitat zeigen, dass 
wir bereits heute über unsere Verhaltnisse leben. Was sind 
nun aber die Ma/3e? Sie lassen sich berechnen und sind in 
vielen Bereichen berechnet worden. Ob es sich um die 
Ausbeutung von Ressourcen oder die Verschmutzung von 
Luft, Wasser und Erde handelt, sind die Grenzwerte, die 
nicht überschritten werden dürfen, bekannt. Kiar ist auch, 
dass gewisse Aktivitaten des Menschen, wie z.B. die mo
torisierte Mobilitat auf der Stra/3e und in der Luft, dras
tisch eingeschrankt werden müssen. Bereits heute machen 
die durch die motorisierte Mobilitãt verursachten C02-
Ausstõ/3e einen betrãchtlichen Teil  der Gesamtmenge aus, 
und alles spricht dafur, dass der Verkehr auf der Stra/3e 
und in der Luft weiter zunehmen wird. Gewisse Schãtzun
gen sprechen davon, dass die Zahl allein der Personenwa
gen bis zum Jahre 2030 von heute SOO Millionen auf zwei 
Mil l iarden steigen kõnnte. 
Eine verantwortliche Gesellschaft trãgt Sorge zu den 
Gaben des Schõpfers. Wie kann das geschehen? Es ist 
klar, dass dazu ein abgestimmtes intemationales Vorgehen 
erforderlich ist. Die Nationen müssen übereinkomrnen ' 
obere Grenzen der Ausbeutung und Belastung des Plane-
ten festzulegen. Der Gedanke ist nicht von vornherein un
reali stisch. Erste Beispiele fur solche Übereinkünfte lie
gen vor. Denken wir an die beiden Konventionen der 
Konferenz von Rio de Janeiro über den Klimawandel und 
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d i e  Erhaltung der Bio-Diversitat. S ie  sind eine erster, in 
vie ler Hinsicht sicher unvollkommener Versuch, verant
wort l iche Ma/3e festzulegen. Auch andere internationale 

A bkommen wie zum Beispiel die Konvention über die 
N u tzung der M eere, den Schutz bedrohter Arten, die Er

haltung der Ozonschicht, gegen die Desertifikation und 

das Abkommen über den Umgang mit Giftstoffen kõnnten 

erwãhnt werden. Die Aufgabe i st, dieses System von Kon

ventionen auch auf andere Bereiche auszudehnen. Eine 

Vorarbeit dazu ist durch die Agenda 21 bereits geleistet. 

Die Bereiche, die heute rasches Handeln fordern, sind dort 

aufgezahlt. Zu den dringlichsten Aufgaben gehoren Kon

ventionen über die Nutzung der Walder, des B odens und 

über die S icherung der Wasserreserven. In vielen Fallen 

geht es in erster Linie darum, oberste Grenze
.
n z� festzu

legen, immer aber auch Strukturen und InstitutiOnen zu 

schaffen, die gemeinsames Handeln ermõglichen. Kon

ventionen werden immer gegenseitige Verpflichtungen 

enthalten. 
Der Vorgang kann nicht ohne Widerstand zum Ziele 

kommen. Erhebl icher Druck ist erforderlich, um die Na

tionen in diese Richtung zu führen. Die Arbeit an den bei

den Konventionen von Rio de Janeiro zeigt, mit wie vie

Jen H indemissen zu rechnen ist. Die Industrienationen, 

allen voran die Vereinigten Staaten, suchen den Prozess 

mit allen Mitteln aufzuhalten. Sind wir also dazu verur

tei lt  zu warten, bis die Zerstbrung so weit fortgeschritten 

ist dass si eh dem Druck nicht mehr ausweichen lasst? Die 

ei�ige Alternative ist ein Druck von unten. Regierungen 

konnen nur handeln, wenn sie sich auf eine Mehrheit in 

der Qffentlichkei t  stützen konnen. Haben vielleicht die 

Kirchen an dieser Stelle einen besonderen Beitrag zu 

leisten? Kõnnen sie zusammen mit andem nicht-gouver

nementalen Organisationen die Stimrne der Vemunft ins 

Spiel bringen? 

Es zeigt sich also: um zum Ziele zu komrnen, braucht es 

verantwortliches Handeln auf allen Ebenen der Gesell

schaft: auf der internationalen, nationalen, lokalen und 

personlichen Ebene. Überall stellt sich dieselbe Frage, 

wie Produktion und Konsum auf verantwortbare Maf3e 
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zurückgestuft werden konnen. So unerlasslich der intema
tionale Rahmen ist, so unverzichtbar ist das verantwortl i
che Hande ln auf der lokalen Ebene. Zwischen intemario
nalen Konferenzen und lokalen Ini tiativen zur Verminde
rung des Energiekonsums besteht eine organische Bezie
hung. Es geht um dieselbe Verantwortung auf unter
schiedl ichen Ebenen. Und schl ie131ich ist jeder Einzelne in 
diese Verantwortung eingebunden. Was ich tue, mein Le
bensstil, ist nicht belanglos. Er fál l t  mit ins Gewicht. Für 
jeden von uns stellt sich die Aufgabe, in seinem eigenen 
Leben die Grenzen vorwegzunehmen, fur die er sich poli
tisch einsetzt. 
Eine verantwortliche Gesellschaft setzt sich aus Men
schen zusammen, die je an ihrer Stelle und im Rahmen 
der Macht und der Fahigkeiten, die ihnen gegeben sind, 
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Einzig eine 
solche Gesellschaft wird in der Lage sein, auf di e Heraus
forderung der õkologischen Krise zu antworten. 

2 Weltweite Solidaritãt 

Das Engagement fur verantwortliche Mal3e darf n un aber 
nicht dazu filhren, dass das Engagement fur Gerechtigkeit 
in den Hintergrund gedrãngt wird. Der Graben zwischen 
reichen und armen Nationen ist und bleibt unertragl ich. 
Eine verantwortliche Gesellschaft kann sich unter keinen 
Umstãnden damit abfinden. 
Der wissenschaftliche und technologische Vorsprung der 
Industrienationen, ihr Reichturn und ihre politische und 
mili tarische Macht haben den Lãndem des Südens von 
jeher kaum Chancen zu eigenstãndiger Entwicklung ge
lassen. Sie waren, sind und scheinen auch in Zukunft zu 
wirtschaftl icher und kulturel ler Abhãngigkeit verurteilt zu 
sein. Der Prozess der Globalisierung, im Wesentlichen von 
den Industrienationen vorangetrieben, hat ihr gesellschaft
liches Gefiige noch weiter erschüttert, ohne die Mittel und 
Wege zu einer neuen Synthese aufzuzeigen. 
Das Nord-Süd Gefiille hat aber noch eine andere Dimen
sion. Die Menschheit Iebt über ihre Verhãltnisse, heiBt es 
oft. Der Satz ist ungenau. In Wirklichkeit muss er lauten: 
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E i n  Teil, ja ein kleiner Tei l  der Menschheit lebt weit über 
seine Verhaltnisse. Die Ansprüche an den Planeten sind 
nicht ilberall dieselben. Die lndustrienationen, knapp 
20 % der Weltbevõlkerung, verbrauchen 80 % der verfug
baren Ressourcen. Die mit diesen Ansprüchen verbunde
nen Aktivitaten sind die hauptsachliche Ursache der õko
logischen Zerstõrung, die den Planeten treffen. Der Kli
mawandel mit seinen verheerenden Folgen ist ein gutes 
Beisp iel . Zwischen 70-80 % der Emissionen, die fur die 
Erwarrnung der Erdatmosphiire und damit fur die kl imati
schen Veranderungen verantwortlich sind, stammen aus 
den Jndustrienationen. Di e Folgen aber treffen aber in ers
ter Linie die Lander des Südens. Und wahrend die Indus
trienationen über die Mittel verfugen, sich vor Katastro
phen zu schützen, sind ihnen ?ie Liin.�er de� Sü?ens wei�
gehend widerstandslos ausgehefert. Uber d1e wirtschafth
che Herrschaft hinaus tragen die Industrienationen zur 
Destabi l isierung des õkologische Gleichgewichts im 
S üden bei . Ihr Lebensst i l ,  ihre Produktion und ihr Kon
sum sind in sich selbst eine Form der Ausbeutung. 

Das Gebot der Gerechtigkeit verlangt, dass diese Un
gleichheit ausgeglichen wird. Di� intemation.alen Ko�
venrionen müssen so angelegt sem, dass wemgstens em 
Minimum von Gerechtigkeit gesichert wird. Die Struktur 
der Klimakonvention zeigt, was das heif3en kõnnte. Sie 
unterscheidet zwischen Industrienationen, den sog. An
nex-1-Landem, und den Lãndem des Südens. Einzig die 
Annex-1-Lãnder werden durch die Konvention zu Reduk
rionen ihrer schadlichen Emissionen verpflichtet. Die 
Lãnder des Südens haben vorlãufig noch ein Recht aufhõ
here Raten. Die von den lndustrienationen geforderten 
Reduktionen bleiben allerdings bisher weit hinter den 
Mal3en zurück, die sich bei konsequenter Berechnung er
geben. Experten erklaren, dass auf lãngere S icht ein Auss
stol3 von l ,8 Tonnen C02 pro Jahr und Person auf dem 
Planeten tragbar sei . Diese eine Zahl zeigt, wie weit die 
Industrienationen von echter Verantwortung entfemt sind. 
Wie kõnnten sie sich sonst so nachdrücklich gegen die 
Verminderung ihrer bis zu zehnmal hõheren Emissionen 
wehren? 
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Das Engagement fúr Konventionen, die der Forderung 
nach Gerechtigkeit gerecht werden, hat heute einen 
schweren tand. Die Jndustrienationen handeln immer un
vcrhül l ter nach Kriterien des Selbstinteresses. In dem 
Mal3e, als die sozialen Spannungen in ihren eigenen Rei 
hen zunehmen, richtet sich d ie  Aufmerksamkeit auf die 
inneren Probleme. Wer sich fúr eine verantwortl iche i nter
nationale Ordnung einsetzt, muss heute mit erhohten Hin
dernissen rechnen. Und doch haben gerade die Kirchen 
al len Anlass, ihr Engagement fúr eine verantwortl iche Ge
se l l schaft aufrechtzuerhal ten und auf konsequentere Lo
sungen zu drangen. Denn sind nicht die Industrienationen 
in ihrer überwaltigenden Mehrheit von ihrer Geschichte 
her christl iche Nationen? Und haben darum die Kirchen 
nicht die Aufgabe, dafúr zu sorgen, dass diese Tradi tion 
nicht verleugnet wird? Die Glaubwürdigkei t  der Kirchen 
steht h i er in besonderem Mal3e au f dem Spiel .  

3 Überwindung von Konflikten 

Die dritte Perspektive ist das Engagement fúr Frieden 
oder bescheidener ausgedrückt das Engagement fúr die 
Überwindung von Konfl ikten, die zu Gewalt, Krieg und 
Zerstõrung zu fúhren drohen. Kriege hat es immer gege
ben, Kriege wird es a l ler Wahrschein l ichkei t  nach i mmer 
geben. Eine verantwort l iche Gese l lschaft wird aber al les 
daran setzen, der Gewalt in a l len ihren Formen Grenzen 
zu setzen. 
Zwei Aspekte s ind im B lick auf die heutige Situation 
wichtig. Die zweite vom Menschen geschaffene Wel t  ist 
e inerseits ein Nãhrboden der Gewal t, sie ist andererseits 
so verletz l ich, dass sie durch die Anwendung von Gewalt 
aus dem Gleichgewicht geworfen wird. Der rasche gesel l 
schaftl iche Wandel und die damit verbundene Desintegra
tion der gesel lschaftl ichen Strukturen schafft Unsicherhei t  
und Frustration. Er begünstigt sowohl den Ausbruch als 
die bewusste Anwendung von Gewalt .  Die schwindenden 
Ressourcen schaffen Spannungen. Die gese l l schaftl i chen 
Strukturen s ind aber zugleich so komplex geworden, dass 
sie Spannungen und Auseinandersetzungen nur i n  be-
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schranktem MaBe zu ertragen vermogen. Das Zeugnis ge
gen die Gewalt gehõrt darum zu den Aufgaben der Kir
chen. 
Was hei13t das? Ein wirksames Zeugnis setzt eine aufmerk
same Analyse voraus. Wo sind Konflikte im Werden? Wo 
ist Unrecht geschehen? Wo ist Umecht zugedeckt worden? 
Wo wird Hass gesiit? Oder positiv gewendet: Wie kann ver
gangenes Unrecht ans Licht gezogen und wiedergutge
macht werden? Wie kann die Kommunikation zwischen 
verfeindeten Partnern wieder hergeste l lt werden? Wie kann 
es zu echter Yergebung kommen? Wie kann neues Un
recht vermieden werden? Das Zeugnis der Kirchen be
steht darin, an die Seite der Benachteil igten zu treten und 
an i hrer Seite als Botschafter der Yersohnung zu wirken. 

4 Engagement fúr eine partizipatorische Gese llschaft 

Eine verantwortl iche Gesel l schaft ist per definitionem 
eine partizipatorische Gesellschaft. Sie l ebt davon, dass 
ihre Mi tgl ieder in der Lage sind, sich aktiv i n  das offent
l iche Leben einzubringen. Sie muss darum so geordnet 
sein, dass das Recht auf Partizipation gesichert ist. Prak
tisch bedeutet das die Sicherung demokratischer Rechte. 
Eine verantwortliche Gesel lschaft wird darum jedem Yer
such, sie einzuschriinken, mit Entschiedenheit entgegen
treten. Freie Meinungsaul3erung, freie polit ische Aktiv itãt, 
frei e  Wahlen, Trennung der Gewalten sind fiir sie Werte, 
die nicht aufs Spiel gesetzt werden dürfen. NGOs, heute 
ein gesel lschaftl iche Faktor von entscheidender Bedeu
tung, sind auf den freien Raum angewiesen, der ihnen 
durch die demokratischen Rechte gewahrt wird. 
Ob Verantwortung ausgeübt wird, hãngt n icht nur von 
auBeren Umstanden, sondern mindestens ebenso sehr von 
der inneren Bereitschaft zum Engagement ab. Es kann 
darum ni eh t al lein darum gehen, das Recht au f Partizipa
t ion zu fordem. Damit di e Gesellschaft l ebensfàhig b leibt, 
muss der Sinn fiir Verantwortung systematisch gefordert 
werden. Zu den Kennzeichen der heutigen Gesel lschaft 
gehõrt ein Trend zur Individua lisierung. Der Einzelne 
sieht sich auf si eh selbst gestellt .  Der Sinn fiir Yerantwor-
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tung wird aber in der Gemeinschaft geboren. Durch die 
Begegnung und die Gemeinschaft mit anderen werden wir 
uns der Herausforderungen bewusst, die an uns gestel l t  
sind. Zum Zeugnis der Ki rchen gehürt es darum, fi.ir die 
Lebensfàhigkei t al ler Formen von Gemeinschaft - sowohl 
der tradi tionel len Formen wie Famil ie und Gemeinde als 
auch modemer Formen wie Diskussions- und Aktions
gruppen einzutreten. Überschaubare Gemeinschaften sind 
die unerlasslichen Bausteine ftlr eine verantwortliche Ge
sel lschaft. 1 2  

Das Zeugnis der Kirchen 

Vier Perspektiven ! Vier Voraussetzungen fi.ir eine Gesell
schaft, die der Bewohnbarkeit des Planeten in  Gerechtig
keit und Gemeinschaft die Prioritãt gibt : Sorge fur Gottes 
Schõpfung, wel tweite Sol idaritat, Eindãmmung der Ge
walt und politische Partizipation. 
Was Verantwortung im Einzelnen bedeutet, steht, wie wir 
gesehen haben, nicht von vornherein fest, sondem muss 
stãndig neu entdeckt werden. Die Debatte wird gefi.ihrt. 
Sowohl auf der akademischen Ebene als im politischen 
Leben ist ein stãndiger Prozess der Reflexion im Gang. 
Ein ganzes Heer von Forschem und Kommissionen ist am 
Werke, um jede Eventualitat auszuleuchten und mõgliche 
Szenarien zu entwickeln. Kaum eine Frage, die nicht von 
Experten untersucht worden ware. Sie sollen dazu beitra
gen, die Prioritãten fi.ir die Zukunft zu setzen. Es ist we
sentlich, dass die Kirchen zum Partner in diesem Prozess 
der Meinungsbildung werden. Nicht dass ihnen die Ant
worten von vornherein zur Verfügung stünden. Ihre Gren
zen sind offensichtlich. Die Kirchen sind Teil  der Gesell
schaft, und ihre Gl ieder sind aufs Ganze gesehen nicht 
weniger kurzsichtig, selbstbezogen und trãge als der 
Durchschnitt der Gesellschaft. Und doch haben sie Spezi
fisches in die Debatte einzubringen. Sobald die Kirche 
konsequent von ihren ureigensten Quellen ausgeht, steht 
sie au.Berhalb des Spiels der polit ischen Krafte und ist in 
der Lage, ein unabhãngiges Wort zu sprechen und die 
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Stimme der Vemunft geltend zu machen, wo sie durch ei
gensüchtige Interessen verdu.nkelt wi�d. Sie kann über ste
ri le  Auseinandersetzungen hmauswetsen und da� Wese�t
l iche benennen. Sie hat darüber hin�us den _Yortetl, bereits 
e ine universal e Gemeinschaft zu btlden . . S te ha� Wurz�ln 
in den verschiedensten Teilen der .welt; thr.e �heder wts
sen sich über nationale Grenzen h�nweg mtte.mander ver
bunden. Die Kirche kann darum dte Perspekt1Ve des Gan
zen in die Debatte einbringen un.d national.e E�gfü�
gen durchbrechen. Si e hat weiter, Jedenfalls.m vtelen Lan
dem, engen Kontakt mit den untersten Schtchten de� Ge
sel lschaft, den Armen, Ausgeschlossenen, dene.n, dt� zu 
Opfem zu werden drohen. Sie kann das Evangehum mc�t 

künden ohne sich zu ihrem Sprecher zu machen. Em v er ' . b h d . d . 'r sentlicher Beitrag der Ktrchen este t ann, te ver-we 
b '  gessenen in Erinnerung zu nngen. 

. . 
Um diese Rol le zu erfüllen, muss �llerdm�s auch m den 
Kirchen selbst ein Prozess de! Memungs?tld';lng st�ttfin
d Si e muss si eh in der Praxts auf der Hohe threr etgent
li���n Wesens bewegen, das heiBt konseque�t von

. 
ihren 

·gensten Quellen ausgehen, konsequent dw Beztehun-uret . 1 Gr h' über nationale ethnische und sozta e enzen mweg g
�gen konseque�t die Nahe zu den Benachteiligt�n diep 

weit suchen. Und sie muss sich dafur auch dte entser 
. . h d . h 5 rechenden Strukturen geben. Dte Kt.rc en wer en stc 

� in die Debatte einer verantworthchen Gesellschaft n
_ bringen kõnnen, wenn sie sich konsequent als õkum�-em · · D' h t ' Z l t nische Gemeinschaft konstituteren. te eu tg.e ersp � -

terung der Kirchen, �sbeson�ere d.er reformterten Kt�
chen, stel lt  ein wesenthches Hmd�mts d�. Vor a.llem wetl 

· den Intentionen des Evangehums wtderspncht, aber SJC . d K 'k . 
auch weil sie zu Selbstbezogenhelt un ommum ations-
losigkeit fü.hrt. Sie muss übe.rwund�n .'.':'erden. 
E in wichtiger Versuch der K1rchen m Jungsten _J�en war 
d sogenannte konziliare Prozess gegensettlger Ver-
�chtung für Gerechtigkeit, Friede. und die Bewahrung 

�er Schõpfung. Vergegenwa�tigen wtr uns kur�, worum es 
dabei ging. Der Aufruf zu dtesei? Pr�zess er�mg 1 983, es 
dauerte aber mehrere Jahre, b1s dte Intentwnen klarer 
wurden. 
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Zwei Überlegungen lagen dem Yorschlag zugrunde. 
In erster Linie ging es darum, die Fronten zu bezeichnen, 
an denen sich das Zeugnis  der Kirchen zu bewahren hatte. 
Die drei Stichworte Gerechtigkeit, Friede und Bewahrung 
der Schopfung waren nicht in erster Linie als Zielvorstel
lung gcmeint - als Aufruf, eine Welt in Gerechtigkei t, 
Friede und Harrnonie mit Gottes Schopfung herbeizufüh
ren. Sie wol l ten hinweisen auf drei tüdl iche Gefahren, 
denen die Menschheit heute ausgesetzt ist : die lahmende 
Ungerechtigkeit, das Risiko des Kriegs und die Zersto
rung der Lebensgrundlagen. Der Aufruf wol l te die Kir
chen dazu einladen, diesen drei Gefahren zugfeich zu be
gegnen. Eine Zusammenschau sol lte errnogl icht werden. 
Statt eine Herausforderung gegen die andere auszuspie
len, sol l ten sich die engagierten Krafte zu einer Bewegung 
zusammenfinden . Eine Analyse sol l te zeigen, in welcher 
Weise die Herausforderungen untereinander verbunden 
sind und fUr welche Mal3nahmen Kirchen, Bewegungen 
und Gruppen einzutreten haben. Zu den Hoffnungen ge
horte auch eine engere Zusammenarbeit mit der vielfálti
gen Welt der NGO. Denn waren sie mit ihrem jewei l igen 
Engagement nicht genau so wie die Kirchen voneinander 
getrennt? Konnte viel leicht auch hier eine grof3ere Syner
gie erreicht werden? Das Konzept des konzil iaren Pro
zesses hatte viel Ãhnlichkeit mit dem spateren Konzept 
des Erdgipfels von Rio de Janeiro. Auch dort wurde auf 
ãhnl iche Weise eine Gesamtschau der erforderlichen Ma13-
nahmen angestrebt. 
Eine zweite Überlegung war aber nicht weniger wichtig. 
Die Kirchen sol lten, wie es hiel3, in einen >Prozess gegen
seitiger Yerpfl ichtung< hineingezogen werden. Von vorn
herein war kiar, dass ein wirksames Zeugnis  einzig ge
meinsam oder genauer in gegenseitiger Abstimmung ab
gelegt werden konnte. Da die Probleme grenzüberschrei
tend sind, konnen sie nur gemeinsam gelost werden. Und 
oft genug konnen Probleme eines Landes nur durch Inter
ventionen in einem andern Land einer Losung nãher ge
fUhrt werden. Mehr und mehr wird ein ste l lvertretendes 
Zeugnis  erforderlich. Darum ein Prozess gegenseitiger 
Yerpflichtung. Kiar war aber auch, dass das Zeugnis der 
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K irchen, um wirksam zu sein, auf allen Ebenen zugleich 
erfolgen musste: auf der i nternationalen Ebene, der natio
nalen und kommunalen Ebene, aber auch im Leben jedes 
Einzelnen. Der konzi l iare Prozess sollte die Zusammen
schau dieser verschiedenen Ebenen errnoglichen. 
Der Aufruf fand Ende der achtziger Jahre einen gewissen 
Widerhal l .  Er spielte vor allem zur Zeit des Umbruchs i n  
der ehemal igen DDR eine wichtige Rolle. Seine Wirkung 
b l ieb aber beschrãnkt. Die K irchen verhielten si eh zurück
haltend, die rõmisch-katholische Kirche, um deren Tei l 
nahme lange geworben wurde, sogar ablehnend. In dem 
M af3e, als die Ratlosigkeit in den Kirch�!l wuchs, begann 
die Bewegung zu versanden. Selbs

.
t 
.
der O�umenische _R-at 

der Kirchen, der ursprüngliche lmtlator, hef3 das ProJekt 
fali en.  
Ist  aber rnit dem Aufbruch von SJenf, Seattle, Davos und 
Puerte Al legre nicht der Augenbhck gekommen, es neu.zu 
beleben? Der Widerstand wachst, er hat �ber

.
noc? keme 

gemeinsame StoJ3richtung gefun?en. Ist d1e� viellei?ht  ?er 
Augenblick, wenigstens in Umns.sen zu ze1gen, w1e eme 
verantwortliche Gesellschaft auss1eht? 
Ein Anfang ist vom Reformierten �eltbund gemacht wor
den. Au f sein er Vol lversamml�ng m De?recen .� 1 99�) hat 
er di e Kirchen aufgerufen

.' 
s1ch gem�msa?'l uber . 1hren 

Auftrag im Kampf um soz1ale Gerechtlgkeit un� d1e Be
wahrung der SchOpfung kiar zu werden. Oder m1t an�em 
Worten: zu prüfen, i nwieweit sie durch das Bekenntms zu 

Jesus Christus zu einem .eindeutigen Engagement ve.:
pflichtet sind. Der Re�orm1erte Wel tbun

.
? hatte schon fi:u

her ( 1 982) eine ahnhche Sprache geführt. Er hatte 1m 
Bl ick auf das Apartheidsystem in  Südafrika den status 
confessionis erkHirt, d.h. u�weideutig �lar gemacht, da�s 
der Rassismus des Aparthe.tds�stems m1t dem Bekennn:us 
zu Christus unvereinbar se1? m1t andem Worte.n :  dass �I�
mand d ieses System guthe1�en kann, ohne. d1e Int�gr1tat 
des gemeinsamen Bekenntmsse.� der refor:mert�n K1rchen 
in Frage zu stel len. 1 3 Gil t  Jetzt A�l iches 1m Bhck auf so
ziale Gerechtigkeit und dte Zerstorung der Lebensgru�d
lagen? Die Vol lversammlung von Debrec�n war zu dl�
sem Schluss nicht bereit, war aber der Memung, dass dte 
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Frage emsthaft aufzuwerfen sei . Wenn die Yoraussetzun
gen ft1r ei nen status confessionis nicht oder noch nicht ge
geben waren, musste doch gemeinsam geprüft werden, in
wieweit in der gegenwartigen Situation das Bekenntnis zu 
Christus au f dem Spiele stand. Ein processus confessionis 
musste stattfinden. 14  Die Bewegung, die durch diesen 
Appel l angesto/3en worden ist, steckt noch in den Anfán
gen, und der Reformierte Weltbund, der Zusammen
schluss der reformierten Kirchen wel tweit, ist eine so un
scheinbare Organisation, dass er sich nur mit Mühe Gehõr 
zu schaffen vermag. M uss aber nicht al les daran gesetzt 
werden, dass dieser Yorschlag weitere Kreise zieht? 
Ist es denkbar, dass sich die Menschhei t in diese Richtung 
zu bewegen beginnt? So vieles sich für diese Perspektiven 
sagen lasst, spricht heute doch fast al les dagegen und fast 
nichts dafi.lr. Die gegenwãrtige Entwicklung weist eindeu
tig in die entgegengesetzte Richtung: Wachstum über die 
uns gesetzten Grenzen hinaus, Aufkündigung der Sol ida
riUit, zunehmende Gewalt und Unterhõhlung der demo
kratischen Rechte. Der Gegensatz ist so gro/3, dass die vier 
hier formul ierten Prioritaten zur Stunde kaum als realisti
sches Programm gelten kõnnen. Sie sind nicht mehr als 
ein Manifest des Widerstands gegen die B l indheit und 
Yerantwortungslosigkeit des gegenwartigen Kurses. Die
ser Widerstand wãchst. Eine Bewegung zeichnet sich ab, 
die nicht lãnger bereit  ist, sich als naiv, unreal istisch und 
inkompetent abtun zu lassen. 
Die vier Perspektiven defínieren die gro/3en Optionen, die 
zu treffen sind, sie geben die Richtung an, in der sich ver
antwortl iches Handeln zu bewegen hat. Sie machen den 
fundamentalen Charakter des Widerstands deutlich. Die 
Zusarnmenschau der vier Perspektiven kann viel leicht 
dazu beitragen, die Opposition in i hren vielerlei Auspra
gungen zu einer Bewegung zusammenzuführen. Der 
Widerstand muss sich al lerdings an konkreten Fronten be
wãhren. Immer wieder wird es um einzelne, grõf3ere, oft 
aber auch kleine und unscheinbare Schritte gehen: eine 
Ini tiative im Bereich der Gesetzgebung, ein Protest gegen 
ei ne unnõtige Überbauung, ein Engagement für Flüchtlin
ge, eine Friedensmission. Widerstand hat irnrner ein kon-
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kretes Gesicht. Aber umgekehrt dürfen wir über diesen 
e inzelnen Schritten die gro/3en Optionen nicht aus den 
Augen verlieren. Al les, was wir im Einzelnen tun ist  Tei l  . , 
der emen Bewegung. 
Wird di e Erde bewohnbar bleiben? Oder befindet sich di e 
Menschhei t  au f dem Weg der Selbstzerstõrung? Eine ein
deutige Antwort ware vermessen. Angesichts der offen
sichtl ichen Gefahren, denen wir ausgesetzt sind, kann die 
Mõgli chkeit der Selbstzerstõrung nicht einfach ausge
schlossen werden. Di e Zukunft ist radikal offen. Die Hoff
nung, die uns tragt, beruht darauf, dass Gott sein Reich 
aufrichten wird. »Dein Reich komme«, beten wir stãndig 
von neuem. Diese Erwartung ist eine Quel le von Freiheit. 
Wir dienen dem Gott, dessen endgül tige Herrschaft be
rei ts jetzt feststeht. Wir dienen ihm hier und jetzt. Unser 
Engagement mag Früchte tragen, wir sind aber letztlich 
nicht auf geschichtl i chen Erfolg angewiesen. Jeder Akt 
verantwortlicher Liebe nimmt etwas von Gottes Reich 
voraus und hat darum seinen Sinn, auch unabhãngig 
davon, welchen Gang die menschliche Geschichte schlie/3-
l ich  nehmen wird. 
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li Demokratische Partizipation und 
Zukunftsfáhigkei t 

Eine verantwortl iche Gesellschaft ist per definitionem 
eine partizipatorische Gesellschaft, haben wir gesagt. Um 
sich entfalten zu kõnnen, bedarf sie einer demokratischen 
Ordnung, und es gehõrt zu den Aufgaben der Kirche, für 
die Sicherung der grundJegenden demokratischen Rechte 
einzutreten. 
Demokratie ist heute in aller Mund. In der bereits er
wãhnten Rede auf der Festversammlung der Welthandels
organisation sang Prãsident Cl inton mit einem gewissen 
Pathos das Lied der Demokratie. Mit Befriedigung stellte 
er fest, dass heute in der Mehrheit der Nationen demokra
tisch gewãhlte Regierungen an der Macht seien. Demo
kratie in ihrer westlichen Form ist seit 1 989 im Vor
marsch. In zahlreichen Lãnder, die lange Zeit autoritãr, re
pressiv und willkürl ich regiert wurden, hat sich in der Tat 
die demokratische Ordnung durchgesetzt. Sowohl in den 
Lãndern des früheren Sowjetblocks als in Südafhka sind 
al lgemeine und freie Wahlen zum Symbol der lang er
sehnten Freiheit geworden. 
I st aber die Welt  damit zugleich der Verwirkl ichung der 
Zukunftsfáhigkeit nãher gekommen? Ist die demokrati
sche Ordnung die Gewãhr dafúr, dass die Gesel lschaft 
ihre Verantwortung wahrnimmt? Das ist offensichtl ich 
nicht der Fal i .  Das gegenwãrtige gesellschaftliche Projekt 
wird von Regierungen verschiedenster Art, auch und vor 
allem von demokratisch gewãhlten Regierungen mitge
tragen. Renato Ruggiero, der frühere Generaldirektor der 
Welthandelsorganisation, konnte mit einem gewissen 
Recht darauf hinweisen, dass sei ne Organisation ei n kla-
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res Mandat erhalten habe und ihre Arbeit dem Wil len der 
Mi tgl iedstaaten entspreche. Die blof3e Tatsache, dass all
gemeine und freie Wahlen stattfinden, reicht offensicht
l ich nicht aus, um eine verantwortl iche Gesel lschaft her
beizu führen. 
Kann es im Rahmen der heute bestehenden demokrati
schen Strukturen überhaupt zu einem Richtungswechsel 
kommen? Wird die Herrschaft des heutigen Systems durch 
demokratische Mehrheiten je gebrochen werden konnen? 
Oder müssen wir uns damit abfinden, dass die geschichtli 
che Entwicklung demokratischer Lenkung Hingst entgl it
ten ist und ihrcr eigenen Dynamik folgt? Ist der Traum der 
Demokratie angesichts der veriinderten Voraussetzungen 
in Wirkl ichkeit ausgetriiumt? Müssen wir mit dem zuneh
menden Zerfall der pol i t ischer Kultur, mit Zeiten der Will
kür, mit dem zerstorerischen Werk ungezügelter wirt
schaftlicher Macht und vielleicht als Reaktion mit einer 
Welle von diktatorischen Regimen rechnen?1 
So berechtigt diese Fragen sind, bleibt doch die demo
kratische Ordnung die Voraussetzung für eine verant
wortliche Gesellschaft, und zwar aus dem einfachen 
G rund, weil s ie wie keine andere gesel lschaftliche Ord
nung der Suche nach Altemativen den grõf3tmoglichen 
Raum lãsst. Und genau darauf muss sich heute al le Auf
merksamkeit richten. Statt sich mit Gewalt durchsetzen 
zu milssen, kann der Widerstand im Kontext der Demo
kratie zum pol i ti schen Prozess werden. Gewiss, die de
mokratische Ordnung als solche bringt noch keine Lo
sung. Sie i st nicht mehr als das Gefáf3 für die Ausein
andersetzung ilber die Inhalte des verantwortl ichen Han
delns, und es ist von vornherein k iar, dass dieses Gefá13 in 
seiner heutigen Form al les andere als vol lkommen ist. 
Um der Gestal twerdung einer verantwortl ichen Gesell
schaft zu dienen, muss es weiterentwickelt werden. Mit 
der geschichtl ichen Entwicklung stellen sich neue Erfor
dernisse und Perspektiven ein. Die demokratische Ord
nung muss sich dementsprechend wandeln und emeuem. 
Eine doppelte Aufgabe zeigt sich. Auf der einen Seite 
kommt es darauf an, von dem Gefáf3 der Demokratie so 
weitgehend als mogl ich Gebrauch zu machen; auf der an-
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dem Seite gilt es, d ie demokratischen Strukturen dem 
heutigen geschichtlichen und politischen Kontext gemaf3 
auszubauen. 

Vorzüge und Grenzen der heutigen demokratischen 
Ordnung 

Zahlreiche Vorzüge lassen sich geltend machen. Die De
mokratie notigt auf alle Fãlle zu i mmer neuer politischer 
A useinandersetzung. Mehrheiten werden ausdrücklich 
festgestellt . M inderheiten werden n icht vergewaltigt, son
dem behalten das Recht, weiterhin zu ihrer Meinung zu 
stehen. Zur demokratischen Ordnung gehOrt die Trennung 
der Gewalten. Verletzungen fundamentaler Rechte kon
nen vor dem Richter eingeklagt werden. Der Konsensus, 
der einmal erreicht ist, ist im Prinzip fur Verãnderungen 
offen. Die Moglichkeit einer langsamen Entwicklung zu 
neuen Perspektiven ist nicht ausgeschlossen. 
Dennoch dilrfen wir uns keiner I l lusion hingeben. Die de
mokratische Ordnung, die formale Demokratie, wie viele 
sie nennen, befindet sich heute in akuter Krise. M indes
tens fiinf Aspekte sind hier zu nennen. 
1 .  Die Gesellschaft ist komplexer geworden. Wissen
schaftliche und technologische Innovation hat das Leben 
durch zahlreiche neue Facetten bereichert. Irnmer neue 
Bereiche verlangen gesetzliche Regelung. Sie führen un
ausweichlich zu dem bereits von Alexis von Toquevil le 
befürchteten Ausbau der Verwaltung. Demokratische Kon
trol le wird dadurch erschwert, dass die Gesetzgebung im
mer verzweigter wird und in vieler Hinsicht nur von Ex
perten noch verstanden und beurteil t  werden kann. Es 
kommt hinzu, dass die wissenschaftliche und technologi
sche Innovation auf einer Ebene entwickelt wird, die der 
politischen Kontrolle entzogen ist. Was in Universitãten 
und Laboratorien entwickelt wird, kommt der Bevõlke
rung erst zur Kenntnis, wenn mogliche Anwendungen un
rnittelbar bevorstehen. Die enge Verbindung zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft sorgt dafür, dass im Augen
blick der Anwendung bereits betrãchtliche wirtschaftliche 
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lntcressen auf dem Spiele stehen. I nnovation ist weitge
hend ein fai/ accompli. Wenn neue Produkte auf den 
Markt kommen, sind ihre Folgen, vor al lem ihre Jangfris
tigen Folgen, flir die Gesel lschaft noch keineswegs offen
kundig. Pol i t ische Entscheidungen kõnnen in der Regel 
einzig die schadl ichen Wirkungen begrenzen, die sich im 
Nachhinein zeigen. Wer wusste, wie viel Schwierigkeiten 
die Beseitigung des Atommülls bereiten werde? Wer 
ahnte, wie t ief die Gesel lschaft durch die Einfuhrung des 
Fernsehens umgestaltet werde? Wer wei l3 heute, was uns 
mit der Gentechnologie blühen wird? 
2. Die Gesellschaft ist pluralistischer geworden. Kaum 
eine Gesel lschaft ist heute mehr homogen. Pol itisch und 
wirtschaftl iche bedingte M igration fuhrt vor allem in  den 
I ndustrienationen zu einer vie lfáltig gemischten Bevõlke
rung. In diesem Kontext wird es immer schwieriger, einen 
Konsens herzustel len. Demokratien lebten traditionel l 
davon, dass sie auf einen Grund gemeinsamer Werte zu
rückgre i fen konnten . Entscheidungen konnten, selbst 
wenn ihnen heil3e Debatten vorausgegangen waren, auf
grund dieser Werte legitimiert werden. Die weite Palette 
�egensatzl icher ideologischer, kul turel ler und religiõser 
Uberzeugungen stel l t  diesen Konsenses immer weitge
hender in Frage. Die Verletzl ichkeit des Konsenses fLihrt 
fast unausweichlich dazu, dass entweder die Gesel lschaft 
immer ausschl ief3l icher mit der Koharenz der sie konstitu
ierenden Gruppen beschaftigt ist oder dass gewisse Grup
pen von pol itischen Vorgangen überhaupt ausgeschlossen 
werden. I mmer wieder wird die Tagesordnung so aus
schliel3 l ich von dem Bestreben nach dem inneren Frieden 
der Nation dominiert, dass keine Debatte über die grol3en 
Fragen der Zukunft stattzufinden vermag. 
3. Wirtschaftliche Kriterien beherrschen das geselfschaft
liche Projekt der meisten Uinder. Sie sind so übermachtig, 
dass Überlegungen anderer Art kaum dagegen aufzu
kommen vermõgen. Die wirtschaftl iche Leistung des Lan
des, die Wettbewerbsfáhigkeit der Industrie, die Schaffung 
von Arbeitsplatzen sind die Gesichtspunkte, denen al le an
deren Überlegungen untergeordnet werden. Wissenschaft 
steht weitgehend im Dienste dieser Werte. Poli tische Ent-
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scheide müssen so gefál l t  werden, dass die Entfaltung der 
Wirtschaft nicht beeintrachtigt wird. Eine seltsame A l lianz 
zwischen den staatlichen Organen und der Wirtschaft ent
steht. Nicht dass die Wirtschaft die Funktion des Staates 
ü bemahme, sondem eher dass der Staat i n  den Dienst des 
wirtschaftl ichen Wettbewerbs tritt. Seine Funktion besteht 
jetzt darin, die bestmogl ichen Bedingungen :fur die Entfal
tung der Wirtschaft zu sichem. Die Debatte kreist um vor
gegebene Werte. Die Frage nach dem tieferen Sinn der 
herrschenden Werte kann kaum mehr gestell t  werden. Die 
pol itische Meinungsbildung wird verkürzt und verkümmert. 
4. Dadurch dass das gesel lschaft l iche Projekt globale 
Gül tigkeit in Anspruch nimmt, wird die Bedeutung des 
na/iona/en Staates eingeschrankt. Immer zahlreichere 
Entscheidungen werden de facto auf internationaler 
Ebene gefál lt .  Nationale Regierungen kõnnen kaum an
ders, als bereits eingeschlagenen Richtungen folgen und 
au f ihre Weise nachvollziehen, was vorgezeichnet ist. Die 
Frage stel l t  sich also mit wachsender Dringlichkeit, wie es 
zu verstarkter demokratischer Partizipation au f internatio
naler Ebene kommen kann. In bisherigen Überlegungen 
über das Verhãltnis von Kirche und Demokratie ist dieser 
A spekt unterbel ichtet geblieben. Kari Barth zum Beispiel 
s te l l t  in seinen Thesen über die demokratische Ordnung 
>Christengemeinde und Bürgergemeinde< einander gegen
über, als ob al le relevanten Entscheidungen auf der leka
J en Ebene gefál l t  würden.2 So wichtig die lokale Ebene in 
vie ler Hinsicht bleibt, is t  in den letzten Jahrzehnten in 
Wirklichkeit di e Interaktion au f übemationaler Ebene im
mer wichtiger geworden. Die U ngleichheit der Krafte ist 
h ier stãrker als auf nationaler Ebene. Die Entwicklung auf 
internationaler Ebene wird in erster Linie durch die Dyna
mik von Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft be
stimmt. Poli tische Kontrol le vermag im besten Falle i m  
Nachhinein gewisse Grenzen z u  setzen und auf diese 
Weise Exzesse zu vermeiden. Der politische Einfluss der 
einzelnen Staaten ist proportional zu der wirtschaftlichen 
Macht, über die sie verfugen. 
5. Die durch Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft 
bestimmte Entwicklung der modernen Gesellschaft fiihrt 
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fast unausweichl ich zu einer Schwdchung des politi
schen Willens. Um zu Entscheidungen zu kommen, ist 
Kommunikation, Austausch und Auseinandersetzung er
forderlich. Konstruktive Kommunikation ist aber heute 
nicht nur dadurch erschwert, dass die Gesel lschaft immer 
komplexer wird, sondem auch dadurch, dass die gesell
schaftl iche Entwicklung zu zunehmender I ndividual isie
rung führt. Die Vetwurzelung des Einzelnen in der Ge
meinschaft lasst nach. Die Zugehorigkeit zu fundamen
talen Formen der Gemeinschaft wie der Famil ie oder der 
Gemeinde lockert sich. Eine immer gro13ere Zahl von 
Menschen erfahren sich selbst als Einzelne gegenüber 
einem umfassenden Prozess der Geschichte, der sich 
letzt l ich der pol itischen Beeinflussung durch demokrati
sche Partizipation entzieht. Der Verlust von Gemein
schaft wird durch Surrogate von Gemeinschaft kompen
siert - an grof3en Massenveranstaltungen wird d ie I l lu
sion von Gemeinschaft zelebriert. Die heutige Gesel l
schaft mag im Durchschnitt zwar über ein hoheres Ni
veau von Information als frühere Generationen verfügen. 
Die Individualisierung führt aber zur Lãhmung des poli
tischen Wil lens. Auch I ntel lektuel le haben in  steigen
dem Maf3e die Neigung, s ich aus politischen Vorgiingen 
herauszuhalten. U m zu e iner Erneuerung des politi schen 
Wi llens vorzustossen, müssten sich neue Orte herausbil
den, an denen Kommunikation in polit icis stattfinden 
kan n. 

Widerstand im Rahmen demokratischer Strukturen 

Die Krise der demokratischen Ordnung bedeutet nicht, 
dass keine demokratische Partizipation am õffentlichen 
Leben mõglich wãre. Die formale Demokratie - gekenn
zeichnet durch die Trennung der Gewalten, freie  Wahlen 
ete. - funktioniert in zahlreichen Lãndem. Sie bietet dem 
Widerstand gegen das herrschende System auf weite Stre
cken freie Bahn. Sie ermõgl icht den Appell an die õffent
l iche Meinung zum Beispiel durch Petitionen, Demon
strationen oder Klagen vor Gericht. 
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Eine Reihe von repressiven Regimen ist in den letzten Jah
ren zusammengebrochen. Der Widerstand bestimmter Be
wegungen konnte erfolgreich sein, weil das gesel lschaftli
che Projekt, dem sie sich entgegenstel l ten, in weiten Krei
sen der Bevolkerung seine innere Plausibil itãt verloren 
hatte und als il legitim und unhaltbar empfunden wurde. 
Vorgiinge in Polen, der Tschechei und Ungarn, in Osteuro
pa überhaupt, in Südafrika und zahlreichen andern Lãndem 
konnen als Beispiele dienen.2 Die Frage ist also, wie lange 
sich die innere Plausibil itãt des gegenwãrtigen Systems 
aufrechterhalten lãsst. Seine inneren Widersprüche sind 
offensichtl ich. Eine allmãhliche Erosion seiner Glaubwür
digkeit l iegt darum durchaus im Bereich des Moglichen. 
E in  wichtiges, allerdings zutiefst beãngstigendes Phano
men ist die Verweigerung. Wei l  die herrschende ldeologie 
zu imrner stãrkeren Zweifeln Anlass gibt, l iegt es nahe, 
einen festen Standort zu bestimmen, der ein klares Nein 
erlaubt. Überlieferte kulturel le, ethnische, nationale oder 
rel igiose Traditionen werden zu Fahnen des Widerstands. 
Nicht nur in den Lãndem des Südens, sondem auch in den 
Jndustrienationen n imrnt di e Zahl der Integrismen zu. Der 
Charakter der überlieferten Werte, die angerufen werden, 
wird durch diese lnstrumentalisierung zuti efst verãndert. 
Is lam und I slamismus sind nicht dasselbe. Heutige religi
ose Bewegungen in afrikanischen Lãndem sind mehr als 
d ie  Repristinierung überlieferter Vorstel lungen. Der i n  
Osteuropa aufgebrochene Nationali smus hat seine eigene 
Prãgung. Überall geht es um den Versuch, verlorene Iden
ti tiit und Jntegriti:it wiederherzustel len. Es wãre darum 
auch vorei l ig, die Phãnomene als b lossen Obskurantismus 
abzutun, als Nebe!, der sich früher oder spãter vor der 
Sonne der herrschenden Ideologie auflosen muss. Wider
stand im Namen überlieferter Identitãten ist eine wesent
l iche Dimension der gegenwãrtigen Entwicklung. Je ge
ringer die politische und wirtschaftliche Macht e iner Na
tian, desto unerlãssl icher wird die Sicherung der eigenen 
I dentitãt aufgrund anderer Kriterien. Die Verweigerung 
wirft darüber h inaus die allgemeine Frage auf, i nwieweit 
Menschen sich von ihren Wurzeln !Osen dürfen, ohne ein 
Stück ihrer menschl ichen Quali tãt zu verlieren. 
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Von weit grof3erer Bedeutung ist ein anderes Phanomen 
die rasante Zunahme von Bewegungen, die sich fur be
st immte Ziele in der Gese l lschaft, soziale Gerechtigkeit, 
Bewahrung der Schopfung, Menschenrechtc oder ver
wandte Z i e le  einsetzen. Si e entfal ten sowohl au f nati ona
l er a ls  internationaler Ebene eine wachsende Tatigkeit 
und stel len vor allem im Umkreis der Vereinten Nationen 
als akkreditierte N icht-Gouvemmentale Organisationen 
(NGOs) ein wichtiges Element der Meinungsbildung und 
Entscheidungsfindung dar. Welche Bedeutung haben die
se Bewegungen fúr die Zukunft der demokratischen Ord
nung? 
Die Welt  der NGOs wird oft als civil society bezeichnet. 
Dieser Sprachgebrauch ist i rreführend und gibt leicht zu 
M i ssverstandnissen Anlass. NGOs sind Bewegungen, die 
auf die Gese l l schaft Einfluss zu nehmen suchen, ftir be
stimmte Ziele eintreten und in ausgewãhlten Bereichen 
Korrekturen herbeizu fúhren trachten. Unter civil society 
wird tradi tionel l  etwas anderes verstanden. Civil society 
ist die gese l l schaftliche Real i tãt, die der staatl ichen Ord
nung vorausgeht und ihr zugrunde l iegt, der gemeinsame 
Wil le  der Bürger und Bürgerinnen, das Engagement, das 
f'Lir das Funktionieren des Staates erforderl ich ist. Der In
halt der civil society i st im Laufe der Zeit unterschiedl ich 
umschrieben, das Verhãl tnis  von civi l society und Staat 
unterschied l ich definiert worden. Die civil society i m  
Oberl ieferten Sprachgebrauch i s t  das Bewusstsein,  das den 
contrat social tragt. 
Die NGOs kõnnen nur in uneigentl ichem Sinne als  civil 
society bezeichnet werden. Sie  sind Tei l  der Gese l lschaft. 
Sie haben insofem den Charakter e ines civil movement, 
als s ie sich von den pol itischen lnstitutionen im engeren 
Sinne des Wortes, den Parteien, dem Parlament ete. 
unterscheiden. Sie sind Assoziationen von aktiven Bür
gem und B ürgerinnen, die sich im Vorfe ld  pol it i scher 

ntscheidungen zu Worte melden, eine organisierte kriti
sche und hoffentl ich auch konstruktive Stimme, die die 
Sorgen und Hoffnungen eines Sektors der Bevõlkerung 
zum Ausdruck bringt, aber zunachst keine pol it ische 
AutoriUit besitzt. Sie sind zur heutigen Stunde nicht der 
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A usdruck des gemeinsamen moral ischen Wi l l ens der Ge
s e l l schaft, sondem eine Forrn des Widerstands gegen eine 
Ideologie, die als ausbeuterisch und zerstorerisch wahr
genommen wird. 

Vorstufe einer neuen gesel l schaftl ichen Ordnung? 

Ist in diesen Bewegungen der Keim der alternativen Ge
se l lschaft verborgen? Gehen wir von den vier Perspekti
ven aus, die wir als Umrisse einer verantwortl ichen Ge
s e l lschaft bezeichnet haben, Hisst sich sagen, dass NGOs 
in a l len diesen Bereiche an der Arbeit sind. Sie verfolgen 
konkrete k iar umschriebene Ziele. Sie suchen wirtschaft
l iche Jnteressen zugunsten sozialer Gerechtigkeit einzu
schrãnken, die Auswirkungen okologischer Zerstürung zu 

reduzieren, repressive Regimes durch die Anrufung der 
a l lgemeinen Erklãrung und der Konventionen der Men
schenrechte zu Fairness zu notigen. Sie machen ernst mit  
bereits bestehenden Konventionen und suchen sie syste
matisch in Erinnerung zu bringen, anzuwenden und aus
zudehnen. 
Lãsst sich hoffen, dass diese Tãtigkeit Schritt fur Schritt 
zu einer al ternativen Ordnung führt? Ist es denkbar, dass 
die  bestehenden internationalen Abmachungen al lmahl ich 
zu eigentl ichen Vertragen ausgestaltet werden? 
Unter den heute gegebenen Umstanden erscheint eine sol
che Entwicklung nicht sehr wahrscheinl ich. So eindrück
l i c h  das vielfal tige Zeugnis der NGOs sein mag, sind sie 
doch vorlaufig n icht mehr als eine Minderheit. Das herr
schende System ist vorlaufig zu fest gefügt, als dass es 
d urch i hre Krit ik i n  seinen Fundamenten erschüttert wer
den kõnnte. Ihre Forderungen mogen in einzelnen Berei
chen Erfolge erzielen.  Ihre Tatigkeit  wird aber den al lge
meinen Kurs der Gesel lschaft auf absehbare Zeit kaum 
verandem, ja  sie wird sie viel leich t  sogar dadurch zu
nãchst noch starken, dass ihre punktuellen Erfolge ein 
S tück Menschlichkeit und Verantwortung in die bestehen

de Gesel lschaft tragen und so deren Glaubwürdigkei t  er
hohen.  
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Zu einer eigentlichen Wende kann es vermutlich erst 
kommen, wenn sich die Widersprüche, in der sich die 
heutige Gesellschaft befindet, weiter verscharfen und die 
Anstõsse, die heute von NGOs ausgehen, aufgenommen 
werden müssen. 
Di e NGOs sind in j e besonderen Bereichen tatig. Sie ver
folgen partielle Ziele und entwickeln in der Regel keine 
Gesamtsicht der Gesel lschaft. Zu ihren Schwachen gehõrt 
es, dass jede fur ihr bestimmtes Ziel arbeitet und nur in 
beschrãnktem Ma13e flir Synergien mit anderen Bewegun
gen die Hand bietet. Es kann durchaus auch geschehen, 
dass die partiellen Anl iegen gegeneinander ausgespielt 
werden. Die NGOs bieten heute eine gespaltene Front. 
Und doch bleibt die Rol le spontaner Bewegungen und 
NGOs von hõchster Bedeutung fur eine zukunftsfâhige 
Gesellschaft. Indem sie von demokratischen Rechten Ge
brauch machen, tragen sie dazu bei,  heute noch geschlos
sene Rãume al lmahlich aufzubrechen, das bestehende 
System mit den ihm innewohnenden Widersprüchen zu 
kon frontieren und zum Erweis seiner Legitimation zu 
zwingen. Wenn auch nicht die Vorstufe einer neuen Ord
nung, sind sie doch ein Ort, an dem mõgliche Altemativen 
erwogen und eingeübt werden. Sie erweitem die beste
hende demokratische Ordnung um eine wesentliche Di
mension. Sie legen vor allem auf intemationaler Ebene 
Zeugnis dafiir ab, dass die zukunftsfáhige Ordnung nicht 
ohne die Stirnme der Betroffenen zustande kornmen kann. 
Die Erfahrung scheint zu lehren, dass entscheidende Ver
fulderungen einzig durch Gewalt herbeige:führt werden. 
Indem die Widersprüche zunehmen, bauen sich Konflikte 
und mit ihnen ein wachsendes Potential von Gewalt auf. 
Die Tãtigkeit von Bewegungen und NGOs kann im Prin
zip dazu beitragen, dass die Ausübung von Gewalt mi
nimiert wird. Indem sie die demokratischen Werte des 
Dialogs und der Kommunikation ptlegt, verstãrkt sie die 
MOglichkeit von Veranderungen auf dem Wege der Ver
stãndigung. Jeder Protest weckt verborgene Krãfte der 
Gewalt. Wie ein Schatten folgen dem Willen zur Verãnde
rung Gewalt und Terror. Fast j ede Form des gewaltlosen 
Widerstands hat auch ihr gewalttatiges Gegenbi ld. Refor-

Das Zeugnis der Kirchen 6 1  

men werden oft durch die Anwendung von Gewalt dis
quali fiziert und zunichte gemacht. Ein Ort in der Gesell
schaft, an dem Veranderung durch demokratische Pro
zesse gesucht wird, kann den Ausbruch von Gewalt und 
Terror minimieren und einen gangbaren Weg zwischen 
Wirkungslosigkeit und lebenszerstOrender Gewalt weisen. 

Das Zeugnis der Kirchen 

Die Kirchen treten heute für demokratische Rechte ein. 
Ihre Botschaft :führt nahezu unausweichlich zu einem En
gagement_ für Zukunftsfáhigkeit_. I?r �eugnis rückt sie de 
facto in d1e Nãhe der NGOs. W1e tst thre Rolle zu verste-
hen? 
Historisch gesehen ist das Verhãltnis zwischen Kirche und 
Demokratie zwiespãltig. Die demokratische Ordnung hat 
ohne Zweifel Wurzel n  in der christlichen Tradition. Star

ke Anstõl3e sind vor allem von der Reformation, dem Pu

ritani smus und dem Kongregationalismus ausgegangen. 

Es trifft aber auch zu, dass die Kirchen der Einführung 

demokratischer Rechte lange Zei t  mit M isstrauen begeg

net  sind. Inwiefem konnte angesichts demokratisch ge
wl:ihlter Magistraten noch von einer von Gott gesetzten 
Obrigkeit die Rede sein? Eine allmãhliche Entvvicklung 
fi.ihrte aber zu einer i mmer selbstverstãndlicheren Rezep

tion der Demokratie durch die Kirchen. 

zwei Aspekte verdienen in diesem Zusammenl1ang be

sondere Erwãhnung. Ein erster Durchbruch war erzielt, 

a ls  i m  1 6. Jahrhundert franzõsische reformierte Denker 

d i e  Vorordnung der Souverãnitãt des Volkes vor die Auto

ritiit des Monarchen erklãrten, ja von einem Vertrag zwi
schen Volk und Monarchen zu reden begannen (Theodor 

de Beze 1 5 1 9-1 605, Hubert Languet 1 5 1 8- 1 5 8 1 ). So sehr 
das Vol k  dem Monarchen Gehorsam schuldet, kann das 

Volk i m  Prinzip von dem Vertrag zurücktreten, wenn er 

vom Monarchen offensichtlich missachtet wird. Ein zwei

ter Begriff von weitreichender Bedeutung fur die Ent

wicklung der Demokratie war die Vorstel lung vom Bund 

G otte s  mit seinem Vo1ke. Gott erwãhlt sein Volk und rich-
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tet damit  eine unauflosl iche Beziehung auf. Dieser Bund 
besteht aber nicht nur aus der vertikalen Beziehung zwi
schen Gott und dem Volk, sondem verbindet zugleich die 
Gl ieder des Volkes untereinander in einer mutua obliga
tio. Sie sind unter Gott einander verpflichtet. Sie haben 
einen gemeinsamen Auftrag zu erfül len.  Aus dieser Vor
ste l l ung konnte sich dann der Gedanke des contrat social 
in seinen vielfachen Abwandlungen entwickeln .  Die Ge
sellschaft wurde mehr und mehr verstanden als ein Bünd
nis freier Menschen, die, von derselben Vemunft gelei tet, 
dem Gemeinwohl und dem Fortschritt dienen. 

Diese Konzept ionen gehoren inzwischen der Vergan
genheit  an.  Die demokrat ische Gese l l schaft kann sich 
heute auf keinen gemeinsamen rel igiosen oder phi loso
phischen Grund mehr berufen. Weder der Glaube an den 
erwahlenden Gott noch das Vertrauen auf eine - in al len 
Gl iedem au f gleiche Weise wirksame und den Fortschritt 
sichemde - Vemunft konnen heute als Gemeingut voraus
gesetzt werden.  Neue Gesichtspunkte beherrschen heute 
die Debatte um das Für und Wider der demokratischen 
Ordnung. Die entscheidende Frage ist, welche Staats- u�d 
Regierungsform in der heutigen plural istischen Wel t  d1e 
Freiheit des Einzelnen und das Zusammenspiel der gesell
schaftlichen Krafte am wirksamsten zu sichem vermag.4 
Die demokratische Ordnung scheint in dieser Hinsicht das 
grõf3te Potential zu besi tzen und darum auch die Unter
stützung der Kirche zu verdienen. So wenig wie mit einem 
Staat, der anders geordnet ist, kann sich aber die Kirche 
mit dem demokratisch geordneten Staat identifízieren. l hre 
Basis und ihr Auftrag nõtigen sie auch der Demokratie 
g,egenüber zu kritischer Distanz.5 �nd doch kann

_ 
sie mit 

Uberzeugung und Nachdruck fiir d1ese Ordnung emtreten, 
nicht nur weil sie die bestmõglichen Yoraussetzungen für 
die Erfiil l ung ihres eigenen Auftrags gewahrleistet, son
dem vor al lem wei l  sie Raum fiir gemeinsam verantworte
te, solidarische Lõsungen der anstehenden Probleme 
schafft. Die Kirche wei/3, dass auch diese Ordnung ver
letzlich ist und zerfallen kann. Sie wei/3, dass sie standig 
neuen Herausforderungen ausgesetzt ist und weiterent
wickelt werden muss, um ihnen standhalten zu kõnnen. 
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D i  e demokratische Ordnung ist auf di e aktive Beteil igung 
der Bürger und Bürgerinnen angewiesen. Sie kann nur 
funktionieren, wenn die Rechte, die dem Einzelnen zuste
hen, verantwortlich wahrgenommen werden. Sie muss 
zerfal len und zur Herrschaft der Wil lkür werden, wenn di e 
Fre ihei � in den Dienst des wirtschaftl ichen Yortei ls ge
ste l l t  w1rd. Auf dem Boden demokratischer Rechte kõnn
nen auch die Mafia und andere Formen der Kriminalitat 
b lühen. Die demokratische Ordnung braucht darum die 
Unterstützung von gesel lschaftl ichen Gruppen, die bereit 
s ind,  Verantwortung zu übernehmen. 6 
D i e  Rol le der Kirche ist heute in dieser Perspektive zu 
sehen.  Sie hat gegenüber dem Staat und den poli tischen 
Inst i tutionen ihre eigene Identitat und wei/3 si eh doch ver
ptl i chtet, durch ihr Zeugnis in Wort und Tat zum Gemein
wohl beizutragen.  Sie wird das Leben und die Entwick
l un g  der Gesel lschaft aktiv begleiten. Wei l  sie wei/3, dass 
d ie  staatliche Gemeinschaft aktive und vor al lem verant
wortl iche Beteil igung braucht, wird sie ihre Gli eder er
mutigen, aufgrund ihrer evangel ischen Überzeugungen 
zum õffentlichen Leben beizutragen. Sie wird die ethi
schen Grundlagen in Erinnerung rufen, die respektiert 
werden müssen, wenn das Staatswesen langfristig dauern 
sol l .  S ie  wird versuchen aufzuzeigen, wie neue Heraus
forderungen verantwortl ich bewaltigt werden kõnnen. 
In vieler Hinsicht ist sie den NGOs ãhnlich. Sie ist wie sie 
resolut nicht-gouvernmental und verfolgt doch gleichzeitig 
das Ziel, die Grundlagen des õffentlichen Lebens zu si
chern un d au f verantwortliche Lõsungen hinzuwirken. Ihre 
A bs icht besteht nicht darin, einen >christlichen Staat< zu 
errichten. Sie sucht vielmehr, als Salz oder Ferment zu wír
ken .  Gottes Bund mit seinem Yolke konstitutiert nicht den 
Staat, sondern die Kirche. Sie ist dazu berufen, Gottes 
B und und seine Ansprüche im õffentlichen Leben zu be
zeugen. Dieses Zeugnis bringt sie heute in die Nãhe der 
NGOs. Ihre Botschaft geht aber ínsofern über diejenige der 
NGOs hinaus, als sie sich von Gott konstituiert wei/3. Sie 
ist nicht einfach eíne Pressure Group, sondem spricht und 
handelt in hõherem Auftrag. Sie vertraut darauf, dass Gott 
selbst auch in der Gesellschaft gegenwãrtig ist und handelt. 
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Wie kann au f diesem H intergrund di e Rol le der Kirche be
schricben werden? 
l .  Die K i rche wird konsequent von der Forderung nach 
Zukunftsfâhigkeit ausgehen. Sie wird sich fur alles einset
zen, was den Weg zu einer altemat iven Ordnung zu ebnen 
vermag. Sie wird sich nicht mit  der Auskunft zufrieden 
geben, dass die Macht der gegenwartigen Ideologie nicht 
zu brechen ist . So sehr sie wei/3, dass vollkommene Lõ
sungen n icht mõglich sind, wei/3  sie auch, dass ein einmal 
eingeschlagener Kurs kein unveranderl iches Schicksal 
darstel l t . Ohne sich über die Chancen ihres Zeugnisses 
irgendwelche I l lusionen zu machen, wird sie die Stimme 
der Vemunft erheben. Sie wird alle Forderungen unter
stützen, die in die Richtung einer verantwortl ichen Gesel l
lschaft gehen. Sie wird sich nicht scheuen, als NGO unter 
NGOs in Erscheinung zu treten . 
2. ie wird sich n icht mit Forderungen in partiel len Be
reichen zufrieden geben . S ie wird den Versuch machen, 
zu einer Gesamtsicht vorzustossen . I hr Anl iegen wird es 
sein, verschiedene partiel le In i t iativen miteinander zu 
verbinden. 
3 .  ie ist sich dessen bewusst, dass Forderungen einzig 
dadurch Glaubwürdigkeit erhal ten, dass sie in Praxis um
gesetzt werden. I hr eigentl icher Beitrag zu einer a l temati
ven Gesel lschaft sind darum nicht Analysen und Erkla
rungen, sondem die Gemeinschaft, die sie in ihren eige
nen Reihen zu verwirkl ichen vermag. Was mit den alter
nativen Perspektiven gemeint ist, muss an der Art und 
Weise, wie die Kirche und ihre Gl ieder leben, deutl ich 
werden. Die Altemative der verantwortl ichen Gesell
schaft muss in ihrer Mitte gewisserma/3en vorwegge
nommen werden. 
4. ie wird filr die Sicherung demokratischer Rechte ein
treten und jedem Versuch, sie einzuschrãnken, mit Ent
schiedenheit entgegentreten. Freie Meinungsãul3erung, 
freie pol it ische Aktivitãt, freie Wahlen, Trennung der Ge
walten sind fUr sie Werte, die nicht aufs Spiel gesetzt wer
den dUrfen. NGOs sind ftlr ihre Tãtigkeit auf den Raum 
demokratischer Freiheiten angewiesen . Sie kann sich aber 
nicht damit begnügen, den Ausbau der Rechte zu fordem, 
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sondem muss es sich zugleich zur Aufgabe machen der 
Individual isierung und dem Missbrauch der Freiheit

' 
ent

gegenzuwirken. Sie wei/3, dass der Mensch sowohl Indi
viduum als auch Tei l  der Gemeinschaft i st. Personwer
dung setzt Kommunikation voraus. Die fundamentalen 
Formen der Gemeinschaft, in denen diese Kommunika
tion stattfindet, dürfen darum nicht dem Idol des Fort
schritts geopfert werden. Familie, Gemeinde, Vereinigun
gen al ler Art sind unersetzlich als Grõ/3en, die zwischen 
dem Einzelnen und der Gesellschaft als ganzer zu vermit
teln vermõgen. 
5 .  Die gro/3e Herausforderung ist heute die Verwirkli
chung demokratischer Strukturen auf internationa/er 
Ebene. Als Gemeinschaft, die auf allen Ebenen, von der 
lokalen bis zur intemationalen, prãsent ist, tragt die Kir
che in dieser H insicht eine besondere Verantwortung. Sie 
wird sich dafur einsetzen, dass die bisher bescheidenen 
A nsatze demokratischer Partizipation auf internationaler 
Ebene gefürdert werden. Sie wird sich unter den heute 
gegebenen Umstãnden zum Anwalt der NGOs machen 
und ihre Stimme zu verstarken suchen. Sie wird zugleich 
d ie  Stimme derjenigen zu interpretieren suchen, die zu 

Opfem geworden sind. 7 

Kirche und Demokratie - ein ungelõstes õkumeni sches 
Problem 

Was ist mit  dem Wort »Kirche« gemeint? Ist die Kirche, 
d ie  bisher beschrieben wurde, wirklich die Kirche, wie sie 
s ich heute prasentiert? Oder ist hier ein ideali siertes Bild 
der Kirche vorausgesetzt, das mit der >real exi stierenden< 
Kirche nicht viel zu tun hat? 
Di e An twort kann ohne Zõgern gegeben werden. Di e Kir
chen, wie sie heute existieren, sind von einem glaubwür
digen Zeugni s  über die Herausforderungen, die in  der 
Vorstel lung der Zukunftsfáhigkeit beschlossen sind, weit 
entfernt. Sie sind sich über die erforderlichen Schritte 
n icht viel k larer als die Welt, in der sie leben und Zeugnis 
abzulegen suchen. Sie tei len auf weite Strecken di e i deo-
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logischcn Voraussetzungcn, au f dencn das gegenwlirtige 
Systcm beruht. Sic sind zahlreich unter den Sympathisan
ten konservativer und intcgrist ischer Bewegungcn zu fin
dcn. S ic  sind abcr auch durch rc lativ starke Kont ingente in 
kontestatãren Bewcgungen vertreten. Christl iche Über
zcugungen spielen, o ft nicht dek lariert, e ine betrachtl iche 
Rol le in dcr Arbei t  der NGOs. Das Zeugnis  dcr Kirchen 
kann aber bisher nicht au f eine gemeinsame Sicht zurück
gre ifen. 
Vor al lem lãsst sich vorlãu fig nicht sagcn, dass sich die 
Kirchcn in ihren eigenen Reihen durch einen Lebenssti l  
auszeichnen, der den Erfordemissen der Zukun ftsflihig
kei t  cntspricht. 
Das gemei nsame Zeugnis wird aber auch durch Unter
schiede in ihrem Sel bstverstãndnis erschwert. I nwieweit 
ist auch in der Kirche selbst Raum f'Ur >Demokratie< und 
dcmokrati schc Prozcsse? Welche Bedeutung hat die Basis 
filr das Zeugnis der K i rche? Wie werden neue Einsichten 
gewonnen? Welche Strukturcn stehen zur Verftlgung, um 
Entschei dungen herbeizufúhren? Welche Rol le  spie l t  
dabei das Vol k? Welche Rol l e  kommt der H ierarchie zu? 
So sehr die Demokratie als Staatsform heute von al len 
Kirchen weitgehend bejaht wird, bestehen nach wie vor 
crhebl ichc Unterschiede i m  Bl ick au f di ese Fragen .  
Wcnn evangel ische Thcologen von einer gewissen >Affi
ni Uit< zwi sc hen Kirchc und demokratischer Ordnung spre
chen, gchen sie davon aus, dass auch die Ordnung der 
Kirche demokratische Züge trãgt. Gewiss, die K irche ist  
durch Gottes Wort konst i tu iert und von seinem Geist ge
leitet. l hre Gl ieder haben aber grundsãtzlich denselben 
Zugang zu Gottes Wort. I ndem sie aufeinander hõren, 
suchen sie gemeinsam die Wahrheit zu eruieren und die 
crforderl ichen Entscheidungen zu fiil len. Ein System der 
Reprüsentation der Gemeinden ermõgl icht Entscheidun
gen auf regionaler, nationaler und i m  Prinzip auch inter
nationaler Ebene. Evangel i sche K i rchen lassen In it iativen 
von Gruppen, Vereinigungen und Bewegungen wei ten 
Ra u m. Christliche Gruppen kõnnen sich auch auf i n tema
t ionalcr Ebene mit einer gewissen Freihei t  an die Óffent
l ichkeit wenden. 
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In der rõmisch -katholischen Kirche (und auf andere Weise 
auch in  den orthodoxen Kirchen) wird weit grõl3eres Ge
w1cht auf die Rol le der Hierarchie gelegt. Einzig ein 
Zeugnis, das das Siegel der kirchlichen Autoritãt erhalten 
hat, kann in vol lem Sinne als Stimme der Kirche gelten. 
Die Initiative in Prozessen der Meinungsbildung gehen in 
der Regel von der Hierarchie aus. Mit  viel Umsicht wird 
Sorge dafür getragen, dass Hierarchie und Laien in ihrem 
Zeugnis übereinstimmen. Die katholische Kirche begeg
net darum spontanen Initiativen mit weit grõl3erer Zu
rückhaltung, und auch aufseiten der Glieder der Kirche 
ist die Erwartung, dass das gültige Wort der Kirche von 
der Hierarchie und letztlich vom Papst zu kommen hat. 
Wãhrend die evangelischen Kirchen auch in ihren eige

nen Re ihen eine demokratische Struktur aufweisen, wird 
die kathol ische Kirche letztlich durch die Hierarchie re-
prãsentiert. 

. . 
Die Untersch1ede fallen vor allem m dem Augenblick ins 
Gewicht, wo es um das gemeinsame Zeugnis der Kirchen 
geht. w

.
ahrend sich ��angelische c.h_ris.ten von der freien 

Jntera.ktwn von PosJtiOnen und Imtiat1ven Durchbrüche 
erhoffen, sucht die katholische Kirche in weit hõherem 
MaBe die Kohãrenz ihres Zeugnisses unter der Leitung 
der Hierarchie zu gewãhrleisten. Sie lãsst sich darum nur 

zl)gemd auf eine Zusammenarbeit mit Bewegungen ein, 
deren ekklesialer Status nicht eindeutig geklãrt ist. 
Die doppelte Frage stell t  sich. Auf der einen Seite: Wie 
kõnnen die Kirchen ein glaubwürdiges Zeugnis fiir eine 
partizipatorische Gesellschaft auf allen Ebenen ablegen, 
ohne auch in ihrer eigenen Mitte eine partizipatorische 
Ordnung zu verwirklichen? Auf der andem Seite: Mit 
HiJfe welcher Strukturen kann es den Kirchen gelingen, 
íhr Zeugnis zusammenhãngender, verpflichtender und 
damit auch überzeugender zu gestalten? Die Antwort auf 
diese Fragen steht noch aus. Sie mit Entschlossenheit zu 
suchen, ist eine der dringlichsten Aufgaben, di e sich in  der 
õkumenischen Bewegung stellen. 
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Anrncrkungen 

Marion Grc'íjin mn Donhojj; Zivi l i s icrt dcn Kap i ta l i sm us . Grcn
zcn dcr Frc ihc i t ,  Stuttgart l 997. 

2 Kclrl l3af'lh, Christcngcmcindc u nd BUrgcrgcmci ndc, Th co logi 
sc hc Studicn,  Hcfl 20, Zlirich 1 946. 

J !Icinz Dictrich Wcndland. Christ l ichc uncl dcrnokratischc Existcnz : 
) )Aulorittit kann cs i m rnodcmcn Staat daher nur so gcbcn, dass 
stiindig dcr Akt e i ncr st i l lschweigendcn lautloscn Akk lamation 
statt fí ndct . . .  Mit Rccht ha ben Po l i tologcn und Staatsrcchtslch
rcr dcr lctztcn Jahrzclmtc darau f hingcwiescn, dass cs übcrha upt 
kcincn Staat au f d icscr Erdc gibt und nuch in dcr Ycrgangcnhc i t  
gcgcbcn hat ,  dcr nicht  au f c iner  solchen st i l lschwc igcndcn Ak
k larnation bcmht hiittc«, in : n,eodor Strohm l Heinz Dietriclt 
Wendland, K irchc und rnodcrne Demokratie, DanllStadt 1 973, 
306. 

4 Arthur Rich formu l icrt : »In dcr L icbc des G laubcns gi l t cs ganz 
n lichtcm, ganz vcrnün fl i g, ganz mcnschl ich zu fragcn, welchc 
Stnatsform untcr dcn gcgcbcncn Bcdi ngungcn dcr gcsel lschafl
l ichcn Ex istcnz dic grõfJtc Chancc bietet, dass d ic  pol i tischc 
Macht mcnsc h l ic h  gehandhabt und bewiil tigt wird«, in : Strohml 
Wendlaml, Kirchc tmd Dcmokrat ic,  1 95.  

5 Kari !Jarth sprnch ci ncrse i ts von c iner A ffi ni tiit zwischcn Kirchc 
und Demokratic,  bctonte aber andercrscits, dass selbst dic dc
mokratischc Ordnung n i c  als dic christ l ichc Staatsform bctrach
tet wcrden kõnnc. »(Di e Kirche hat) au f dcr ganzcn Lin i e ei ne 
Tcndcnz au f d i e Gcstalt des S taa tes h in, di e in dcn sogenanntcn 
)Dcrnokraticn( wcnn nicht  vcrwirkl icht, so doch mehr odcr wc
n igcr ehrlich und dcutlich gemei nt und angestrcbt ist . . . Es gibt 
schon cine A flinitlit zwischcn der Ch.ristcngemcindc und der 
B llrgcrgcmcindc de r frei en V ol ker«, in: Strohm!Wendlarui, K.ir
chc und Dcmokratic, 3 76. Andcrcrsci ts: ))Die Ki rche wird sich 
woh l hUtcn, cin po l i tischcs Konzcpt - - und wcnn es das >dcmo
krnlischc< ware - als das christ l ichc gegen alle andcm uuszu
spielcn. Sic hat, indcm sie das Reich Gottes verkündigt, al lcn 
pol i tischen Konzcptcn gegenüber ihrc HofTnungcn, aber auch 
ihrc Fragen gcl tcnd zu machenc<, in : Strohm/Wendland, Chris
tcngcmc indc und B ilrgergem einde, Abschnit1 9, 26. Arthur Rich 
betont , dass das J a der Kirche nicht )>d er Demokratic al s d em ub
straklcn politischcn Prinzíp der >idcalcn<, >waluen< oder >abso
luten( Hem;chaftsform ge l tc, sondern dcr Dcmokratíe als cincr 
konkretcn pol i t ischen Mõglichkcit, cine oplimalc Zal1l von 
Menschcn an dcr souveriinen Macht und somit an der politi
schcn Vcrantwortung im Aufbau ciner mitmcnsch líchen Ord
nung in Staat und Gesellschaft zu beteiligen«, in: Slrohm!Wend
lantl, 1 95 .  

6 Nochmals Artlwr Rich: })Dcmokratie ist als Staat nur lcbensfii
hig, wo mtlndigc . zur Wahmchmung pol i tischer Verantwortung 
fah igc tmd wi l l igc Mcnschcn in grõ/3crer Zahl vorhanden sind. 
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Fehlt ctiesc Vorau�setzung, dann stellt die Demokratie nicht die 
grõf3te,

. 
s.ondern VIClleJcht di e geringste Chance daftir dar, dass das polJ!Jsche Machtprob lem menschlich-mitmenschlich bewãl

tígt werden kann«, in: Strohm/Wendland, 1 95f. 
7 WolfDieter !v!arsch schreibt : »Ein Blick in die Zukunft unserer 

h<:?ch-industricl len Ku.ltur zeigt un.schwer, dass das Eigenge
wJcht von technologJschen und mtemational-sozioõkonomi
schen Ent:vic.klungen vemmtlich stãrker werden wird, - man 
�ec�net �1t  em

.
er zune�mend antidemokratischen Staatspraxis, 

;e mtens 1ver d1e techmschen Sachzwãnge werden. Umso ge
wichtiger werden dann aber demokratische Lebensformen in 
den vorstaatlichen Institutionen, die den Bürger freiheitlich und 
interaktiv leben lehren . . . .  Gegenwãrtig ist zwar eine Polarisie
rung zwis�h en prot�s�ierenden un� etablierte� Krãften heftig zu 
spüren. D1ese Polans1e�ng kann Jedoch zu mchts fl.ihren, wenn 
síe nícht ausgewogen w1r� durch Akte der kriti schen Integration 
in überschaubaren Grupp1erungen«, in :  Strohm!Wendland De-
mokratie als christl i ch-ethisches Prinzip, 458. ' 



I I I  Menschenrechte und Zukunftsfáh igkeit 

E in le i lung 

Di e 50-Jahr-Feiem der Vereinten Natíonen ( 1 996) und 
zwei Jahre spãter der Menschenrechtserklãrung gaben 
Anlass zu zahl losen Ãuf3erungen. Überschweng l i ch  er
klãrte Stéphane Hessel ,  e iner der überlebenden >Vãter< 
der Erklãrung »Die Sprache der Menschenrechte ist 1ie 
Sprache des neuen Jahrhunderts . . . Heute wei/3 di e O f
fent l ichkeit immer mehr darüber, wie und wo Menschen
rechte weltweit vergewaltigt werden. Und sie fuh l t sich 
verantwort l ich dafur.« 1 Und noch weitergehend: »Die De
batte i.iber die Menschenrechte, die sich immer mehr in
tens iv iert und schl iess l ich alle Võlker der Erde umfasst 
hat, ist ein signum prognosticum des moralischen Fort
schri tts der Menschheit.«2  
Sind solche d i thryambischen Sãtze gerechtfertigt? We i sen 
die Menschenrechte wirkl ich den Weg in die Zukunft? 
Oder íst im Gegentei l die Zeit gekommen, den Menschen
rechtsdiskurs, zum mindesten in  der Gestal t, in  der er 
hcute gcfuhrt wird, zu hínterfi·agen? Al lein die Frage auf
zuwerfen, kommt fúr viele einem Sakri leg gleich. Das 
Ideal der Menschenrechte ist in i hren Augen so offensicht
l ich und so unantastbar, dass bereits der leiseste Zwe i fel 
e inen Verrat darstel l t .  Und doch Jasst sich die Frage nicht 
vermeiden. 
Der Grund dafúr l i egt nicht etwa darin, dass nach fünfzig 
Jahren die Menschenrechtserk lãrung nur zum Tei l  ver
wirkl icht  i st und sich im Zuge i hrer Umsetzung al lerlei 
Spannungen und Widersprüche ergeben haben. Darüber, 

Einleilung 7 1  

dass noch ein langer Weg zurückzulegen ist herrscht 
grof3e Einigkeit. Mit Recht wurde anlãssl ich 

'
des Jubi

lãums von einer >Unvollendeten Revolution< gesprochen.3 
Ein  noch entsch losseneres Engagement fúr die Durchset
zung der Menschenrechte ist auf al le Fãl le  nõtig. 
Die Frage reicht aber tiefer. lmmer deutlicher wird, dass 
das Konzept der Menschenrechte selbst der Überprüfung 
bedarf. 
Die Frage entsteht durch die õkologische Krise. In wel
chem Verhãltnis stehen Menschenrechte und die Zukunfts
fáhigkeit des menschlichen Lebens zueinander? Seit den 
frühen siebziger Jahren wãchst die Einsicht, dass der Ent
fa l tung des Menschen auf dem Planeten Erde Grenzen ge
setzt sind. Eine stãndi g  wachsende Zahl von Menschen 
muss mit den begrenzten Mitteln auskornmen, die die 
Natur zur Verfugung steht. Vor allem die Lebensquali tat 
kün ftiger Generationen ist in Gefahr. Was heiJ3t das für die 
�enschenrechte? 
Die  Debatte darüber ist in vollem Gange. Manche vertre
ten die Meinung, dass es heute einer neuen >Generation< 
von Menschenrechten bedürfe. Die Liste der Rechte müsse 
auf die Natur ausgedehnt werden. Ausdrücklich sei fest
zuhalten, dass al le Menschen Anspruch auf eine gesunde 
Umwelt haben. Diese Auskunft greift aber offensichtli ch 
zu kurz. Der Begriff der Zukunftsfàhigkei t  lãsst sich nicht 
so einfach unter den Begriff der Menschenrechte subsu
mieren. Die beiden Begriffe gehõren verschiedenen Wel 
ten an. S i e  haben ihren Ursprung in  unterschiedlichen 
Kontexten und dienen unterschiedlichen Zielen. Die Men
schenrechtserklãrung wi l l  zu einer Ordnung beitragen die 
die Entfaltung jedes einzelnen Menschen und der ge;am

ten Menschheit gewãhrleistet. Ausgehend von den Rech
ten des Einzelnen beschreibt sie die grundlegenden Vo
raussetzungen fur eine gerechte Ordnung der Gesellschaft. 
Die Sorge um die Erhaltung des Planeten lag und Iiegt 
auch heute nicht selbstverstãndlich in i hrem Horizont. Der 
Begri ff  der Zukunftsfáhigkei t h ingegen is t  entstanden aus 
der erschreckenden Einsicht, dass durch menschl iche Ak
tivitãt Prozesse der Zerstõrung in Gang gesetzt worden 
sind. Die Menschenrechtserklãrung ist  fundamental an-
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thropozentrisch. Der Begriff der Zukunftsfáhigkeit sieht 
den Menschen im Horizont von Gottes Schõpfung. Er 
sucht die Voraussetzungen flir das Überleben der Mensch
heit im Rahmen der Gegebenheiten der Natur zu bestim
men. Wie lassen sich diese beiden Ziele in wirkl ichen Ein
klang bringen? Die Frage hat bisher noch ke ine befriedi
gende Antwort gefunden. 
Wie wird dieser Gegensatz von den Kirchen gesehen? Sie 
haben sich bisher kaum dazu geauf3ert. Die Kirchen sind 
seit dem Zweiten Weltkrieg aktiv an der Menschenrechts
debatte betei l igt. Bereits vor seiner offiziellen .. Gründung 
spie lte der Ókumenische Rat der Kirchen (ORK) eine 
wichtige Rol le in der Ausarbeitung der Erklarung, vor 
allem i m Bl ick auf di e Formulierung des Artikels über di e 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.4 Seither 
haben sich die Kirchen, seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil auch die rõmisch-katholische Kirche,5 in steigen
dem Ma13e für den Schutz der Menschenrechte engagiert. 
Der ÓRK vertritt seine M i tgliedkirchen im Rahmen der 
Vereinten Nationen, insbesondere an den Sessionen der 
Menschenrechtskommission . Der Begriff der Mensch�n
rechte wird als Kriterium fur Stellungnahmen in  der Of
fentlichkeit angerufen. Zugleich setzen sich die Kirchen 
fiir die Stãrkung des õkologischen Bewusstseins ein. Der 
ÓRK war nicht nur 1 972 auf der Umweltkonferenz von 
Stockholm und 1 992 au f dem Erdgipfel von Rio de Janei
ro vertreten, sondem verfolgt seither mit grõl3ter Auf
merksamkei t  die Verhandlungen über den Kl imawandel 
und die Biodiversitãt. Zahlreiche Kirchen beteiligen sich 
an Programmen zur Verwirklichung der Agenda 2 1 .  
Ei ne konsequente Reflexion über das Verhãltnis von Men
schenrechten und Zukunftsfáhigkeit hat aber auch in den 
Kirchen bisher nicht stattgefunden. Auch hier wird über 
Menschenrechte und okologische Imperative aufs Ganze 
gesehen in getrennten Kreisen debattiert. Auch ruer geht 
ilie Identifikation mit dem heutigen Menschenrechtsdis
kurs so weit, dass kein Raum fur eine kritische Ausein
andersetzung bleibt. Ein gutes Beispiel für diese Einsei
tigkeit ist die jüngst vom Ókumenischen Rat der Kirchen 
au f seiner Vol lversammlung in Harare ( 1 998) abgegebene 
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Erklarung über die Menschenrechte; sie ist nichts als eine 
J ange Liste von Forderungen, durch die der Inhalt der 
Menschenrechtserklarung angebli ch verfeinert und kon
k.retisiert werden sol l .  Von der Globalisierung über die Im
punitãt und die Todesstrafe bis zu den Rechten der Frau 
und der eingeborenen Vôlker ist von allen denkbaren The
men die Rede. Im Vorbeigehen werden sogar die Rechte 
künftiger Generationen erwãhnt. Davon, dass die Forde
rung nach Zukunftsfáhigkeit a/le diese Forderungen in eine 
ne ue Perspekti v e stellt, ist aber mit ke in em Wort di e Rede. 6 
Wie ist hier weiterzukommen? Wie lãsst es sich vermei
den, dass die Spannung zwi schen den beiden Welten 
wãchst und in einer Sackgasse endet? Wenden wir uns zu
erst den Menschenrechten zu. 

A Zu den Menschenrechten 

Aufru f  zu einer umfassenden gesellschaftlichen Neu
ordnung 

Di e Initiative zur Formulierung der Menschenrechtserklã
rung erfolgte bereits in den ersten Monaten nach der 
Gründung der Vereinten Nationen. Der Wirtschafts- und 
Sozíalrat der Vereinten Nationen emannte eine Men
schenrechtskommission mit dem Auftrag, »die Achtung 
und Einhaltung der Menschenrechte und fundamentalen 
Freiheiten zu fórdem und ermutigen«.7 1 947 begann die 
Ar bei t an einem Text, un d am l O. Dezember 1 948 konnte 
die  Menschenrechtserklarung verabscruedet werden. 
Di e Erklãrung trãgt deutlich die Spuren des Zweiten Welt
kriegs. Die Vereinten Nationen waren gegründet worden, 
um nach al l dem Unheil ,  das angerichtet worden war, den 
Rahmen fur eine friedl i chere Wel t  zu schaffen. In der Prã
ambe1 hei13t es ausdrücklich, dass die Erklãrung formuliert 
w orden sei, weil » Verkennung und Missachtung der Men
s chenrechte zu Akten der Barbarei fuhrten, die das Ge
wissen der Menschheit verletzt haben«. In der neuen Ord
n ung sollen die »Menschenrechte durch die Herrschaft des 
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Rechts geschützt werden, damit  der Mensch nicht zum 
A u fstand gegen Tyrannci und Unterdrückung als letztem 
M i ttcl  gczwungcn wird.« 
Dic Überzeugung, dass dcr Bürger gegcnüber dem Staat 
au f fundamentale Rechte und Freihei tcn Anspruch erhe
ben kann, hat eine langc Geschichte. Sie ist zum ersten 
Mal in A meri ka formul ien worden. Die Unabhangigkei ts
crk ll:irung von 1 776 kann als ihr Ursprung angesehen wer
den. Sie  wurde zum zentralcn Programmpunkt der franzo
sischen Rcvolution und hat sich sei ther immer al lgemei 
ner durchgcsetzt .  S ie  ist zum Strukturelement der moder
nen Gesel lschaft gewordcn . Jeder Einzelne, spater auch 
jcde Einzclnc, ist Tragcr von Rechten und Frei hei ten, d ie  
der taa t ni  eh t nu r zu respektieren, sondem zu sichem hat. 
Jm Laufc des 1 9. und 20. J ahrhunderts wird d ieser Ge
danke, wenn auch in zahlrcichcn Abwandl ungen, in im
mer mehr nat i  ona le  Vcrfassungen aufgenommen. 8 
Dic Zusicherung von Menschcnrechten war zunachst au f 
dcn Berc i ch e inzelner Staaten beschrankt .  Das Neue der 
Menschcnrechtserk lãrung von 1 948 war ihr universaler 
Charakter. Von jetzt an sol l ten die Rechte und Fre iheiten 
jedes einzclnen Menschen in al len Staaten und Nationen 
anerkannt und geschützt werden. Die Erklãrung wird in 
der Prãambel »als das von al len Volkem und Nationen zu 
erreichcnde geme insame ldeal« bezeichnet. »Jeder Ein
ze lne und alle Organe der Gesel lschaft sol len sie stets 
gegenwãrtig halten und sich bemühen, durch Lehre und 
Erziehung die Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu 
fõrdem und durch fortschreitende M al3nahmen im natio
nalen und internationalen Bereiche ihre a l lgemeine und 
tatsãch l iche Anerkennung und Verwirkl ichung in  den Vol
kem zu gewãhrleisten .« 
Die rklãrung ist deutl ich von der Hoffnung getragen, die 
Grundlage ftir eine widerstandsfáhige intemationale Ord
nung zu bieten. In dem Mal3e, als sich die Nationen von 
den Prinzipien der Erklãrung le i ten Jassen, werden sie 
w i l l kOrlicher Macht widerstehen und die Errichtung von 
Diktaturen vermeiden konnen. In  dern M al3e, als sie die 
Menschenrechte a ls gemeinsarnes Ideal anerkennen, wer
den Gerechtigkei t und Friede ges ichert sei n .  Der gemein-
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same Respekt vor den Menschenrechten sind die Voraus
setzung dafür, dass sich das Potential der Menschheit zu 
entfal ten vermag. 
Der erste Artikel setzt den Tan. »Alle Menschen sind frei 
und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mi t 
Vemunft und Gewissen begabt und sollen einander irn 
G e iste der Brüderl i chkei t begegnen.« Der B lick fál lt zu
erst auf den einzelnen Menschen. Er soll in seiner Parti
Jru l ari tat anerkannt und geschützt werden. »Jeder Mensch 
hat Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person 
(Art. 3).« Er wird aber zugleich als Glied der Gesellschaft 
gesehen . Er soll seine Begabung �it Vemunft und Ge
wissen in  den Dienst der Menschhe1t stellen. 
Von dieser Sicht ausgehend werden die Urnrisse der ge
sellschaftl ichen Ordnung entworfen, die es zu verwirk
J ichen gilt. Die Erkl arung beschrãnkt sich nicht darauf, 
persõn l iche Freihei ten zu forde.m , sondem . hat von allern 
Anfang an auch soziale Rechte Im Auge. D1e Gesellschaft 
soll so geordnet sein, dass die »�r sei�e Würde und die 
freie En twicklung seiner Pers6nhchke1t unentbehrlichen 
wirtschaftl ichen, sozialen und kulturel len Rechte« 
(Art. 22) gewahrleistet we�den. �as heiJ3t Recht a�f so
ziale Sicherheit, auf Arbe1t, freJe Berufswahl, gle1chen 
Lohn fiír gleiche Arbeit, auf Erholung und Freizeit, auf 
KJeidung, Wohnung, ãrztliche Betreuung, Bildung, Teil
nahme am kulture l len Leben der Gemeinschaft usw. Es 
geht der Erklarun� nicht al_l ei� um .den umfassenden 
Schutz der personhchen Freiheiten, mcht nur um >Ab
wehrrechte<, sondem um die Errichtung einer solidari
schen Gesel lschaft, um Rechte der Mitgestaltung. Die 
Kreativitãt j edes Einzelnen soll  zum Zuge kommen kon

nen gleichze itig sol l en aber die Früchte des Fortschrittes 
alle� zugute kornmen.  Die Erkliirung verknüpft das Erbe 
der Aufklãrung des 1 8 . Jahrhunderts mit demjenigen der 
Arbeiterbewegung des 1 9. Jahrhunderts. Ihr Ziel ist es, 
»den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen 
bei grõ13erer Freiheit zu fórdem (Praambel)«. 
zusammenfassend ka� es he

.iJ3en: »! eder M ense h h� t 
Anspruch auf eine sozra.Ie und mtema��onale Ordn�g, m 
welcher die in der vorhegenden Erklarung aufgefiihrten 
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Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden konnen 
(Art. 28).« . 
Zu dieser Vision gehort auch das Bekenntms zur Demo
kratie. Der sicherste Weg zur Verwirklichung der persõn
lichen Freiheiten und sozia1en Rechte ist die Beteiligung 
jedes Einzelnen an der Leitung der õffentlichen Angele
genheiten seines Landes. Jeder Mensch muss darum Ge
legenheit zur Mitgestaltung der Gesellschaft erhalten. D1e 
staatliche Autoritat liegt letztlich beim Volk und geht �on 
ihm aus. »Der Wille des Volkes«, heif3t es ausdrückhch 
(Art. 2 1 ), »ist die Grundlage fur die Autori�t der o�fent
lichen Gewalt.« Periodische Wahlen mit gehe1mer Sttmm
abgabe sind unabdingbare Voraussetzung fur ein gesundes 
Staatswesen. 

2 Rechtliche Umsetzung und allmahlicher Ausbau der 
Menschenrechtserklarung 

Ursprünglich war von einer eigentlichen Bill of�ghts die 
Rede gewesen, und die Menschenrechtskommi�sion er
stellte Entwürfe sowohl fur eine Erklarung und eme Kon
vention. Diese Absicht lieB sich zunachst nicht realisie
ren. Die Menschenrechtserklarung war zunachst nicht 
mehr a1s ein feierlicher Aufruf an die Nationen.9 Die aus
drückliche Hoffnung war allerdings, dass die in der Er
klarung enthaltenen Forderungen >durch fortschreitende 
MaBnahmen auf nationaler und intemationaler Ebene< 
Schritt fur Schritt in verbindliches Recht umgesetzt wer
den kõnnten. 
Anstrengungen in dieser Richtung waren von Erfolg ge
krõnt. Schon zwei Jahre nach der Promulgation der Men
schenrechtserklarung kam im Rahmen des Europarates 
1 950 die Konvention zum Schutz der Menschenrechte zu
stande. Der Text beschrankt sich darauf, die persõnlichen 
Freiheiten zu sichem und insbesondere die Unabhangig
keit des Gerichtswesens zu fordem. Der Text hat aber im 
Gegensatz zur Menschenrechtserklarung verbindlichen 
Charakter. Eine >Europaische Kommission fur Menschen
rechte< und ein europaischer Gerichtshof fur Menschen
rechte stellt seine Einhaltung sicher. 
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Auf intemationaler Ebene erfolgte nach verha1tnismaf3ig 
kurzer Zeit ein wichtiger Durchbruch. Am 1 6. Dezember 
1 966 verabschiedete die Generalversammlung der Verein
ten Nationen zwei Pakte (covenants). Beide Texte sind 
Versuche, di e allgemeinen Aussagen der Menschenrechts
erklarung in rechtlich relevante Formulierungen umzuset
zen. Der Pakt über die zivilen und politischen Rechte be
fasst sich mit der Sicherung der personlichen Rechte und 
Freiheiten und wendet sich gegen alle Formen von Dis
kriminierung. Im Mittelpunkt steht ahnlich wie in der 
europaischen Konvention die Humanisierung des Ge
richtswesens. Der Pakt über die wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte versucht, die soziale Dimension 
der Menschenrechtserklarung umzusetzen. Das Recht auf 
Arbeit, gerechten Lohn, Freizeit, sozia1e Sicherheit, das 
hõchst mogliche Mal3 an geistiger und leiblicher Gesund
heit, auf Ausbildung und dergleichen mehr wird festge
schrieben. Auch von der Teilnahme am kulturellen Leben 
ist die Rede, insbesondere wird gefordert, dass alle Glie
der der Gesellschaft das Recht haben, »sich des Nutzens 
wissenschaftlichen Fortschritt und seiner Anwendung zu 
erfreuen (Art. 1 5)«. 
AuBer diesen beiden Pakten sind die allgemeinen ÁuBe
rungen der Menschenrechtserklarung durch eine Reihe 
von Konventionen konkretisiert worden. Zu erwahnen 
sind hier die Konventionen über die Verhütung und Be
strafung des Volkermordes (am 9. Dezember 1 948, also 
schon vor der Menschenrechtserklarung, verabschiedet), 
über die politischen Rechte der Frau ( 1 953), gegen die 
Diskriminierung im Unterrichtswesen ( 1 960), zur Beseiti
gung jeder Form von Rassismus ( 1 965). 
Im Pakt über die zivilen und politischen Rechte sind MaB
nahmen über ein Schutzsystem enthalten. Eine Men
schenrechtskommission hat die Aufgabe, Menschen
rechtsverletzungen beim Namen zu nennen und entspre
chende MaJ3nahmen zu veranlassen. Ins Einzelne gehende 
Bestimmungen legen die Zusammensetzung und die Ver
fahrensweise dieser Institution fest. Seit einigen Jahren 
steht der Vorschlag eines eigentlichen Gerichtshofs zur 
Diskussion. Ein Statut wurde 1 998 auf einer Konferenz in 
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Ro m mit 1 20 gegen si e ben ( darunter USA, China un d Is
rael) gutgeheiBen, muss aber, um Wirklichkeit zu werden, 
von den Staaten noch ratifiziert werden, und se1bst wenn 
das Projekt Wirklichkeit werden sollte, werden ihm enge 
Grenzen gezogen sein. Die Tatigkeit des Gerichtshofes 
bliebe abhiingig von der Kooperation des Weltsicherheits
rates un d seiner funf standigen Mitglieder mit deren Veto
recht. Er müsste auch hinter den nationalen Gerichtsbar
keiten zurücktreten, falls diese die Tater selbst verfolgen. 
Am 25.  Mai 1 993 hat d er Sicherheitsrat durch Resolution 
827 ein Kriegsverbrechertribunal fur Jugoslawien einge
setzt; einige Jahre spater folgte ein Tribunal fur Rwanda. 
Sie sollen schwere VerstéiBe gegen die Genfer Kriegs
rechtskonventionen von 1 949 verfolgen. 
Schwieriger gestaltete sich die Durchsetzung des Paktes 

for wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. l �87 
wurde ein Komitee geschaffen, dessen Aufgabe es 1st, 
über die Verwirklichung des Paktes zu wachen und der 
Generalversammlung entsprechende Empfehlungen zu 
unterbreiten. Der Pakt warf aber von Anfang an fast unlüs
bare Fragen auf. Waren die hier geforderten Rechte realis
tisch? Lief3en sie sich wirklich universalisieren? Der Pakt 
geht davon aus, dass jeder Staat di e Verantwortung fur di e 
Ven.virklichung der geforderten Rechte in seinen eigenen 
Reihen tragt. Es ist zwar von der Notwendigkeit intema
tionaler Zusammenarbeit die Rede. An einer Stelle heiBt 
es: »Die Vertragsstaaten werden geeignete Schritte unter
nehmen, um die Verwirklichung dieses Rechtes (gemeint 
ist: auf einen angemessenen Lebensstandard) sicherzu
stellen, indem sie zu diesem Zweck die wesentliche Be
deutung intemationaler Zusamrnenarbeit anerkennen, die 
auf freier Übereinstimmung gegründet ist (Art. 1 1  ). Ab
gesehen von solchen Andeutungen wird die Verwirkli
chung des Paktes von den einzelnen Staaten erwartet. 
Sind aber dafur die Voraussetzungen gegeben? Sind die 
Ausgangssituationen der einzelnen Lãnder nicht zu unter
schiedlich, als dass sie sich über einen Kamm scheren 
lieBen? Braucht es nicht, um wirtschaftliche und soziale 
Rechte universal zu sichem, einen gegenseitigen Beistand 
der Nationen? Mit andem Worten: Braucht es nicht so 
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etwas wie ein Recht auf Solidaritiit in der Gemeinschaft 
der Nationen? 
Di ese Überlegung steht hinter dem Versuch, über den Pakt • J:' l .  Iü D hinaus ein Recht auf Entwlcklung zu 10rmu 1eren. er 
Vorschlag wurde in den frühen siebziger Jahren gemacht 
und 1 977 von der Menschenrechtskommission formell 
aufgenommen. Eine in den folgenden Jahren entworfene 
Erklarung wurde von der Ge�eralversammlung �er Ver
einten Nationen 1 986 gutgehe1Ben. 1 46 S taaten sbmmten 
der Erklarung zu. Acht Landem (Dane�ark� Bundesre
publik Deutschland, Finnland, GroBbntanmen, Island, 
Israe1, Japan und Schweden) enthielten sich der 

.stimme. 
Die USA stimmten dagegen und setzten dem ProJekt auch 
in den fo1genden Jahren entschlossene� Widerstand ent
gegen, ein Nein, das sich als schwerw1egende Be1astung 
herausstellen sollte. . 
Im Mittelpunkt der Erklarung steh� der Begr1ff d�r »Ent
wicklung«. Zunachst geht es u� em R�cht der emze1n�n 
Person. Sie hat Anspruch auf eme Entw1cklun�, �urch dte 
die Verwirklichung der fund�ment�len Fretheiten u?d 
Menschenrechte ermóglicht w1rd. Emzeln und gemem
schaftlich tragen sie Verantw�rtun� für die Herbeifuhrung 
einer Gemeinschaft, in der d1e frete und volle Entfaltung 
des Menschen gewahrleistet ist. Die Erklãrung legt ab�r 
das Hauptgewicht auf die �olle der

_ 
Staate� (Art. 3). Ste 

tragen - einzeln und gememschafthch - dte Verantwor
tung fur die Schaffung na�io�aler und intemationaler Be
dingungen, die der V�rwtrk�tchung de� Rec�ts auf Ent
wicklung fórderhch smd. Ste haben dte Pfl1cht zusam
menzuarbeiten, um Entwicklung zu fórdem und Ent
wicklungshemmnisse zu beseitigen. Sie sollen MaBnah
men zur Aufstellung einer neuen intemationalen Wirt
schaftsordnung ergreifen. Neu ist, dass in der Erkl�ng 
nicht nur von Staaten allgemein, sondem ausdrückhch 
auch von Entwicklungslãndem die Rede ist. Konsequen
tes Handeln zur Fórderung einer rascheren Entwicklung 
der Entwicklungslander wird gefordert. Das heif3t, dass 
die Gemeinschaft der Staaten verpflichtet ist, ihnen zu 

Hilfe zu komrnen. Zugleich sind aber auch sie zu An
strengungen verpflichtet. Sie müssen ihrer Bevólkerung 
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helfen, indem sie sie stimulieren und zu politischer Mit
verantwortung erziehen und errnutigen. 
Die weitere Arbeit an der ErkHirung erwies sich als 
schwierig. Eine Resolution zur Realisierung des �ech�s 
auf Entwicklung (4 1 / 1 33), die am selben Tag w1e d1e 
Erkliirung selbst gutgehei13en wurde, stiel3 bereits auf stiir
keren Widerstand ( 1 1 Gegenstimmen, 1 2  Enthaltungen). 
Nach langwierigen Anstrengungen einer Expertengrup�e 
beschloss die Menschemechtskomrnission der UN d1e 
Einberufung einer Weltkonsultation ( 1 990). Der Bericht 
dieser Konsultation enthiilt eine lange Liste von Empfeh
lungen an die Staaten, an die intemationa1e Gemeinsc

.
haft 

und die NGOs. Vor allem wird die Bildung einer klemen 
Expertengruppe von hohem Niveau (je ein Exp�rte pro 
Kontinent) vorgeschlagen. Sie sollte j iihrlich B encht er
statten über die Fortschritte der Verwirk1ichung des 
Rechts au f Entwicklung auf nationa1er und intemationaler 
Ebene. Der Vorschlag blieb allerdings fromrner Wunsch. 
Die Menschemechtskonferenz der UNO in Wien ( 1 993) 
bekannte sich ausdrücklich zum Prinzip eines Rechtes auf 
Entwicklung, machte aber zugleich gegenüber dem ur
sprünglichen Konzept deutliche Abstriche. Die v?n de!l 
Entwicklungsliindem einst so sehr betonte >kollektiVe DI
mension< - Anspruch auf Hilfe, Handelskonzessionen, 
Schuldenerlass oder sogar eine Art von Marshall-Plan für 
die Dritte We1t - tritt vol1ig in den Hintergrund. Ein neuer 
Aspekt gewinnt hingegen Gewicht. Offensichtlich beein
flusst durch den Erdgipfel von Rio ( 1 992), betont die Wie
ner Konferenz, dass das Recht auf Entwicklung so zu 
handhaben sei, dass »den Bedürfnissen der gegenwiirtigen 
und der künftigen Generationen in den Bereichen Ent
wicklung und Umwelt gleichermal3en Rechnung getragen 
werde«. 
Das Proj ekt wird im Rahmen der UNO weiterhin disku
tiert, hat aber seinen Elan eingebül3t. Zu eindeutig ist der 
Widerstand der reichen Nationen gegenüber neuen Ver
pflichtungen. Auch die Liinder des Südens verlieren ihr 
ursprüngliches Interesse an dem Projekt in dem MaBe, als 
ihnen das Recht auf Entwicklung neue Verpflichtungen 
aufbürdet. 
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Abgesehen von den strategischen Überlegungen stellt sich 
die Frage, ob sich das >Recht auf Entwicklung< noch aus 
dem Begriff der Menschemechte ableiten liisst. Der Ein
wand ist immer wieder gemacht worden. Zu Umecht, 
wenn er dazu verwendet wird, die gemeinsame Verpflich
tung der Staaten zu leugnen oder auch nur zu relativieren. 
Eine widerstandsfáhige intemationale Ordnung kann nur 
entstehen, wenn sich die wirtschaftlich starken Nationen 
fur die Gemeinschaft der Nationen in besonderer Weise 
verantwortlich wissen. Wird aber mit dem Begriff der 
gegenseitigen Solidaritiit der Staaten i m Grunde nicht eine 
Perspektive eingefuhrt, die über den Begriff von Men
schemechten hinausgeht? Um Solidaritiit verwirklichen 
zu konnen, braucht es den politischen Willen, eine eigent
liche Gemeinschaft von Nationen zu konstituieren. Natio
nale Interessen müssten abgelõst werden durch die Aner
kennung gemeinsamer Verantwortung. Wirtschaftliche 
Interessen müssten vor dem Gebot der Solidaritiit zurück
treten. 

3 Der Verwirklichung der Menschemechte sind von 
vomherein Grenzen gesetzt 

Ein weiter Weg ist seit 1 948 zurückgelegt worden. In ge
wissem Sinne liisst si eh sagen, dass di e Erklãrung der Men
schemechte in den letzten fünf Jahrzehnten einen Sieges
zug erlebt hat. Der feierliche Aufruf hat si eh durchgesetzt 
und ist zu einer grundlegenden Dimension im Zusammen
leben der Nationen geworden. Im Rahmen der Vereinten 
Nationen sind Institutionen entstanden, die sich die Durch
setzung der Menschemechte zum Ziele machen. Kaum 
eine Nation kann es sich heute Ieisten, sich den Forderun
gen der Menschemechtserklãrung vollig zu entziehen. 
Die Hindemisse, die der Verwirklichung der Vision im 
Wege stehen, sind aber zugleich erheblich. 

Nationale Souveranitat 
In erster Linie ist hier die Spannung zwischen universaler 
Ordnung und nationaler Souveriinitiit zu nennen. Die Ver
bindlichkeit der von der intemationalen Gemeinschaft 
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vorgeschlagenen Pakte und Konventionen hangen von der 
Zustimmung der einzelnen Nationen ab. Texte müssen 
von den einzelnen Staaten ratifiziert werden, und selbst 
nachdem sie ratifiziert worden sind, kõnnen die Regierun
gen au f ihrer Zustimmung nicht wirklich behaftet werden. 
Beide Pakte von 1 966 erklaren übereinstimmend gleich 
im ersten Artikel: »Alle Võlker haben das Recht auf 
Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie 
frei über ihren politischen Status und verfolgen in Freiheit 
ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.« 
Die Spannung ist offensichtlich. Die Vision der gemein
samen Ordnung kann nicht wirklich in die nationale Rea
litat übertragen werden. In der Gemeinschaft der Verein
ten Nationen haben Staaten mit sehr verschiedenen Syste
men und Verfassungen ihren Platz. Die von Art. 2 1  vor
gesehene demokratische Ordnung ist keineswegs Ge
meingut. Das Recht auf Selbstbestimmung hat natürlich 
auch die Bedeutung, schwache Nationen vor dem Zugriff 
machtigerer Nationen zu schützen. Vor al! em Art. l ,2 
schützt sie grundsatzlich vor Ausbeutung durch andere 
Nationen. Das Recht auf Selbstbestimmung setzt aber 
auch der Verwirklichung der Menschenrechte Grenzen. 
Die Staaten allein entscheiden, inwieweit die internatio
nalen Forderungen Anwendung finden ktinnen. Nur in 
auf3ersten Fallen kann es zu Sanktionen kommen. 

Das Gewicht der miichtigen Nationen 
Kritik und Ma13nahmen an Staaten, in denen die Men
schenrechte in flagranter Weise verletzt werden, hangen 
weitgehend von der jeweiligen Machtkonstellation ab. 
Die Verhandlungen im Rahmen der Menschenrechts
kommission der UNO zeigen das anschaulich. lhre Reso
lutionen sind in der Regel das Spiegelbild der j eweiligen 
politischen und wirtschaftlichen Situation. Wirtschaftlich 
und politisch machtige Staaten entgehen von vornherein 
jeder õffentlichen Kritik. Mehr noch: Welche Staaten für 
Menschenrechtsverletzungen verurteilt werden, hangt 
weitgehend vom Konsens der machtigen Glieder der Kom
rnission ab. Politische Mal3nahmen und Sanktionen sind 
ohnehin Teil des wirtschaftlichen und politischen Kalküls 
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der Machtigen. Selbst verbrecherische Regimes ktinnen 
Jange überleben, sobald wirtschaftliche oder geopolitische 
Interessen im Spiele sind. Dasselbe gilt für den geplanten 
Gerichtshof. 

Spannung zwischen_ den ?eiden Pakten . 
N un ist aber noch em welterer Aspekt zu nennen. D1e ver
schiedenen Aspekte der Menschenrechtserklãrung sind in 
unterschiedlichem MaBe rezipiert worden. Wahrend die 
zivilen und politischen Rechte von der Mehrheit der Staa
ten grundsatzlich anerkannt . sin d, besteht �egenüber der 
Forderung nach wirtschafthchen und _ soz1ale� R

_
echten 

nach wie vor grof3e Zurückhaltung. D1e Verw1rkhchung 
der wirtschaftlichen und sozialen Rechte stellt an die wirt
schaftlichen machtigen Staaten Anforderungen, die sie 
nicht zu erfullen gewillt sind. Sie setzen ihr darum Wider
stand entgegen. De facto entst_eht dadurch eine Eins

_
ei�ig

keit. Alles Gewicht wird auf d1e Durchsetzung der ZlVllen 
und politischen Rechte gelegt. W�il sie die freie Au�üb�g 
wirtschaftlicher Aktivitaten erle1chtern, finden s1e eme 
gewisse Unterstützung auch _in den mãchtigei?- Natione?. 
Die wirtschaftlichen und soz1alen Rechte und m noch ho
herem Maf3e das Recht auf Entwicklung werden in den 

d d .. t 1 1  Hintergrun ge rang . . . . 
»Eine ins Gleichgew1cht zu bnngende Sch1eflage der 
Menschenrechte existiert nicht,« erklãrt zwar Volkmar 
Deile zuversichtlich, »Freiheit, Gerechtigkeit und Teilha
be _ das ist die Grundfigur der Menschenrechte; sie hal
ten sich selbst im Gleichgewicht.«12 Das mag auf der 
Ebene der Konzepte zutreffen. Die Praxis zeigt hingegen 
ein anderes Bild. Zwischen bürgerlichen und sozialen 
Rechten besteht eine bisher nicht-überbrückte Kluft. In 
den Augen der Offentlichkeit werden Menschenrechte mit 
persõnlichen Rechten und Freiheiten identifiziert. So sehr 
von d er > Unteilbarkeit< der Menschenrechte immer wie
der beschwõrend die Rede ist, sind sie in Wirklichkeit 
schon lãngst in Teile zerlegt. Aus dem >Kampf für Men
schenrechte< ist im Wesentlichen der Kampf für di e funda
mentalen Freiheiten des einzelnen Menschen geworden. 
Eine wichtige Rolle für die Verwirklichung der Men-
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schemechte spielen die Nicht-staatlichen Organisationen 
(NGOs). Sie suchen die éiffentliche Meinung zugunsten 
der Menschemechte zu mobilisieren und auf diese Weise 
den Krãften entgegenzuwirken, die ihre Verwirklichung 
zu verhindem suchen. Sie suchen an Stellen einzugreifen, 
wo die staatlichen Strukturen und intemationalen Instan
zen versagen. Auch sie sind allerdings an der >Schieflage< 
insofem beteiligt, als sie sich in der Regel mit einer ge
wissen AusschlieBlichkeit auf diesen oder jenen Aspekt 
der Menschemechte konzentrieren und damit, ohne es zu 
wollen, ihre Aufspaltung fõrdem. 
Gelegentlich ist das Argument zu hOren, dass sich aus 
dem Engagement fur die zivilen und politischen Rechte 
auf lãngere Sicht ein breiteres Engagement entwickeln 
werde. Die Auseinandersetzung mit konkreten Verletzun
gen bürgerlicher Rechte führe unausweichlich zu der Aus
einandersetzung mit den tieferen gesellschaftlichen Grün
den fur die Ungerechtigkeit. Für einzelne aktiv Engagier
te mag dies zutreffen. Aufs Ganze gesehen ist aber die 
Aufspaltung der Menschemechte bereits derart tief im 
Denken und vor allem im Handeln verankert, dass diese 
Ausweitung alles andere als selbstverstãndlich ist. 

B Zur Zukunftsfáhigkeit 

4 Die Bewahrung der Lebensgrundlagen 

Zum Imperativ der Menschenrechte kam in den spãten 
sechziger und frühen siebziger ein zweiter, nicht minder 
wichtiger Imperativ - die Forderung der Zukunftsfáhig
keit. Vor allem in Kreisen der Wissenschaft setzte sich di e 
Einsicht durch, dass die Ressourcen des Planeten begrenzt 
sind und die Menschheit sich an diese Grenzen halten 
muss. Die ersten Zeichen der Umweltzerstõrung wurden 
sichtbar. Zweifel am >Kurs< der Menschheit setzten ein. 
Ein neues Verhãltnis zu Gottes Schõpfung wurde mit stei
gendem Nachdruck gefordert. Neue Bewegungen wie 
Greenpeace und WWF entstanden. Au f nationaler Ebene 

Die Bewahrung der Lebensgrundlagen 85 

begannen zu jener Zeit die Anstrengungen, den Schutz der 
Umwelt in der Gesetzgebung zu verankem. 
Auf intemationaler politischer Ebene fand das neue Be
wusstsein Ausdruck in der Umweltkonferenz von Stock
holm von 1 972. In der Erklãrung dieser Konferenz war 
zum ersten Mal ausdrücklich von den Gefahren die Rede, 
die der Umwelt des Menschen drohen. U m die Zukunft zu 
sichem, müssten neue Wege der >Entwicklung< gefunden 
werden. Die Verantwortung für die Nacharbeit lag bei 
dem neugeschaffenen United Nations Environment Pro
gramme (UNEP) mit Sitz in Nairobi. Ein weiterer Text, 
die sog. World Charter for Nature (WCN), wurde in den 
folgenden Jahren ausgearbeitet und 1 982, zehn Jahre nach 
der Stockholmer Konferenz, von der Generalversamm
lung der Vereinten Natio�en verabschiedet. Der Ve:such 
wird hier gemacht, >gememsame Normen zu formuheren, 
die den menschlichen Umgang mit der Natur leiten und 
nach denen er beurteilt werden soll< (the common stand
ard by which all human conduct affecting nature is to be 
guided and judged). . . 
Obwohl die Sorge um den Zustand der Umwelt m v1elen 
Kreisen weiter wuchs, fand dieser Text ein verhãltnismãBig 
geringes Echo. Weit m�hr Beac�tung fand der Bericht der 
Kommission der Veremten Nahonen >Üur Common Fu
ture<,  der sog. Bnmdtland-Bericht, der 1 987 �erõffentlicht 
wurde. Hier wurde der Versuch gemacht, d1e Forderung 
nach Zukunftsfáhigkeit mit den Erfordemissen wirtschaft
licher Entwicklung zu verbinden. Der Begriff der >zu
kunftsfáhigen Entwicklung< wird von da an mehr und 
mehr zum Leitbegriff in der õffentlichen Diskussion. 13 
Wenige Jahre spãter, im Juni 1 992, zwanzig Jahre nach 
Stockholm, kam es zu der groBen Konferenz der Verein
ten Nationen über Umwelt und Entwicklung (UNCED) in 
Rio de Janeiro. Ein Durchbruch schien erzielt. Die Vertre
ter der Nationen einigten sich auf eine gemeinsame Erklã
rung, in der wichtige Prinzipien der Umweltpolitik for
muliert wurden. Zwei Konventionen - über den Klima
wandel und die Bio-DiversittH - wurden unterzeichnet 
und den Regierungen zur Ratifikation zugestellt. Ein aus
fuhrliches Programm fur das kommende Jahrhundert, die 
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so g.  Agenda 2 1 ,  wurde verabschiedet. Di e Konferenz 
zeichnete sich durch eine bisher nie gesehene Beteiligung 
von nicht-staatlichen Organisationen aus. Über 1 5 .000 
Personen nahmen an der Konferenz teil. 
Die Umsetzung der Konferenz stieB aber ba1d auf Hinder
nisse und Widerstand. Die beiden Konventionen wurden 
zwar ratifiziert. Institutionen wurden geschaffen und Pro
zesse in Gang gesetzt, die ihre Umsetzung gewahrleisten 
sollen. Nimmt man weitere intemationale Abkommen 
hinzu, wie z.B. die Convention on the Law of the Sea, die 
Ramsar Convention on Wetlands, die Migratory Species 
Convention, die Convention of the Trade of Endangered 
Species oder die Base! Convention on Toxic Waste, hinzu, 
kann man von einem kleinen Korpus intemationaler Ab
machungen im Bereich der Bewahrung der Natur spre
chen. Es ware grundsatzlich denkbar, dass die Zahl sol
cher Abkommen in Zukunft vergrõBert und so eine immer 
solidere Basis für den verantwortlichen Umgang mit der 
Natur geschaffen wird. Die Initiativen von Rio gerieten 
aber bald ins Stocken. 
Geduldig wird hingegen in engagierten Kreisen an zwei 
neuen Texten, einer Earth Charter und einem Covenant 
an Environment and Development, gearbeitet. 
Der Vorschlag geht auf den Bericht >Üur Common Future< 
zurück. Dort findet sich die Empfehlung, dass >>die Ver
einten Nationen die relevanten rechtlichen Prinzipien in 
einer neuen Charta zusammenfassen und ausgestalten 
sollten, die den Staaten im Übergang zu zukunftsfahiger 
Entwicklung die erforderliche Wegweisung zu geben ver
mõgen». Eine >allgemeine Erklarung< sollte entstehen, die 
>die neue Normen formuliert flir die Staaten und zwi
schenstaatliche Beziehungen, die erforderlich sind, um 
die Ressourcen und das Leben unseres gemeinsamen P1a
neten aufrechtzuerhalten (set forth new norms for state 
and interstate behaviour needed to maintain livelihoods 
and life on our shared planet)< .  Diese Charta, empfiehlt 
der Bericht weiter, >soll spater ausgestaltet werden zu 
einer Konvention, die sowohl die souveranen Rechte als 
die gegenseitigen Verantwortungen aller Staaten im Blick 
auf den Schutz der Umwelt und die zukunftsfahige Ent-
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wicklung umschreibt (be subsequent1y expanded into a 
convention setting out the sovereign rights and reciprocal 
responsibilities of all states on environmental protection 
and sustainable deve1opment)< . I4 
Die Erwartung, dass eine Earth Charter bereits in Rio de 
J aneiro zustande kommen kõnne, erwies si eh al s unrealis
tisch. Das Projekt wurde jedoch nicht fallen ge1assen. 
Di e Ini tiative liegt bei zwei Gruppierungen. 1 994 be
schlossen das sog. Earth Council und Green Cross Inter
national, den Text einer Charta auszuarbeiten und in die 
Vereinten Nationen einzubringen. Schon Ende der achtzi
ger Jahre hatte eine andere Organisation, die Intemationa1 
Union for the Conservation of Nature and Natural Re
sources (IUCN), mit der Formulierung eines Intemational 
Covenant on Environment and Development begonnen. 
Die IUCN wurde 1 948 von Frankreich, der UNESCO und 
der Schweizerischen Liga für Naturschutz gegründet und 
hat sich durch ihre Rechtskommission mehrma1s mit Ent
würfen fúr intemationale Abkommen zu Wort gemeldet. 
Die beiden Gruppierungen entschlossen sich 1 995 zu ge
meinsamem Vorgehen. Beide Texte sind bereits durch 
mehrere Fassungen hindurchgegangen. GroB angelegte 
Umfragen sind im Gange. 
Charta und Covenant stehen in einem ahnlichen Verhalt
nis zueinander wie die Allgemeine Erklarung der Men
schenrechte und die Pakte von 1 966. Wahrend die Charta 
Grundlagen formuliert, will der Covenant den Weg zur 
Gesetzgebung freilegen. Die Promotoren der Earth Char
ter hoffen, dass ihr Text irgendwann in den ersten Jahren 
des Millenniums von der Generalversammlung der Ver
einten Nationen gutgehei13en werden wird. Ihr zentra1es 
Anliegen ist es allerdings, ein neues Weltethos zu fõrdem. 
Sie verstehen die Charta in erster Linie als peoples< treaty 
to be adopted by civil society. 1 5 Der Covenant hingegen 
ist  in weit hõherem MaBe auf die Zustimmung der UN
Generalversammlung angewiesen, soll er doch zu recht
lich verbindlichen Formulierungen führen. 
Noch ist ein weiter Weg zurückzulegen, und se1bst wenn 
die Texte Zustimmung finden sollten, b1eibt der Zweifel, 
wie viel sie in Tat und Wahrheit verandem werden. 
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5 Die Macht des heutigen gesel lschaftlichen Projekts 

So intensiv die Debatte über die Zukunftsfáhigkeit in wei
ten Kreisen gefuhrt wird, hãlt sich die Rezeption dieser 
intemationalen Abkommen doch in engen Grenzen. Der 
zerstorerische Kurs wird fortgesetzt, un d J ahr fur J ahr 
wird die angerichtete Zerstbrung offensichtliche

.
r. MaB

nahmen zum Schutz der Umwelt beschranken s1ch aufs 

Ganze gesehen darauf, Exzesse zu vermeiden, und auch 
dies vor allem dann, wenn sie das Wohlbefinden der In
dustrienationen in Frage zu stellen scheinen. Die Mensch
heit gibt das Bild, nicht unahnlich dem mittelalterlichen 

Ablasshandel, sich durch geringfugige Leistungen der ei
gentlichen Forderung der Urnkehr zu entziehen. Korrek
turen anstelle von eigentlichen Maf3nahmen. 
Woran liegt es? Die Antwort muss wohl lauten: �ar�, 
dass die StoBrichtung des Begriffs der Zukunftsfáhrgkelt 
im Widerspruch zu der gegenwartigen gesellschaftlichen 
Entwicklung steht. Das herrschende wirtschaftliche 
System ist im Effekt schüpfungsfeindlich. Alles ist darauf 
angelegt zu expandieren. Wissenschaftliche Durchbrüche 
haben in den letzten Jahrzehnten in rascher Folge neue 
Horizonte geoffnet, technologische Innovation hat der 
Menschheit neue Mittel zur Verfugung gestellt, die Pro
duktion nimmt immer groBere AusmaBe an. Der Prozess 
der Globalisierung steigert die Intensitat der Aggression 
gegen die Natur. So sehr die Zweifel zunehmen, bleibt 
doch Wachstum das Leitwort. 
Manche trosten sich damit, dass Rezeption Zeit brauche. 
Sie weisen auf die Rezeption der Menschenrechtserkla
rung in den letzten funf Jahrzehnten hin. Warum sollte 
sich ein ahnlicher Prozess nicht auch fur die Perspektive 
der Zukunftsfáhigkeit wiederholen?1 6  Ganz abgesehen 
davon, dass sich angesichts des rasanten Tempos der Zer
storung keine Zeit verlieren lasst, hinkt der Vergleich. Die 
Rezeption der Menschenrechtserklarung ist, wie wir gese
hen haben, gerade nicht in vorbildlicher Weise erfolgt. 
Einzig ein Diskurs hat sich durchgesetzt, der �ich in das 
gegenwãrtige System einfugt. Weitergehende Uberlegun
gen über soziale und kulturelle Rechte sowie über das 
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Recht auf Entwicklung sind nicht oder nur in geringem 
Umfang rezipiert worden. 
Die Menschenrechtserklarung ist Teil des gesellschaft
Iichen Projektes, das nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Gang gesetzt wurde. Ihr erstes Ziel ist es, die bestmog
lichen Bedingungen fur die Integritat und Entfaltung der 
menschlichen Person zu schaffen. 
Sie ist in einer Zeit des Wiederaufbaus und der Hof:fuung 
auf eine friedlichere und glücklichere Welt entstanden. 
Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums waren noch 
nicht in Sicht. Die Welt des Menschen konnte ohne Ge
fahren fur die Qualitat des menschlichen Lebens ausge
baut werden. 
Um die Welt aus dem Chaos des Zweiten Weltkriegs hi
nauszufuhren, wurden 1 948 die Grundlagen einer neuen 
Ordnung formuliert. Angesichts der Zerstbrung der Um
welt ist jetzt eine neue Ordnung erforderlich. Sie kann of
fensichtlich nicht ohne weiteres aus der Menschenrechts
erklarung abgeleitet werden; ein Neuansatz ist erforder
lich. 17  

6 Voraussetzungen der Zukunftsfáhigkeit 

Grenzen der Belastbarkeit 
Zukunftsfáhigkeit, d.h. eine in der Verantwortung gegen
über zukünftigen Generationen fortschreibbare gesell
schaftliche Entwicklung, lãsst sich offensichtlich, wie 
wir bereits gesehen haben, nur dadurch erreichen, dass 
die Menschheit die ihr gesetzten Grenzen erkennt und 
sich an bestimmte MaBe der Ausbeutung und Nutzung 
des P laneten hãlt. Menschliche Aktivitãten, insbesonde
re die wirtschaftliche Produktion, müssen sich an den 
durch das Biosystem gesetzten Rahmen halten. Res
sourcen dürfen nicht so ausgebeutet werden, dass sie 
nicht wiederhergestellt oder doch durch andere Res
sourcen ersetzt werden konnen. Die Natur darf nicht so 
belastet werden, dass nicht wieder gutzumachende Ver
ãnderungen und Schãden entstehen. Alles kommt darauf 
an, dass Grenzen der Belastbarkeit erkannt, festgelegt 
und respektiert werden. 
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Eine gute Illustration fur diesen Vorgang l iefert die Kon
vention über den Klimawandel. Angesichts der drohenden 
Veránderungen der klimatischen Bedingungen und der 
Zerstbrung, die sie unausweichlich mit sich bringen, kam 
es zu einer gemeinsamen Antwort. Um die gefáhrlichen 
Emissionen der Treibhausgase zu senken, einigten sich 
die Nationen auf einen sorgfáltig abgestimmten Plan. Die 
Ausstõsse sollen schrittweise gesenkt werden, bis sich die 
C02-Konzentrationen in der Atmosphare auf einem er
traglichen Niveau einspielen. Eine komplizierte intema
tionale Struktur ist aufgebaut worden, um das gemeinsa
me Projekt zu verwirklichen. Vergleichbare Anstrengun
gen werden auch in anderen Bereichen untemomrnen; 
Anstrengungen sind z.B. im Gange, um durch Konventio
nen die Fischbestánde zu erhalten, die Wasserversorgung 
zu sichem, den Verlust des bebaubaren Landes zu vermei
den und dergleichen mehr. 1 8  An einer Vielfalt von Fronten 
geht es heute darum, Grenzen und MaBe zu erkennen und 
festzulegen. 

Solidaritiit im Rahmen dieser Mafte 
Die Einsicht, dass den Ansprüchen der M enschheit an die 
natürliche Umwelt Grenzen gesetzt sind, lasst die Pflicht 
der Nationen zur gegenseitigen Solidaritat in neuem 
Licht erscheinen. Die Nationen sind an der Ausbeutung 
und Zerstõrung der Umwelt nicht in gleichem Grade be
teiligt. Die Ansprüche der Industrienationen liegen weit 
über denjenigen der Entwicklungslander. Von wirtschaft
lichen und sozialen Menschenrechten zu sprechen, macht 
unter diesen Umstanden nur Sinn, wenn gleichzeitig die 
Ansprüche an die Natur einander angeglichen und auf
einander abgestimmt werden. Um der Zerstõrung der 
Umwelt Einhalt zu gebieten, braucht es darum die Be
reitschaft zu einer neuen Form von Solidaritiit. Was im 
Recht auf Entwicklung bereits angelegt ist,  bedarf der Er
weiterung. Angesichts der wachsenden okologischen 
Verletzlichkeit aller Nationen wird die Dringlichkeit 
gegenseitigen Beistandes erhõht. Die Industrienationen 
müssen sich über ihre lebensgefáhrdende Rolle in der Ge
meinschaft der Volker klar werden. Die Konvention über 
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den Klimawandel kann auch in dieser Hinsicht als Illus
tration dienen. Sie macht einen klaren Unterschied zwi
schen Industrienationen und Entwicklungslándem, d.h. 
zwischen Uindem rnit hohen C02-Emissionen und Lan
dem, die noch am Anfang des Industrialisierungspro
zesses stehen. Die Konvention ist ein Versuch, den einzel
nen Landem je ihre Verantwortung zuzuschreiben. Die 
reichen Uindem haben als erste zu handeln. Sorgfáltige 
Berechnungen haben ergeben, dass die C02-Emissionen 
pro Kopf der Weltbevõlkerung und pro Jahr nicht mehr als 
1 ,8 Tonnen betragen dürfen. Der Schluss ist unausweich
l ich: Echte Solidaritat bedeutet, dass die Industrienationen 
zu erheblichen Reduktionen und damit auch zu Verzichten 
bereit sein müssen. 

ErhOhte Effizienz 
Oder gibt es vielleicht doch noch andere Losungen? Gibt 
es Wege, die Ansprüche auf die natürlichen Ressourcen 
ohne EinbuBen zu senken? Die These wird immer wieder 
vertreten. Sie wird im Grunde mit dem Begriff der zu
kunftsfàhigen Entwicklung vorausgesetzt: Wenn nur die 
erforderlichen MaBnahmen ergriffen werden, bleibt die 
wirtschaftliche Expansion >zukunftsfahig< . Neue wissen
schaftliche Errungenschaften, neue Technologien, neue 
Weisen der Organisation, heiBt es, vermogen einen > scho
nenden< Umgang mit der Schõpfung herbeizu:führen. Die 
These erweist sich aber bald als Illusion. Gewiss konnen 
manche Gefahren durch neue menschliche Fahigkeiten 
vermieden oder gernildert werden. Effizienz ist unver
zichtbar. Nichts berechtigt uns aber zu der Erwartung, dass 
sich die :für Zukunftsfáhigkeit erforderlichen MaBe auf 
diesem Wege allein erreichen lassen, und noch weit weni
ger, dass sich die gegenwartige Expansion in die Zukunft 
fortschreiben lasst. Ohne Verzicht auf Ansprüche, zum 
rnindesten in gewissen Bereichen, kann es keinen Weg in 
die  Zukunft geben. Insbesondere kann ohne Reduktion der 
übersetzten Ansprüche der Industrienationen keine Ge
rechtigkeit unter den Nationen verwirklicht werden. 
In der Rede von den Menschenrechten, wie sie sich in  
den letzten funfzig Jahren entwickelt hat, ist  :für solche 
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Überlegungen kaum Platz. Selbst die Erklárung über das 
Recht auf Entwicklung geht von der Annahme aus, dass 
die Güter, die di e Welt der Menschheit bereithált, für das 
wirtschaftliche Wachstum aller ausreicht. Die einzige 
Frage ist, wie es zu einer gerechteren Verteilung des Er
wirtschafteten kommt. In Wirklichkeit lásst sich aber Ge
rechtigkeit nicht durch weiteres Wachstum, sondem ein
zig durch eine Radikalisierung des Prinzips der .soli�a
ritãt erreichen. Die hohen Ansprüche der Industnenatw
nen an die Schõpfung liegen weit über den ihnen zuste
henden Mal3en. Durch ihren Lebensstil verletzen sie 
darum im Grunde stándig fundamentale Rechte der be
nachteiligten Volker. Der Kampf um den Schutz der bür
gerlichen und politischen Menschenrechte ist notwendig. 
Um sinnvoll zu sein, bedarf er aber der konsequenten 
Einbettung in den umfassenderen Kampf um die Zu
kunftsfàhigkeit der Gesellschaft. Wird diese umfasse�de
re Aufgabe nicht gesehen, lauft das Engagement letcht 
darauf hinaus, dass ))Mücken geseiht und Kame1e ver
schluckt werden« (Matth. 23,24). 

C Wie lassen si eh Menschenrechte und Zukunftsfàhig 
keit miteinander verbinden? 

7 Menschenpflichten und Weltethos 

Kann der Durchbruch vielleicht durch eine neue Beto
nung der Pflichten, die jeder Mensch zu erfüllen hat, er
zielt werden? Von jeher ist mit Recht darauf hingewiesen 
worden dass Menschenrechte nur in einer Gesellschaft 
verwirhlicht werden konnen, deren Glieder bereit sind, fiir 
ihren Schutz einzutreten. Muss also nicht alles Gewicht 
darauf ge1egt werden, genau diese Bereitschaft zu fór
dem? Die Menschenrechtserklãrung selbst spricht un
missverstãndlich von Pflichten. In Artikel 29 heiBt es: 
»Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, 
in der allein die volle Entwicklung seiner Personlichkeit 
moglich ist.<< Die Erklãrung lasst sich aber nicht darüber 
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aus, worin diese Pflichten bestehen. Muss nicht genau das 
heute nachgeholt werden? Konnte nicht durch eine Liste 
von Pflichten, die von allen Menschen, g1eichgültig wel
cher Religion oder Kultur sie angehõren, anerkannt wer
den, der Grund fiir eine wirkliche intemationale Gemein
schaft gelegt werden? Konnte nicht insbesondere auf 
diese Weise die Brücke von den Menschenrechten zu den 
Erfordemissen der Zukunftsfàhigkeit geschlagen werden? 
Von verschiedener Seite sind in den letzten Jahren Versu
ebe in diese Richtung gemacht worden. Die gemeinsame 
Formulierung von ethischen Werten und Prinzipien ist ge
fordert worden. Ein > Weltethos<, das die auseinanderstre
benden gesellschaftlichen Krafte zusammenzuhalten ver
mag, ist in Umrissen beschrieben worden. 1 9  Im interreli
giosen Dialog ist die Diskussion über gemeinsame mora
Iische Überzeugungen in Gange gekommen. 20 Alle di ese 
Versuche sind von der Hoffnung getragen, dass die Aner
kennung gemeinsamer ethischer Perspektiven tragfàhige 
moralische Krãfte freizusetzen vermoge. 

Der Vorschlag des lnterActionCouncil 
Im Blick auf die 50-Jahr-Feier der Menschenrechtserkla
rung ( 1 998) legte der InterAction Council ,  eine Gruppe 
von ehemaligen Staats- und Regierungschefs, den Ent
wurf einer )Allgemeinen Erklãrung von Menschenpflich
ten< vor.2 1 Personlichkeiten wie Helmut Schmidt, Jimmy 
Carter, Pierre Trudeau, Oscar Arias und andere zãhlen 
dazu. Der Vorschlag wird im Vorspann mit dem Hinweis 
darauf begründet, dass »das exklusive Bestehen auf Rech
ten Konflikt, Spaltung und endlosen Streit zur Folge 
haben und die Vemachlãssigung der Menschenpflichten 
zu Gesetzlosigkeit und Chaos führen kann«. Die Erklã
rung versteht sich als Appell an alle Menschen, )>Sowohl 
vor Ort als auch global eine bessere Gesellschaftsordnung 
zu fordem«. Der Text selbst besteht aus 1 9  Artikeln und 
ist in enger Anlehnung an die allgemeine Erklarung der 
Menschenrechte aufgebaut. Vor allem im Bereich der so
zia1en Pflichten gehen die Formulierung weit. So heiBt es 
etwa in Art. 1 1 :  ))Al les Eigentum un d aller Reichtum 
müssen in Übereinstimmung mit der Gerechtigkeit und 
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zum Fortschritt der Menschheit verantwortungsvoll ver
wendet werden.« 
Helmut Schrnidt, der Vorsitzende der Gruppe, erhofft sich 
von der Erklãrung eine friedensstiftende Wirkung. Er 
sieht immer zerstürerischere weltweite Konflikte herauf
ziehen. > Wer den drohenden Zusammensto/3 zwischen den 
Kulturen vermeiden will, der braucht dazu keineswegs 
allein wirtschaftliches und militãrisches Potential, son
dem er braucht eine Moral, die von allen andem aner
kannt wird. <22 Die Erklãrung ist in seinen Augen der >mi
nimale ethische Kodex<, der allen Religionen, Staaten und 
ihren Regierungen gemeinsam ist und darum einen Wall 
gegen das Ausarten von Konflikten bilden kann. 
Hilft aber diese ErkHirung wirklich weiter? So wichtig der 
Appell an das moralische Gewissen der Welt ist, fragt sich 
doch, wie viel mit diesem Appell gewonnen ist. Der Grund 
fúr die Zweifel liegt vor allem im Inhalt der Erklãrung. Die 
Liste der Pflichten ist in enger Anlehnung an die Men
schenrechtserklãrung formuliert. Es überrascht darum 
nicht, dass die éikologische Krise darin kaum zur Sprache 
kommt. Nur am Rande ist von der Gefàhrdung der natür
lichen Lebensgrundlagen die Rede. Kurz hei/3t es, dass 
> Tiere und die natürliche Umwelt Schutz verlangen< und 
>alle Menschen die Pflicht haben, Luft, Wasser und Boden 
um der gegenwãrtigen Bewohner und der zukünftigen Ge
nerationen willen zu schützen< .  Weil die Erklarung in 
ihrem Duktus alles Gewicht auf den Menschen und die 
Qualitãt des menschlichen Lebens legt, wirkt dieser Hin
weis als peinliches AnhãngseJ.23 Die Erklãrung trãgt nichts 
zu einer wirklichen Erweiterung des Horizontes vom Men
schen zum Ganzen von Gottes Schéipfung bei. Sie ist in 
ihrer Einseitigkeit im Gegentei l  dazu angetan, das Werk der 
Zerstéirung weiter voranzutreiben. Denn was hilft es, zum 
Schutz von Luft, Wasser und Boden aufzurufen, wenn nicht 
gleichzeitig deutlich gemacht wird, dass die Erftillung die
ser Pflicht das bisherige Verstandnis der menschlichen An
sprüche in Frage stellt? Ein Verstãndnis der Menschen
pflichten, das die Rolle des Menschen in Gottes Schéipfung 
nicht als eigene ethische Dimension berücksichtigt, ist 
heute nicht nur unrealistisch, sondern richtet Schaden an. 24 
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Die gemeinsamen Texte über globale Ethik, die aus dem 
i nterreligiõsen Dialog hervorgegangen sind, weisen in  
ahnliche Richtung. Sowohl die  Erklãrung, die  im Rahrnen 
des Parlamentes der Weltreligionen entworfen wurde, als 
auch die privatere vor allem von Leonard Swidler und 
Hans Küng propagierte >Universale Erklãrung über eine 
globale Ethik< schenken der Verantwortung ftir die Um
welt nur untergeordnete Bedeutung. 

Die Earth Charter 
Anders verhãlt es sich mit der Earth Charter. Sie ist ein 
einziger Appell zu einer neuen Verantwortung gegenüber 
der Erde. »Es ist zwingend néitig, dass wir, die Bewohner 
der Erde, uns zu unserer Verantwortung bekennen ftirein
ander, für die weitere Gemeinschaft des Lebendigen und 
für die künftigen Generationen (lt is  imperative that we, 
the people of the Earth, declare our responsibility to one 
another, to the greater communi� of life, and to future 
generations).«  Ein klarer Entsche1d zugunsten des Lebens 
wird gefordert. »Die Wahl liegt in unseren Hãnden: ent
weder für die Erde und füreinander Sorge zu tragen oder 
Tei l  zu sein der Zerstéirung von uns Menschen und der 
Vielfalt des Lebendigen (The choice is ours: to care for 
the Earth and one another or to participate in the destruc

tion o f ourselves an d the diversity o f l ife ).« 
Ausgehend v�n dies�r Verantwo��ng werd�? zuer�t Prin
zipien über Okologisc�e Int�grltat, d�nn uber eme ge
rechte und zukunftsfáh1ge wirtschafthche Ordnung und 
schliel3lich über Demokratie und die Erhaltung des Frie
dens formuliert. Der Text entfaltet eine Gesamtsicht der 
Gesellschaft und benennt die ethischen Imperative, die er
füllt werden müssen, um dieser Vision nãherzukommen. 
Auffallend ist, dass von den Menschenrechten in dieser 
Vision kaum die Rede ist. Wãhrend für den Text des 
InterActionCouncil die Menschenrechtserkl ãrung der er
kennbare Ausgangspunkt war, werden hier die Menschen
rechte nur im Vorbeigehen erwãhnt. Zu einer gerechten 
und zukunftsfáhigen gesellschaftlichen Ordnung gehéirt 
der Schutz der Menschenrechte, heiBt es in den Abschnit
ten 8 und 1 1 .  Unter diesem Gesichtspunkt ist dann vor 
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allem die Rede von dem fundamentalen Recht auf trink
bares Wasser, saubere Luft, unverschmutzten Boden, 
Nahrung und sanitare Anlagen. 
Warum ist das Verhaltnis zwischen Menschenrechten und 
Zukunftsfáhigkeit nicht expliziter und eingehender be
nannt? Offensichtlich kamen die Promotoren der Earth 
Charter aus taktischen Gründen zur Überzeugung, dass ein 
Verweis auf die MenschenrechtserkHirung die Earth Char
ter unnotig belasten würde. » Wir waren uns rasch einig, 
dass durch den Verzicht au f jeden Hinweis auf di e Erklã
rung (der Menschenrechte) zahlreiche mogliche Probleme 
vermieden werden konnen.«25 Ist aber damit das Problem 
gelost? Die Meinung ist offenbar, dass die Menschen
rechtstexte und die Earth Charter komplementar seien und 
dass es darum genüge, ihre Interdependenz immer wieder 
in Erinnerung zu rufen. Die doppelte Wahrheit muss stãn
dig von neuem klargestellt werden: »dass Rechte von der 
Gesundheit der natürlichen Systeme abhãngig sind und 
ebenso, dass die Gesundheit der natürlichen Systeme von 
den Menschenrechten abhãngig ist.«26 
Ist aber damit bereits alles gesagt? Vor allem wenn es 
darum geht, die allgemeinen Prinzipien in die Praxis um
zusetzen, wird sich unausweichlich zeigen, wie span
nungsreich das Verhaltnis in Wirklichkeit ist. Durch den 
Verzicht auf eine direkte Auseinandersetzung mit dem 
Menschenrechtsdiskurs werden diese Probleme überspielt. 
Sie werden sich früher oder spãter von neuem einstellen. 

Weltethos oder neuer Kontrakt 
Sowohl der Text des InterActionCouncil als auch die 
Earth Charter richten sich in erster Linie an den Einzel
nen. Jede einzelne Person soll ihre Verantwortung sowohl 
im engeren als im weiteren Umkreis erkennen und wahr
nehmen. Die Texte sehen ihr erstes Ziel darin, ein neues 
ethisches Bewusstsein herbeizufuhren. Nur in zweiter 
Linie werden auch Regierungen angesprochen. Sie sollen 
im Lichte dieser ethischen Verpflichtungen handeln und 
so die Zukunft sichem helfen. »Àhrilich wie damals die 
Menschenrechtserklãrung«, sagt Helmut Schmidt, »würde 
auch die zusãtzliche Verantwortlichkeitserklãrung den 
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Charakter eines ethischen Appells haben, nicht einer vol
kerrechtlichen Verbindlichkeit; spãtere rechtliche oder po
litische Auswirkungen sind aber zu erhoffen«. Àhnlich 
ãuJ3em sich auch die Autoren der Earth Charter. 
Nun kann kein Zweifel sein, dass einzig ein neues Be
wusstsein eine neue Ordnung hervorbringen kann. Ohne 
die Bereitschaft der Bevolkemng bleiben alle Projekte 
gesel lschaftlicher V:erãndemng ohne Konsequ

_�
nzen. Die 

Absicht der versch1edenen Bewegung zur Starkung des 
ethischen Engagements ist darum mehr als legitim. An
gesichts der auseinanderstrebenden Krafte der �esel�
schaft ist eine Gegenbewegung der Verantworthchkelt 
angesagt. . . . 
D ie Frage bleibt aber bestehen, w1e es zu emem wirk-
lichen Neuansatz kommen kann. Solange die verschiede
nen heute noch gegensãtzlichen Perspektiven nicht zu 
einer Gesamtsicht integriert werden, solange sich die Na
tionen nicht zu einem eigentlichen Vertrag zusammenfin
den werden keine Veranderungen stattfinden konnen. 
Wa� auf der Ebene der gesellschaftlichen Ordnung fehlt, 
kann letztlich nicht durch neue Akzente auf der Ebene der 
moralischen Werte und Pflichten korrigiert werden. Es 
muss zu neuen Formuliemngen und vor allem zu einer 
neuen Praxis auf der Ebene des internationalen und natio
nalen Rechtes kommen. 
Die Menschenrechtserklãrung von 1 948 war zunãchst ein 
feierlicher Appell an die Offentlichkeit, richtete sich aber 
über die Offentlichkeit an die Staaten. Sie sollten die ei
gentlichen Akteure des Neuanfan

_
gs w�r?en. Sie sollte? 

die Verantwortung übemehmen, d1e pohtischen und sozi
alen Rechte des Einzelnen zu gewahrleisten. Auch die 
Earth Charter hat letztlich die Regiemngen im Auge. Das 
neue gesellschaftl

_
iche . �odell, das . de� Pakt fur U�welt 

und Entwicklung IrnpllZlert, kann emz1g durch staathches 
Handeln herbeigefuhrt werden. Um zum Ziele zu kom
men ist aber volle Klarheit über die Zielsetzung erforder
lich.

' 
Es ist darum unerlasslich, dass es zu einer Integration 

der gegensãtzlichen Perspektiven kommt, die den beiden 
Stromungen zugrundeliegen. 
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8 Wege der Korrektur 

Dass es zu einer Korrektur des Menschenrechtsdiskurses 
kommen muss, wird sei t langem gesehen. Auch kirchliche 
Stimmen haben immer wieder darauf hingewiesen, dass 
der Kampf fur die Durchsetzung der Menschenrechte 
auch die Sorge fur die Umwelt einschlieBen müsse.27 
Aufs Ganze gesehen wird aber nach wie vor angenom
men dass zwischen Menschenrechten und Zukunftsfahig-' . . 
keit kein Widerspruch besteht. Ist nicht die gegense1t1ge 
Verantwortung in der Menschenrechtserkliirung angelegt? 
Wie kõnnte, wird etwa argumentiert, von Gleichheit �d 
Brüderlichkeit die Rede sein ohne die Bereitschaft, s1ch 
angesichts drohender Gefahren Beistand zu leisten? Arti
ke! 30 der Erkliirung stellt fest, dass jeder Mensch nicht 
nur Rechte, sondem auch Pflichten gegenüber der Ge
meinschaft habe und seine Rechte und Freiheiten durch 
die Rechte und Freiheiten der andem beschrãnkt werde. 
Kann daraus nicht geschlossen werden, dass die Rechte 
des einzelnen Menschen und der einzelnen Staaten nur im 
Rahmen der verfugbaren Ressourcen entfaltet werden 
dürfen? Die Formulierungen sind aber so wenig explizit, 
dass sich solche Folgerungen keineswegs aufdrãngen. In 
Wirklichkeit haben wir es mit einem Gegensatz zu tun, 
und es kann nur zu Vemebelungen fuhren, diesen Befund 
überspielen zu wollen. 
Mindestens vier Punkte müssen hier genannt werden: 
l .  Der erste betrifft das Menschenbild, das in der Erklã
rung vorausgesetzt wird. Art. l spricht vom Menschen 
und der menschlichen Gemeinschaft losgelõst von der 
Welt, in die sie gesetzt sind. Die unauflõsliche Beziehung 
des Menschen zur Natur wird mit keinem Wort erwãhnt. 
Die õkologische Krise hat uns in Erinnerung gerufen, dass 
der Mensch nicht als von der übrigen Schõpfung isoliertes 
Wesen betrachtet werden kann. Er ist Geschõpf unter Ge
schõpfen und muss seine Verantwortung dementspre
chend von vomherein in diesem Umfeld wahmehmen. 
Die anthropozentrische Engfiihrung des Menschenrechts
diskurses fuhrt unausweichlich zu Blindheit und Verzer
rungen. 
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2. Angesichts der okologischen Krise wird inuner deut
Iicher, dass menschlicher Entfaltung Grenzen gesetzt sind. 
Rechte konnen nur in Beziehung zu diesen Grenzen for
muliert werden. Rechte haben ihre Grenzen nicht allein in 
den Freiheiten des anderen, sondem auch in den Gege
benheiten der Natur. Die MaBe, innerhalb derer Rechte in 
Anspruch genonunen werden k��en, werd�n da�it zum 
entscheidenden Thema. Das Pnnz1p der Gleichheit ange
sichts der drohenden Gefahr õkologischer Zerstõrung 
bringt die Notwendigkeit der Selbstbeschrankung, j a  
sogar den Anspruch auf Selbstbeschrankung des anderen, 
mit sich. 
3. Die Menschenrechtserklãrung sieht den Menschen im 
heutigen Augenblick. Sie betont sein >Geborensein< und 
klammert aus, was vor ihm war und nach ihm sein wird. 
In Wirklichkeit steht aber der Mensch in der Kette der Ge
nerationen. Er hat das Erbe, das er empfangen hat, zu be
wahren und weiterzugeben. Seine Rechte auf dieser Erde 
sind Gastrechte. Sie sind begrenzt durch die berechtigten 
Ansprüche künftiger Generationen. 

. 
4. Die MenschenrechtserkHirung

_ 
erhebt Anspruch aufuni

versale Gültigkeit. Sie umschre1bt das Ideal, das Võlker 
und Nationen gemeinsam zu verwirklichen haben. Sie geht 
dabei von der Annahme aus, dass die A ufgabe grundsãtz
lich fiir alle Võlker und Nationen dieselbe ist. In Wirklich
keit variieren aber die Voraussetzungen von Volk zu Volk. 
Wenn die Võlker und Nationen eine Gemeinschaft bilden 
sollen sind sie aufeinander angewiesen. Von Natur und 
Geschichte begünstigte Nationen tragen eine andere Ver
antwortung fiir die Gemeinschaft als benachteiligte Natio
nen. Um der umfassenden Gemeinschaft willen haben 
schwache Nationen ein Recht auf Beistand, ein Recht, das 
für sie die Pflicht einschlief3t, ihrerseits zur Festigung der 
universalen Gemeinschaft beizutragen. Ein solches Recht 
auf Solidaritãt ist, wie wir gesehen haben, in der ErkHi.rung 
über das Recht auf Entwicklung bereits ausgesprochen. 
Wenn Zukunftsfáhigkeit wirklich thematisiert werden soll, 
bedarf es einer Radikalisierung dieses >Rechtes< .  
Angesichts dieser Gegensãtze genügt es nicht, zu der 
Liste der Menschenrechte e in Recht auf ei ne gesunde U m-
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welt hinzuzufugen. Diesen siml?listischen Weg beschrei
tet, wie wir gesehen haben, der Okumenische Rat der Kir
chen. Im Vorbereitungsheft fur die Vollversammlung von 
Harare heiBt es am Ende einer langen Liste von Forderun
gen: »Die volle Ausübung der Menschenrechte setzt eine 
gesunde Umwelt voraus. Atommüll und andere giftige 
Abfalle, Verschmutzung der Atmosphãre, Klimawandel, 
massive Abholzung, Übernutzung der Meere und andere 
�ewalttãtige Eingriffe in Gottes Schõpfung gefahrden das 
Uberleben und das Wohlbefinden des einzelnen Men
schen, der Gesellschaft als Ganzer und des von Gott ge
schaffenen und darum heiligen Landes.«28 
Eine Neufassung der Menschenrechtserklãrung selbst 
mag wünschbar sein, ist aber von vornherein ein Ding der 
Unmõglichkeit. Es bleibt darum letztlich nur der Weg, die 
Gegensãtzlichkeit der Perspektiven dadurch ins Bewusst
sein zu heben, dass sie in einer neuen Erklãrung wie z.B .  
der Earth Charter ausdrücklich benannt wird. Solange dies 
nicht geschieht, wird der Weg zu einer >verantwortlichen 
Gesellschaft< blockiert bleiben. Der Verzicht der Promo
toren der Earth Charter, die Spannung ausdrücklich zu 
thematisieren, mag auf kurze Sicht taktische Vorteile 
bringen, wird sich aber auf lãngere Sicht kaum bezahlt 
machen. 

9 Das Zeugnis der Kirchen 

Was hat dieses Ergebnis fur die Kirchen zu bedeuten? In  
welchem Verhãltnis stehen sie zu den Menschenrechten? 
Inwieweit kõnnen sie die Menschenrechte zu ihrer eige
nen Sache machen? Inwieweit haben sie die Haltung einer 
kritischen DistaTIZ einzunehmen? 

Verkündigung und Menschenrechte 
Wãhrend die Freikirchen der angelsãchsischen Welt fur 
den Gedanken von Rechten und Freiheiten jedes einzelnen 
Menschen schon früh offen waren, herrschte in den evan
gelischen Kirchen des Kontinents lange Zeit Skepsis, ja 
Ablehnung vor. Die Forderung von Freiheiten schien den 
Anspruch Gottes auf den Menschen in Frage zu stellen. 
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Noch entschiedener war der Widerstand in der rõmisch
katholischen Kirche; sie sah mit der Autoritãt Gottes auch 
die Autoritãt der Kirche in Gefahr. Diese Zeit der Ableh
nung gehõrt der Vergangenheit an. Die Kirchen sind sich 
heute darüber einig, dass sie durch ihre Botschaft zu einer 
klaren Bejahung der Menschenrechte geftihrt werden. Die 
Teilnahme am Kampf fur die Durchsetzung der Rechte ist 
zur Selbstverstãndlichkeit geworden. 
Von vornherein ist allerdings kiar, dass dieses Ja keine 
vorbehaltlose Identifikation sein kann. Die Verkündigung 
der Kirchen steht auf eigenem Grund. Sie kann die Forde
rung von Menschenrechten nicht nur bej ahen, sondem zu 
ihrer Sache machen, weil es dabei um Werte geht, die in 
der Linie ihrer eigenen Verkündigung liegen. Freiheit, 
Gleichheit und Solidaritãt sind Forderungen, in denen die 
Verkündigung des Evangeliums einen Widerschein findet 
und deren Verwirklichung nicht nur dem Aufbau einer 
tragfáhigen gesellschaftlichen Ordnung dienen, sondern 
au eh den Weg fur di e Verwirklichung dessen bereiten, was 
mit dem Evangelium letztlich intendiert ist. Die Verkün
digung geht aber zugleich über diese Forderungen weit 
hinaus. 
Fünf Beispiele mõgen dies illustrieren. 
a) Die Verkündigung der Kirche geht davon aus, dass der 
Mensch von Gott erschaffen ist. Er ist nicht aus sich selbst 
geboren, sondern.ha! sein 

.
Lebe�.von �ott e�pfan�en. Als 

Gottes Geschõpf1st 1hm eme Wurde e1gen, uber d1e weder 
er selbst n oe h irgendeine menschliche Instanz zu verfugen 
verrnag. Wer immer er ist und was immer er tut, bleibt er 
>Gottes Ebenbild<. Wie kõnnte die Kirche also nicht mit 
der Universalen Erklãrung der Menschenrechte überein
stimmen, dass di e Würde jedes Menschen unantastbar sei 
und darum vor unzulãssigen Eingriffen durch Gesellschaft 
und Staat geschützt werden müsse? Gottes Anspruch auf 
den Menschen muss auch in der Gesellschaft respektiert 
werden. Dem freien Verfügen über Menschen müssen 
Grenzen gesetzt werden. Die Verkündigung geht aber zu
gleich über diese Sicht hinaus. Gottes Gabe ist nicht allein 
das Leben, das jeder Mensch empfangen hat, sondern die 
Gnade, die ihm zuteil wird. So sehr er durch seine Auf-
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Jelmung gegen Gott seine Würde verliert, lãsst Gott i hn 
doch nicht fahren. In Christus wird ihm seine Würde zu
rückgegeben. Nichts, weder >Hohes noch Tiefes<, vennag 
ihn von Gott und damit von seiner Ebenbildlichkeit mehr 
zu trennen. 
b) Freiheit gehõrt zu d en zentralen Stichworten d er christ
lichen Verkündigung. Indem Gott sich dem Menschen zu
wendet, macht er ihn frei. Der von Gott in Christus ge
rechtfertigte Mensch wird zu Gottes Kind. Er wird aus 
dem Stand des Sklaven, der sich vor Gott duckt, zum 
freien Menschen, der seinen Weg im Vertrauen zu gehen 
vennag. Die Menschenrechtserklarung erkennt dem Men
schen fundamentale Rechte und Freiheiten zu. Im Lichte 
der Verkündigung ist es in der Tat sofort einzusehen, dass 
der Mensch seine Würde nur bewahren und entfalten 
kann, wenn diese Rechte gewahrleistet und respektiert 
werden. Der Raum, in demjeder Mensch sein Menschsein 
entwickeln kann, muss verteidigt werden. Das gilt insbe
sondere fur den Schutz des Gewissens. Der Mensch muss 
sich vor Gott frei verantworten kõnnen. Eine Gesellschaft, 
die diese Freiheit erstickt, verliert die intimste Quelle 
wahrhafter Menschlichkeit. Die Verkündigung der Kirche 
hat aber noch anderes zu sagen. Sie weiss, dass Freiheit 
nur in der Bindung an Gott wirkliche Freiheit ist und blei
ben kann. So sehr Christus von allen Mãchten und vor 
allem von der niederdrückenden Macht des Gesetzes be
freit, ist Freiheit doch nicht zu verwechseln mit Unabhan
gigkeit. Der Mensch findet seine Erflil lung in der Liebe zu 
Gott, den Menschen und der Schõpfung, die ihn umgibt. 
Freiheit ist faktisch gleichbedeutend mit Liebe. »Lasset 
die Freiheit«, sagt Paulus, »nicht zu einem Anlass für das 
Fleisch werden, sondern dienet einander durch die Liebe 
(Gal 5, 1 3).« Weil  Freiheit und Liebe so unauflõslich ver
bunden sind, ist der Mensch Ietztlich auch nicht auf den 
Raum der durch die Menschenrechte gewahrleisteten 
Rechte und Freiheiten angewiesen, um wirklich Mensch 
zu sein. »Ecce homo ! «, sagte Pilatus von dem von allen 
verlassenen und misshandelten Jesus. 
e) Die Verkündigung betont Gleichheit. Vor Gott gibt es 
kein >Ansehen der Person<. AJlen wird der Zugang zu Gott 
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in gleicher Weise gewãhrt. Jeder Mensch wird in seiner 
Eigenart ernstgenommen, mit seinem Gaben sowohl als 
mit seinen Schwachen. So unterschiedlich aber Menschen 
sein mõgen, gibt es doch vor Gott keine Hierarchie. Die 
Kirche kann darum das Ethos der Gleichheit, das die Men
schenrechtserklãrung kennzeichnet, bejahen. Es stimmt 
mit ihrer Verkündigung überein, dass von einer Würde 
ausgegangen wird, die al/en gemeinsam ist und dari n Aus
druck findet, dass ilmen grundsãtzlich gleiche Rechte zu
stehen. Dieses Ethos der Gleichheit ist die Voraussetzung 
fur ein Leben in gegenseitiger Achtung und Gemeinschaft. 
Die Verkündigung der Kirche geht aber über dieses Ethos 
zugleich hinaus. Ihr Bild der Gemeinschaft ist gepragt von 
d er Einsicht, dass die Qualitãt der menschlichen Bezie
hungen in stãndiger Gefahr ist. Gemeinschaft wird immer 
von neuem vom Willen zur Macht unterhõhlt. Auch for
mal gleiche Rechte kõnnen so genutzt werden, dass in 
Wirklichkeit Herrschaftsverhãltnisse entstehen. Die Auf
merksamkeit der Kirche l iegt darum von vornherein bei 
denen, die im Zusammenspiel der Krãfte zu Opfern ge
worden sind oder zu Opfem zu werden drohen. Für sie ist 
die Vision maf3gebend, die im Magnificat ihren Ausdruck 
findet: Gott, der »auf die Niedrigkeit seiner Magd sieht« 
und »Macht übt mit seinem Ann, zerstreut, die hochrnütig 
sind in ihres Herzen Sinn, Gewaltige von den Thronen 
stõf3t und Niedrige erhõht« (Lukas 1 ,48-52). Gleichheit ist 
nicht ein fonnaler Anspruch j edes Einzelnen, sondem die 
Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber »ihren 
schwachen und schwãchsten Gliedem«. 
d) Die Verkündigung spricht

. 
vo.n ��r Partizipation al/er 

in der Gemeinschaft. Der Ge1st Ist uber alle ausgegossen 
_ Menschen aJier Generationen, Mãnner und Frauen, 
Menschenjeglicher Herkunft oder Farbe. Alle, Starke und 
S chwache, haben Anteil an den Gaben des Geistes. Ge
meinschaft lebt darum davon, dass alle, je mit i hrer Ei
genart und ihren qabe�, daz� b�itragen. J?ie Kirche kann 
darum nicht umhm, s1ch m1t emer gew1ssen Selbstver
stãndlichkeit für Rechte der Partizipation in der Gesell
schaft einzusetzen. Jeder Einzelne muss zum mindesten 
die Gelegenheit erhalten, seinen Beitrag zum õffentlichen 
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Leben zu leisten. Das Ja zur Partizipation schlief3t auch 
das Ja zur demokratischen Ordnung der Gesellschaft ein. 
Einzig durch die stãndige lebendige Konfrontation aller 
Krãfte kann die Gesellschaft widerstandfahig bleiben. Die 
Verkündigw1g geht aber zugleich über dieses Ja hinaus. 
Partizipation ist in ihren Augen in erster Linie verant
wortl icher Dienst am Nachsten. Sie weif3, dass ein Ge
meinwesen auf Menschen angewiesen ist, di e bereit sind, 
»des andem Last zu tragen« (Gal 5). Partizipation dient 
nicht dazu, einseitige lnteressen zu vertreten, sondem den 
Leib als Ganzes aufzubauen. 
e) Di e Verkündigung fordert Gemeinschaft au eh i m Be
re i eh der materiellen Güter. In der Gemeinde ist der Ge
gensatz von Reich und Arm aufgehoben. Das Bild der Kir
che, das uns im Neuen Testament gezeichnet wird, ist das 
Bild einer Gemeinschaft, die sich die Güter dieser Welt 
teilt. Die Kirche wird darum die wirtschaftlichen und so
zialen Rechte nicht nur bejahen, sondem sogar mit beson
derem Nachdruck einfordem. Rechte und Freiheiten des 
einzelnen Menschen kõnnen nur Wirklichkeit werden, 
wenn sie mit wirtschaftlichen und sozialen Rechten ver
bunden sind. Soziale Gerechtigkeit ist die Voraussetzung 
dafur, dass wirklichjeder einzelne Mensch sich zu entfal
ten vermag. So wie die Rechte und Freiheiten des einzel
nen Menschen hat darum nicht nur jeder Staat, sondem 
auch die Gemeinschaft der Staaten die Verpflichtung, fur 
soziale Gerechtigkeit einzutreten. Ein Anspruch auf Soli
daritat der Staaten untereinander ist um der Menschen
rechte willen unabdingbar. Die Yerkündigung geht aber 
über j eg1iche Formulierung wirtschaftlicher und sozialer 
Rechte insofem hinaus, als sie die Forderung nach Soli
daritat radikalisiert. Eigentum wird radikal in den Dienst 
des Nachsten gestellt. 

Ein kritisches Ja ist gefordert 
Diese kurzen Hinweise zeigen, dass die Beziehung der 
Kirchen zu den Menschenrechten nicht in einem einfa
chen Ja bestehen kann. Die Affinitat zu den Werten und 
Perspektiven, die die allgemeine Erklãrung der Men
schenrechte erõffnet, ist offensichtlich. Das Evangelium 
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drangt ganz selbstverstãndlich zur Tei lnahme am Kampf 
fur die Durchsetzung der Menschenrechte. Sie stellt sich 
vol l und ganz und ohne Vorbehalte hinter dieses und jenes 
Ziel,  das sich aus den vorliegenden Formulierw1gen der 
Menschenrechte ergibt, und wird auch nicht zõgem, sie 
zur Rechtfertigung eines Engagements anzurufen. Sie 
weif3, dass das Evangelium, das sie verkündet, Glauben an 
Christus voraussetzt und dass dieser Glaube allgemein 
weder vorausgesetzt werden kann noch darf. Si e wird sich 
darum mit Überzeugung für die Durchsetzung des beste
henden Konsensus einsetzen. Aufgrw1d ihrer Verkündi
gung wird sie aber den Menschenrechtsdiskurs zugleich 
auch in Frage stellen. Sie weif3 sich zu kritischer Distanz 
verpflichtet. 
Eine allzu rasche Identifikation mit den Menschenrechten 
wird der Komplexitãt der Beziehung nicht gerecht. Sie 
unterhõhlt das kritische Potential, das dem Evangelium 
eigen ist. Als Beispiel fur eine allzu problemlose Ablei
tung des Engagements der Kirchen für di e rvt;�nschenrech
te aus dem Evangelium mag nochmals die Auf3erung des 
Okumenischen Rates der Kirchen im B lick auf die Voll
versammlung von Harare dienen. »Als Christen sind wir 
aufgerufen«, heisst es dort, »an Gottes Mission der Ge
rechtigkeit, des Friedens und der Achtung der ganzen 
Schõpfung teilzuhaben und uns dafur einzusetzen, dass 
al le  Menschen die Fülle des Lebens haben, die Gott für sie 
will .  In der Heiligen Schrift, durch die Tradition und die 
vielfáltigen Wege, auf denen der Geist heute unsere Her
zen erleuchtet, erkennen wir Gottes Gabe der Menschen
würde fur j eden Menschen und das jedem Menschen zu
stehende Recht auf Annahme und Mitwirkung in der Ge
meinschaft. Daraus ergibt sich die Verantwortung der 
Kirche als Leib Christi, sich für die universelle Achtung 
und Durchsetzung der Menschenrechte einzusetzen.«29 

Vom Evangelium her an der heutigen Debatte teilnehmen 
Um das Verhãltnis zwischen Verkündigung und dem En
gagement fur die Menschenrechte angemessen zu um
schreiben, muss zunãchst unterstrichen werden, dass der 
Begriff >Menschenrechte< keine feststehende GrõBe ist, 
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dessen Bedeutw1g feststünde. Die bisher forrnulierten 
Menschenrechte sind Gegenstand einer intensiven Debat
te. Die  Kirchen treffen in dieser Debatte mit sehr unter
schiedlichen Partnem zusammen und sehen sich abwei
chenden Interpretationen und Gewichtungen gegenüber. 
Um ihr Engagement verstandlich zu machen, müssen sie 
in die Auseinandersetzllilg ihr eigenes Verstandnis ein
bringen. Von besonderer Bedeutung ist die Art und Weise, 
wie die verschiedenen Aspekte der Menschenrechte auf
einander bezogen und miteinander verbW1den werden. In
wieweit wird das Gleichgewicht zwischen bürgerlichen 
und pclitischen Rechten einerseits und wirtschaftlichen 
und sozialen Rechten andererseits durchgehalten? Fali t de 
facto alles Gewicht auf die bürgerlichen und politischen 
Rechte? Oder wird auch um die Durchsetzung der wirt
schaftlichen und sozialen Rechte gekampft? Es geht nicht 
nur darum, am Kampf um die Durchsetzung der Men
schenrechte teilzunehmen, sondem den Menschenrechts
diskurs selbst vor Verzerrungen zu bewahren.  Eine kriti
sche Auseinandersetzung über die Menschenrechte in den 
Kirchen ist allein schon darum nõtig, weil die Gefahr sol
cher Yerzerrungen auch in den eigenen Reihen besteht. 
Die Menschenrechte gehõren zu den Werten, die Paulus 
im Philipperbrief mit den Adj ektiven »wahr, ehrbar, ge
recht, 1iebenswert, wohllautend« subsumiert. Seine Auf
zãhlung schlieBt mit der Aufforderung: »Wenn es irgend
eine Tugend und irgendein Lob gibt, dem denket nach.« 
Die Art und Weise, wie das Evangelium in den Kan1pf um 
das Zusammenleben der Menschen eingehen kann, muss 
Gegenstand standig neuen Nachdenkens sein. . . 
Die kritische Distanz ist aber vor allem erforderiich, we1l 
der Menschenrechtsdiskurs Wand1ungen unterworfen ist. 
Die Formulierung der Menschenrechte hat sich über meh
rere Jahrzehnte erstreckt. Das Corpus von Texten, das 
heute zur Yerfúgung steht, ist das Ergebnis einer kompli
zierten Geschichte. Ursprüngliche Intentionen sind z.T. 
festgehalten, z. T. auch modifiziert worden. Neue Perspek
tiven sind im Laufe der Jahre hinzugekommen. Vor allem 
zeigte sich, dass die Forderllilg nach Rechten W1d Freihei
ten jedes einzelnen Menschen universal nicht realisierbar 
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ist, solange das Gefâlle zwischen reichen und armen Na
tionen nicht bewaltigt wird. Die Antwort war, wie wir ge
sehen haben, die Forderung nach einem Recht auf Ent
wicklung, ein Vorschlag, der weit über die ursprüngl ichen 
Jntentionen der Universalen Erklarung hinausging, ja in 
gewissem Sinne den Begriff von >Menschenrechten< zu 
sprengen begann. Es zeigte �ich,

_ 
dass di.ese Weiter�nt

wicklung auf nahezu unüberwmdhchen W1derstand stteB. 
Der Menschenrechtsdiskurs büBte damit einen betrãcht
lichen Grad seiner Glaubwürdigkeit ein. Und bereits zeigt 
si eh durch die Forderung nach Zukunftsfáhigkeit die Not
wendigkeit einer weiteren Neubestimmung im Ve�haltnis 
des kirchlichen Zeugnisses zum Menschenrechtsdtskurs. 

Zwei Erfordernisse . 
. 

.. Statt sich voreilig auf eme besttmmte Auspragllilg von 
Menschenrechten festzulegen, tun darum die Kirchen gut 
daran, den Menschenrechtsd�skurs in seiner j eweiligen 
Auspragung kritisch zu beglelten. 
Was kann das heute heiBen? . . . 
1 .  Die Kirchen werden vor allem für ?te Unterlbarke�t der 
Menschenrechte einstehen. �ürgerhc�e und pohtt

_
sche 

Rechte dürfen nicht von den wrrtschafthchen
_
und sozralen 

Rechten isoliert werden. Das Recht aufEntwrcklung muss 
als legitime Weiterentwicklung des Menschenre�htsd�s
kurses unterstützt und gefordert werden. Ob srch r

_
m 

Kampf um die Durchsetzung der Erkla�ng a� Begnff 
eines >Rechtes< festhalten lasst, muss s1ch zergen. Was 
immer di e Terrninologie ist, das Anliegen darf nicht aus 
den Augen verloren werde�. . 
2. Die Kirchen werden s1ch dafur emsetzen, dass der 
Kampf um die Verwirklichun� so�ohl d�r �enschen
rechte als auch der Zukunftsfâhtgkert als Emheit gesehen 
werden kann. Si e wird über di e Spannung hinaus auf eine 
Synthese hinarbeiten. Eine Earth Charter, die keinen kriti
schen Bezug auf die universale Erklarung der Menschen
rechte herstellt, wãre unvollstandig. 
In der Auseinandersetzung um die angemessene Formu
lierung der Menschenr�chte

. 
un� im Kampf um ihre 

Durchsetzung bleiben stch dte Ktrchen dessen bewusst, 
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dass ihre Hoffuung auf die Zukunft nicht an Menschen
rechte gebunden ist. So wichtig es bleibt, dieses Instru
ment zu verbessern und zu vervollstandigen, b1eibt doch 
offen, was sich in dieser Welt damit erreichen lãsst. Das 
Zeugnis fur Gottes Reich sieht sich dem Widerstand von 
>Machten und Gewalten< gegenüber, und es ist alles ande
re als ausgemacht, dass der Kampf eine allmahliche Ver
besserung zur Folge haben wird. Nicht allein die Trãgheit, 
sondern vor allem die Blindheit der Herzen kann die 
Oberhand behalten. So deutlich die Herausforderungen 
vor uns stehen, kann es sein, dass sie nicht wirklich wahr
genommen werden. Die Praxis der Menschenrechte, wie 
sie sich bisher entwickelt hat, ist keinesfalls ein eindeuti
ges »signum prognosticum fiir einen sittlichen Fortschritt 
des menschlichen Geschlechts«, sondem in melrr als einer 
Hinsicht eher der Ausdruck von Unklarheit und Blockie
rung. Die Revolution, die mit der Erklãrung der Men
schenrechte intendiert war, ist darum nicht nur mnvollen
det<, sondern moglicherweise unvollendbar. Für die Kir
chen liegt die Zukunftsfiihigkeit der Welt letztlich nicht in 
den Hãnden des Menschen. Die Verborgenheit der Zu
kunft ist aber kein Grund, si eh vom Kampf um di e Men
schenrechte zurückzuziehen. Er hat seinen Sinn darin, 
dass er in dieser Welt der Ungerechtigkeit und Zerstõrung 
auf alle Falle ein signum caritatis ist und als signum cari
tatis auf Gottes kommende Welt  hinweist. 

Anmerkungen: 

l Eine mlichtige Lüge, in: Die Zeit Nr. 5 1 ,  10.  Dezember 1 998, 9. 
2 Die Verbesserung der Zukunft, in:  Die Zeit Nr. 46, 5. November 

1 998, 1 8 . 
3 In: Di.ç Zeit Nr. 50, 3. Dezember 1 998, Beilage, L 
4 Eine Ubersicht über di ese Arbeit gibt O. Frederick No/de, Free

dom of Religion and Related Human Rights, in :  Ihe Church 
and the Intemational Order, London 1 948, 1 43ff. Auch auf der 
Vollversannmlung selbst ging es vor allem um Religionsfreiheit; 
eine entsprechende Erklarung wurde forrnuliert und verab
schiedet. C f. WA. Visser 't Hooft (Hg.), Ihe First Assembly of 
the World Council ofChurches, Arnsterdam 1 948, 1 949, 97-99. 
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5 Die romisch-katholische Kirche konnte sich lange Zeit mit der 
!dec der Menschenrechte nicht anfreunden. Sie sah darin den An
spruch des modemen Menschen auf Selbstbestimmung und 
fúrchtete, dass die Autoritat der Kirche dadurch untergraben wer
den kõnnte. Die eigentliche Wende kam erst mit Papst Johannes 
XXI ! ! .  In der Enzyklika »Pacem in tcrris« ( 1 963) heiBt es jetzt, 
dass die Erklarung >gleichsam als Stufe und als Zugang zu der zu 
schaffenden rechtlichen und politischen Ordnung aller Võlker der 
Erde zu betrachten< sei (§ 144). lm Rückblick wird nach üblicher 
Manier behauptet, dass die rõmisch-katholische Kirche die Men
schenrechte i m Grunde von j eh er gelehrt ha be. O. von Nell-Breu
ning sagt z.B . :  »Mit Pacem in terri� hat sich die �irche, die Ja!lge 
Zeit den Menschenrechten zum mmdesten skepttsch, wenn mcht 
ablehnend gegenüberstand, . . .  di e ihrer Einseitigkeit entkleideten 
Menschenrechte . . .  zu ei g en gemacht; si e hat di e wohlverstande
nen Menschenrechte als echte, nur eine Zeitlang verschüttet gele
gene Bcstandteile ihres eigenen Menschenbildes wiedererkannt.« 
Cf. Franz Furger l Cornelia Strobel-Nepple, Menschenrechte und 
katholische Soziallehre, Fribourg/Konstanz 1 985, 84. 

6 Al s Vorbereitung fúr die Vollversammlung gab der World Council 
of Churches ein Heft über das Ihema heraus: Human Rights and 
the Churches New Challenges, Reports an d Papers o f the Global 
Rcview of E�umenical Policies and Practices on Human Rights, 
Background Infor�ation o f the Commission of .the Ch�rches on 
Intemational Atfatrs, 1 998, l ,  Geneva 1 998. Dte Erklarung der 
Vol lversammlung übemahm aufs Ganze gesehen die Anregun
gen dieser Verõffentlichung. Für den Iext der ErkUirung s�lbst 
siehe K/aus Wilckens (Hg.), Gememsam auf dem '!!eg. Offiztell
Jer Bericht der Achten Vol lversammlung des Okumenischen 
Rates der Kirchen Harare 1 998, Frankfurt a.M. , 374-393. 

7 Der Grund flir diesen Auftrag war bereits durch die  Charta �er 
Vereinten Nationen von 1 946 selbst gelegt worden. In der Em
filhrung ist von der Absicht die Rede »to reaffirm faith in fun
damental  h uman rights, in the dignity and worth o f the h uman 
person in the equal rights o f m en and women and o f nations 
large �d small and to establ ish conditions under which justice 
and respect of the. obligations arising .frof!l treaties and other 
sources o f intematlonal law can be mamtamed and to promete 
soe i al progress and better standards o f life in l�rger freedom« .. 

8 zur Geschichte der Menschenrechte vgl. Frztz Hartung
: Dte 

Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte von 1 776 b1s zur 
Gegenwart, Gõttingen 1 972. 

. . . . 
9 Der Okumenische Rat der Kirchen setzte s1ch dannals flir eme 

verbindliche Erklãrung ein. Auf der Gründungsversammlung 
des Okumenischen Rates der Kirchen in Arnsterdam im August 
1 948 wenige Monate vor der Verabschiedung der Menschen
recht;erklarung durch die Vereinten Nationen, forderten die De
legierten rnit Nachdruck, �ass die Ver�inten Natione? eine ei
gentliche >Bill o�Human Rights< erarbe1t�n sollten. J?te Resolu
tion lautete: »D te Vollversammlung . . .  tst d er Memung, dass 
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e�ne blo/3e Erklarung über die Menschenrechte, die nicht ver
bmdhch un� r�chtlich �erpflichtend ist, zwar einen gewissen 
Wert hat, weii s1e den Volkem und Nat10nen ein zu eiTeichendes 
geme1�sames :Ziel vor Augen stellt, im Grunde aber unzurei
chend ISI . . .  p1e �ollversammlung �ft die Mitgliedkirchen des 
�ates auf, Sich fi1r d1e Annalm1e emes Intemationalen Paktes 
uber Menschenrechte einzusetzen, durch den alle wesentlichen 
Freihe1 �en, ob persõnlicher, politischer oder sozialer Art sowohl 
auf na!Ionaler als intemationaler Ebene durchsetzbar werden« 
(T�e �ssembly . . .  regards a Declaration o f H uman Rights 
wh1ch IS neither binding nor enforceable, although valuable as 
settmg. a commo� standard of achievement for all peoples and 
�11 natiO�s, as m Itself inadequale . . .  The Assembly calls upon 
I�S const.Ituent members to press for the adoption o f an Interna
l�onal B di o� H uman R}ghls making provision for the recogni
tion� and natiOnal and mternational enforcement, of all the es
seniial [reed�ms o f man whether personal, politica! or social), 
WA. Vzsser t Hooft (Hg.), The Firsl Assembly of Ihe World 
Councii o f Churches, Amslerdam 1 948, 1 949, 96. 

l O S.. Bennigsen, Das Recht auf Entwicklung in d er internationalen 
Disk�ssion, Be!'ll 1 989; Barbara Vischer_, Gibt es ein Recht auf 
�ntwicklung?, m: Karin Bredull (Hg.), Okumenische Theologie 
m d en Herausforderungen der Gegenwart, Gõttingen 1 99 1 ,  332f 

1 1  D1e Ratifizierung der beiden Pakte ist nur allmahlich erfolgt. 
Em erster Schub von Ratifizierungen fand 1 976 statt. 1 999 hat
ten 1 44 Staaten den Pakt fúr die zivilen und politischen Rechle 
und 1 40 Staalen den Pakt für die wirtschaftlichen, sozia1en und 
kulturellen Rechte ratifiziert. Die Vereinigten Staaten haben 
1 992 den ersten ratifiziert, die Ratifizierung des zweiten Paktes 
steht aber nach wie vor aus! 

1 2  Volkmar Deile, Rechte bedingungs1os verteidigen, in: Zeit Do
kumenl, l ,  1 998, 52. 

1 3  �er Begriff der Zukunftsfàhigkeit war bereits sei t Mitte der sieb
ziger Jahren in kirchlichen Kreisen benutzt worden. Die Vollver
sam�lung von Nairobi ( 1 975) rief die Kirchen auf, sich für die 
Verwirkhchung einer gerechten partizipatorischen und zukunfts
fàhi.gen Gesellschaft einzusetze�. Im Gegensatz zum Brundtland
Bench�, der nah�zu axiomatisch von der Notwendigkeit wirt
schafthcher EntwiCklung ausgeht, sprachen di e kirchlichen Doku
mente damals - mit guten Gründen - nicht von >zukunftsfàhiger 
EntwiCklung< ,  sondern von >zukunftsfàhiger Gesellschaft<. David 
Paton (Hg.), Breaking BaiTiers, Nairobi 1 975, 1 27. 1 38.299. 

1 4  Our Common Future, Oxford 1 987, 332. 
15 Steve C. Rockefeller, The Earth Charter and Human Rights, in: 

Bos�on Research Center for the 2 1 st Century, Human Rights, 
E�vJronmenta1 Law and the Earth Charter, Cambridge MA, 23. 

1 6  Ntcholas A. Robinson, The Draft Covenant on Environment and 
pevelopment: a Sustainab1e Mode1 ofintemational Lawmaking, 
m: �oston Research Center for the 2 l st Century, Human Rights, 
Env1ronmental Law and the Earth Charter, Cambridge MA, 33. 
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l 7 Am deutlichsten wird diese Spannung in: Martin Honecker Das 
Recht des Menschen, Einfiihrung in die evangelische S�zial
ethik, Gütersloh 1 978, gesehen. »Die Frage nach den Men
schenrechten und ihrer Verwirklichung wird heute verscharft 
durch die õkologische Krise, welche dem Wirtschaftswachstum 
und der induslriellen Expansion Grenzen zieht . . .  «. Sofort wird 
aber hinzugefllgl: »Zwar sind die Probleme einer neuen gerech
teren Weltwirtschaftsordnung und der Erhaltung der Umwelt 
nicht dem Themenkreis der Menschenrechte einzuordnen. Dies 
fúhrte nur zu einer Verwischung der Menschenrechte. Die Prin
zipicn einer >New Economic Order< oder eines Rechts der Erde 
sind weder aus den Mcnschenrechten deduktiv abzuleiten noch 
in si e hineinzuinterpretieren«, l 00. 

J 8 Au f zwei Vorschlage fúr derartige Konventionen sei ausdrück
lich hingewiesen: Tutzinger Projekt >Ókologie der ,Zeit<, Bõden 
als Lebensgrundlage erhalten. Vorschlag fúr ein Ubereinkom
men zum nachhaltigen Umgang mit Bõden (Bodenkonvenlion), 
München 1 998; Riccardo Petrella, Le manifeste de l'eau, Pour 
un contral mond1al, Lausanne 1 999. 

1 9  V g l. Hans Küng, Global Responsibility: in Search o f a new 
World Ethic, Lo n don, SCM Press, 1 99 1 ;  und: A Global Ethic for 
Global Politics and Economics, London, SCM Press, 1 997. 

20 Si eh e besonders: The Declaration o f the Parliament o f World's 
Religions, 1 993, in: Hans Küng and Helmul Schmidt (Hg.), A 
Global Ethic and Global Responsibilities. Two Declarations, 
London SCM Press, 1 993; Hans Küng, The Ethics of World Re
ligions and Human Rights, London, SCM Press, 1 990; Sa/lie 
King, A Global Ethic in Ihe Light of Comparative Religious 
Ethics, in: Sumner B. Twiss l Bruce Gre/le (Hg.), Exp1orations in 
Global Ethics: Comparative Religious Ethics and I nteiTeligious 
Dialogue, Boulder, Colo, Westview Press, 1 997. 

2 1  Allgemeine Erklarung der Menschenpflichten, Zeitdokument 
1 998, l, Hamburg, 37. 

22 Helmut Schmidt, Zeit, von den Pflichten zu sprechen, Zeildoku
menl 1 998, l ,  Hamburg, 36. 

23 Carl Ame1y, Ptolemaer und Plattweltler, Zeitdokument 1 998, l ,  
Hamburg, 50f. 

24 »Die Erklarung ist >eine in unsere Zeit übersetzte Ausformung 
der vier elementaren Imperative der Menschlichkeit - nicht 
tõten, nicht steh1en, nich.t lügen, nicht Unzucht treiben,« sagt 
Hans Küng, der akadem1sche Berater der Gruppe. Haben wir 
aber darüber hinaus angesichts der õkologischen Krise nicht 
noch ganz andere Aufgaben und Verantwortlichkeiten? Sind 
nicht vor allem die hoch entwickelten Nationen noch vor ganz 
andere Herausforderungen gestellt? Der Text hinterlasst den 
Leser ratlos, w ei l di e eigentliche Herausforderung der Zeit nicht 
erkannt und berücksichtigt wird. Wer die Bücher Hans Küngs 
über das Weltethos kennt, wird über diese Engführung aller
dings nicht übeiTascht sein. Sie zeichnen sich alle durch eine 
seltsame Unterschatzung der õkologischen Krise aus. 
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25 »There was consensus that rcmoving the reference to the Univer
sal Declaration would remove a greal many potential problcms,« 
B

_
oston Research Center for the 2 1  s t Century, H uman Rights, En

v•ronmental Law and the Earth Charter, Cambridge MA, 84. 
26 »That rights are dependent upon the health of natural systems 

and also that the health of natural systems is dependent on 
human rights,« ebd. 

27 So hei/3t es z.B. in einem Text des Refonnierten Weltbundes von 
1 976: »Unser biblischer Glaube verpflichtet uns, das mcnschl i

che Leben in seiner Gesamtheit zu schen, die i n  drei fun
damentalen Komplementaritãten ihren Ausdruck findet: Mann 
und Frau, Individuum und Gesel lschafl, menschliches Leben und 
sein okologischer Kontext«; vgl. Jan Milic Loclunan l Jürgen 
Moltmann (Hg.), Gottes Recht und Menschenrechte, Neukir
chen-Vluyn 1 976, 6 1 . Wo!fgang Huber tmd Heinz Eduard Todt 
erklãren in ihrer Studie über die Menschenrechte 1 977: »(Die 
Verknappung der Ressourcen) - und mit ihr: die okologische Bc
dingtheit von Menschenrechten - tritt seit der Wende zu den 
siebziger Jahren i mmer stãrker ins politische und auch ins kirch
l iche Bewusstsein. Damit  stel lt sich eine Reihe von fundamenta
len Fragen filr das Verstãndnis und die Anwendung von Men
schenrechtskatalogen«, 57f. Ein Prinzip wird benannt: »Mensch
l iche Tei l habe an der Natur muss sich durch deren endliche phy
sische Bedingungen begrenzen lassen«, 94. Ja, eine Warnung 
wird ausgesprochen: »Das Recht der freien Entfaltung der Pcr
sonlichkeit - und im wirtschaftlichen Handeln auch das Recht 
auf Tei il1abe an den Gütem der Erde - darf nicht in deren will
kürliche Ausbeutung umschlagen«, 1 92 ;  vgl. Menschenrechte. 
Perspektiven einer menschlichen Welt, Stuttgart 1 977. 

28 (The full exercise o f h uman rights requires a healthy environ
ment. Nuclear and other toxic  wastes, atmospheric pollution, 
cl imate change, massive deforestation, depletion of fish stocks 
and other fonns o f assault o n God's creation threaten the surviv
al an d wel l-being o f i ndividuals an d societies and sacred lands. 
Churches must connect their work for human rights with their 
concems for the environment) World Counc i l  of Churches, 
H uman Rights and the churches, New challenges, Background 
lnforrnation o f the Commission of the Churches on Intematio
nal Affairs, Genf 1 998/1 , 1 8. In de r Erklãrung d er Yollver
sammlung selbst wurde auch d ieser H i nweis fallen gelassen. 
Dort hei/3t es stattdessen: »Schutz der Rechte der nachfolgen
den Generationen. Aus Sorge um die Zukunft der gesamten 
Schõpfung fordem wir die Verbesserung der intemationalen 
Normen und Standards in Bezug auf die Rechte der nachfol
genden Generationen«, siehe K/aus Wifkens (Hg.), Gemeinsam 
au f dem Weg. Offizieller Bericht der Achten Vol l versamm lung 
des Úkumenischen Rates der Kirchen Harare 1 998, Frankfurt 
a.M. 1 999, 392. 

29 Di e Formulierung wurde von der Vol lversammlung unverãndert 
Ubemommen; siehe a.a.O., 38 1 .  
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